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Bei einer Gesamtschau der germanisch-deutschen Geschichte heben sich zwei große

Kraftströme hervor.
Der staatspolitische Strom ging durch lange Zeiträume vom Norden nach dem Süden.

Jm Süden ist germanische Kraft verblutet.

Der volkspolitische Strom ging vom Westen nach dem Osten und hat hier Werke von

geschichtlicher Dauer errichtet.

Segensreich für das deutsche Volk waren die Zeiten, in denen der staatspolitische Strom

sich dem natürlichen volksvolitischen Strom anschloß.

Die große Wende Deutschlands in der uationalsozialistischen Nevolution besteht
darin, daß auch staatspolitisch das Gesicht des deutschen Volkes vom liberalistisch
industriellen Westen sich nach dem preußischen sozialistischen Osten wendet. Aus dieser
Wende sind die großen Aufgaben Ostpreußens für das gesamte Deutschland
geboren. Eine dieser großen staats- und volkspolitischen Aufgaben ist die

Jnduftrialisierung Ostpreußens.

Ostpreußens Volk hat sich von allen deutschen Gebieten am frühesten und am zahl-
reichsten der jungen zukunftsträchtigen Kraft des Nationalsozialismus und seinem Führer

Adolf Hitler, der diese Kraft verkörpert, zugewandt. Ostpreußen hat durch die Arbeitsschlacht
die Generalprobe dafür abgelegt, daß Volk und Behörden manöverierfähig und-imstande sind,

außergewöhnlicheAufgaben zu lösen.

Ostpreußen, das heute nicht mehr das Ende der deutschen Geschichte darstellt, muß

wieder der Anfang der deutschen Geschichte werden.

Koch
Gauleiter und Oberpräsident von Ostvreußen
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Die Jndustrialisierung Oftpreußens
Von Dr. Bethke

Vizepräsident des Oberpräfidiums der Provinz Oftpreußen.

Die Jndustrialisierung Ostpreußens ist eine poli-
tifche Notwendigkeit und als solche vom Reichs-
kabinett anerkannt. Nationalfozialistifcher Auf-
fassung entsprechend hat demgemäß die Wirtschaft
diefes Ziel durchzuführen. Vom Staat ist der

Wirtschaft die Plattform zu schaffen, auf der die

Durchführung dieser Aufgabe möglich ist. Welche
Voraussetzungen sind nun für die Erfüllung dieser
Aufgabe zu schaffen?

A. Privatinitiative, allgemeiner Kostendruck.
Für den industriellen Aufbau eines Landes gibt

es zwei Wege: erstens den staatssozialistischen
Weg. Hierbei tritt die öffentliche Hand als Un-

ternehmer auf. Jedes industrielle Werk wird vom

Staat oder seinen Untergliederungen eingerichtet.
Nach diesem System wird in Nußland gearbeitet.
Der zweite Weg besteht darin, daß man den indu-

striellen Neuaufbau der Privatinitiative über-

läßt.
Der Neuaufbau Ostpreuszens foll, soweit irgend

möglich, auf dem zweiten Wege durch Privatini-
tiative erfolgen, denn der staatsfozialistische Weg
belastet den Staat mit Verantwortungen, die er

seiner Natur nach nicht mit gutem Erfolge zu

übernehmen imstande ist.
Die Privatinitiative wird aber nur in Tätigkeit

treten, wenn ihr ein genügender privatwirtfchaft-
licher Anreiz geschaffen wird, d. h. wenn vom

privatwirtfchaftlichen Standpunkt aus die Einrich-
tung eines Werkes zweckmäßig erscheint.

Dies ift in Ostpreußen in der Vergangenheit in

großem Umfange nicht der Fall gewesen, wie der

Mangel an Industrieunternehmungen in Ostpreu-
ßen deutlich beweist. Will der Staat die Privat-
initiative dahin fördern, so muß er durch staat-
liche Maßnahmen hinreichende Voraussetzungen
schaffen.

Oftpreußen lag bisher unter einem höheren all-

gemeinen Koftendruck als das übrige Neichsgebiet.
Die Steuern, Soziallasten, Frachten u. dgl. drück-

ten auf den Unternehmer im Verhältnis zu feiner
wirtschaftlichen Stärke ungleich mehr als im Reich.
D e r S t a at m uß daher dafür sorgen, daß die-

fes Verhältnis zugunsten Ostpreußens umgekehrt
wird. Er muß eine ganz erhebliche Steu-

ersenkung vornehmen, eine Senkung
der sozialen Lasten, eine weitgehen-
de Senkung der Frachten, und zwar alles

dies bis zu einem Grade, daß die Neuanlage eines

Werkes mit Rücksichtauf den geringeren allgemei-
nen Kostendruck dem privaten Unternehmer in

Oftpreußen wirtschaftlicher erscheint als im Reiche.
Diese Voraussetzungen, Senkung des allgemei-

nen Kostendrucks, müssen erst gefetzgeberifch in die
Tat umgesetzt werden, bevor die Privat-

initiative sich in erheblichem Um-

fange der Jndustrialisierung Os-
preußensbemächtigt.

B. Subventionen, allgemeine Kostensenkung.
Wir in Oftpreußen unterscheiden scharf die bei-

den Begriffe Subventionen und allgemeine
Kostensenkung Unter Subventionen verstehen wir

diejenigen öffentlichen H i l f s m a fzn a h m e n ,

die nach Prüfung des Einzelfalles durch staatliche
Entscheidung vo n Fall zu F all gegeben wer-

den. Derartige Subventionen find abzulehnen.
Sie erfordern einen großen staatlichen Apparat,

wirken demoralisierend und wirtschaftlich zer-

störend. Die Osthilfe in der bisherigen Gestalt ist
ein typisches Beispiel einer derartigen Subven-
tion.

Anders liegen die Dinge bei der allg em ei-

nen Lastensenkung. Diese treten ohne Prü-
fung des Einzelfalles kr a ft G e f e tz e s ein. Sie

erfordern also keinen Beamtenapparat und wirken

nicht demoralisierend, weil sie dem Konkurrenz-
kampf, der wirtschaftlich notwendig ist, durchaus
nicht im Wege stehen. Diese allgemeine Kosten-
fenkung ift als unbedingte Voraussetzung für die

Jndustrialisierung Oftpreußens zu fordern.

c. Vorlieferungsrecht, Quotenrecht.
Die allgemeine Kostensenkung wird zunächst

nicht ausreichen, um die Jndustrialisierung Os-
preußens in Gang zu bringen. Es muß daher der

Staat, nachdem er das Ziel der Jndustrialisierung
aufgestellt hat, der Wirtschaft in Oftpreußen ein
weiteres Mittel bieten, um das von ihm
gesteckte Ziel zu erreichen. Dieses Mittel ist das

Vorlieferungsrecht bzw. das Quotenrecht Die

ostpreuszischen Werke müssen durch gesetzgeberische
Maßnahmen die Befugnis bekommen, in bestimmte
Aufträge kraft eines Vorlieferungsrechtes einzu-
treten bzw. bei anderen Aufträgen (z. B. Bau von

Lokomotiven) eine bestimmte Quote zu
b e a n f p r u ch e n. Die technische Durchführung
dieser Mittel ist nicht einfach. Auf fie näher ein-

zugehen, verbietet sich, da die g e s e tz g e b e -

rischen Bestimmungen für diese Frage erst
in Vorbereitung sind.

1. Ausbau durch Sicherung des Absatzes.

Für jeden industriellen Neuaufbau ist die erste
und wichtigfte Frage die Sicherung des Absatzes-.

Jst der Absatz gesichert, sp ist damit die
Rentabilität gesichert und auch die Fi-
nanzierung Eine solche NegeIUUg muß mehr-
jährig, für fünf Jahre etwa, Votgenommen wer-

den, da andernfalls eine langfristige Finanzw-
rung, wie sie bei Neuanlagen erforderlich ist, ohne
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die erforderliche bankmäßige Grundlage bleibt.

Die öffentliche Hand hat im allgemeinen nur

einen Einjahresetat. Das Vorlieferungsrecht
bzw. das Quotenrecht muß aber sofort langfristig
formuliert werden. Soweit die öffentliche Hand
ostpreußischen Werken bestimmte Aufträge im

Vorlieferungs- oder Quotenwege zusichert, muß
daher das Etatsrecht durch gesetzgeberische Maß-
nahmen auf eine längere Frist umgestellt werden.

2. Oessentlich-rechtliche Ausgaben bei der Jndu-

strialisierung.
Die Jndustrialisierung soll dem Kerne nach Von

der Privatinitiative durchgeführt werden. Die

Privatinitiative bedarf aber der öf-
fentlichen Leitung nach großen Ge-

sichtspunkten,auchbestimmteöffent-
lich-rechtliche Beschränkungen sind
notwendig.

Wo diese fehlen, zeigen sich bald die größten
volkswirtschaftlichen Schäden Es sei erinnert an

die industriellen Zusammenballungen im Westen,
an die volkszerstörenden Wirkungen der Miets-

kasernen u. dergl. Aufgabe des Staates ist es da-

her, diese öffentliche Leitung nach großen Gesichts-
punkten durch Landesplanung durchzuführen, fer-
ner die notwendigen Schranken zu setzen. Vor

allen Dingen werden alle Vorkeh-
rungen getroffen werden müssen,

daß die anzusetzende Arbeiterschaft
seelisch gesund bleibt. Daher ist vorge-

sehen, dasz jeder Arbeiter in einem Eigenheim
wohnt, das mit 2——4 Morgen Land ausgestattet
ist. Dadurchsolldie notwendige Ver-

bundenheit mit den gesunden Kräf-
ten des Bodens und des Landes für
die Arbeiterschaft gewahrt werden.

DaßeinederartigeLandausstattung
auch die Jndustrialisierung wirt-

schaftlichkrisenfestermachtdurchihre
Möglichkeiten, in der Rotzeit den

Lebensbedarf im wesentlichen aus

dem StückchenLandzuerwerben,zei-
gen die Verhältnisse in Württem-

berg

3. Keine Autarkie Ostpreußens.

Vielfach ist behauptet worden, daß Ostpreußen
für sicheine Autarkie anstrebe; gerade das Gegen-
teil ist richtig. Ostpreußen betrachtet sich als einen

Teil des Deutschen Reiches, mit dem es in einem

lebendigen Austausch seiner wirtschaftlichen Güter

auch nach der Jndustrialisierung bleiben muß und

will.

4. Zuständigkeit der provinziellen Zentralgewalt.

Ostpreußen kann die große Aufgabe der Jndu-

strialisierung nur leisten, wenn die ostpreußische
Zentralgewalt weitgehende Vollmachten in jeder
Hinsicht von Berlin erhält. Muß in jeder kleinen

Sache die Entscheidung von Berlin eingeholt wer-

den, so entstehen Hemmungen, die besonders bei
der weiten Entfernung Ostpreußens von Berlin
den Erfolg in Frage stellen. Auch in dieser Hin-
sicht sprechen die Erfahrungen, die in der ostpreu-
ßischenArbeitsschlacht gesammelt sind, eine deut-

liche Sprache. Auch diese wären nicht mit so gro-
ßem Erfolge durchzuführen gewesen, wenn nicht
die Berliner Stellen einsichtig genug gewesen
wären, die Entscheidung weitgehend über das bis-

her übliche Maß hinaus in die provinzielle Jn-

stanz zu legen.

5. Keine Konkurrenz mit der westlichen Industrie.

Selbst wenn Ostpreußen industriell voll aus-

gebaut ist, wird der Anteil Ostpreußens an der

gesamten industriellen Produktion immer noch ein

verschwindend geringer sein. Schon diese Tatsache
beweist, daß eine wirklich ins Gewicht fallende
K o n k u r r e n z für die Industrie des Reiches
durch Ostpreußen nicht zu befürchten ist.
Vielmehr soll die Jndustrialisierung Ostpreußens
lediglich eine Auflockerung der indu-

striellen Zusammenballungen im

Reich e nach sich ziehen, d. h. aus diesen Zusam-
menballungen sollen die Werke, Unternehmer und
Arbeiter herauswandern und sich in gesunden
bodenständigen Verhältnissen in Ostpreußen nie-

derlassen. Schließlich sollte im Zweifel folgende
Ueberlegung geltend gemacht werden: Die deutsche
Wirtschaft steht heute wieder im Zeichen einer
neuen Belebung. Wenn nur ein geringer Teil der

Mehraufträge, die aus dieser Belebung hervor-
gehen, für Ostpreußen gesichert wird, dann ist den

Notwendigkeiten des ostpreußischen industriellen
Aufbaues bereits hinreichend gedient!

6. Die volkliche Seite des Aufbaues.

Die Jndustrialisierung Ostpreu-
ßens wird nicht in erster Linie aus wirtschaft-
lichen Gründen in Angriff genommen. Ihr we-

sentliches Ziel ist nicht wirtschaftlich, son-
d e r n v olkli ch bestimmt: In dem vom Slawen-
tum umbrandeten deutschen Brückenkopf Ostpreu-
ßen soll ein zahlreiches gesundes Grenzvolk Heimat
und Arbeit finden. Diesem Gesichtspunkte der rassi-
schen Tüchtigkeit und Gesundheit des ostpreußischen
industriellen Volkes ist von vornherein Rechnung
zu tragen. Keineswegs darf es dahin kommen, daß
etwa die westlichen Wohlfahrtsämter lebensun-

tüchtige Elemente nach Ostpreußen abschieben, son-
dern der rassenbiologisch beste Teil
des deutschen Volkes ist für unser be-

drohtes Grenzland der allein in

Frage kommende Menschenschlag. Die

NSDAP. mit ihren nach großen nationalen Ge-

sichtspunkten geschulten Menschen bietet die Ge-

währ dafür, daß diese rassenbiologische Auslese
der Zuwanderung nach Ostpreußen praktisch durch-
geführt werden kann.
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Die Vorpoftensteltung Ostpreußens in der deutschen Wirtschaft
Von Dr. Hans Bernhard v. Grünberg

Kommissarischer Direktor des Instituts sür ostdeutsche Wirtschaft

Seit der Entwicklung der gewerblichen Massen-
industrie beobachten wir die Erscheinung der sog.
Landflucht.

Wenn in einem Landesteil die Gelegenheit
massengewerblicher Beschäftigung sich ergibt, brau-

chen die Landslüchtigen wenigstens mit der Land-
arbeit nicht zugleich die Heimat zu verlassen.

In Ostpreußen hat sich eine gewerbliche Be-

schäftigung nur in ganz geringem Rahmen ent-

wickeln können. Die Landslucht aus Ostpreußen
bewegte sich deshalb über weite Räume. Die

große Abwanderung aus den östlichen Provinzen
war eines jener Momente, das die übermäßige
Stauung des Bolksvermögens und der Bevölke-

rung in Berlin und im Nuhrgebiet zur Folge
hatte.

Ueberall dort, wo gewerbliche Tätigkeiten aus

der Landschaft herauswuchsen, in Württemberg
und in Thüringen z· B., blieb der völkischeCha-
rakter der Landschaften gewahrt.

Die westliche Massenindustrie und die Berliner

Industrie wurden zu einem überwiegenden Teil

durch die« Landflucht aus dem Osten aufgebaut.
Die Arbeitskräfte, die aus dem Osten abwander-

ten, waren die besten, über die der Osten ver-

fügte. Wer unter den Landarbeitern über den

Durchschnitt hinausragte, wer in den östlichen
Kleinstädten eine gediegene Ausbildung erhalten
hatte, der suchte sein Glück in der Berliner und
in der rheinisch-westfälischenIndustrie.

Seit 1889 sind 11»-2Mill. Menschen
aus Ostpreußen abgewandert. Im

Kriege ließ diese Abwanderung nach und wurde

in den schweren Zeiten der Lebensmittelknappheit
sogar durch eine gewisse Nückwanderung kompen-
siert. Sobald infolge der Stabilisierung der Ver-

hältnisse und der durch den amerikanischen An-

leihesegen erzeugten Scheinkonjunktur sich die ge-

werbliche Wirtschaft wieder belebte, setzte auch die

Abwanderung wieder ein. Nur in den letzten
Jahren der schweren Depression ist sie erneut zu-

rückgegangen.
Werden die Verhältnisse nicht grundlegend ge-

ändert, so wird jede Belebung der Wirtschaft auch
die Abwanderung wieder aufleben lassen.

Ostpreußen hat für alle diese Menschen die

Ausbildungskosten getragen. Diese Ausbildungs-
kosten sind dem Westen zugute gekommen, sodaß
die Blüte des Westens zum Teil auf Kosten des

deutschen Ostens in Erscheinung getreten ist.
Durch eine landwirtschaftliche

Siedlung kann der Bevölkerungs-
überschuß des ostpreußischen Landes
in Ostpreußen nicht untergebracht
w e r d e n. Selbst wenn alle größeren Güter auf-

gesiedelt werden und die dazugehörigen Land-
arbeiter dabei Siedlungsstellen erhalten, so würde

keine nennenswerte Vermehrung der landwirt-

schaftlich tätigen Bevölkerung eintreten. Die He-
bung der Iokalen Kaufkraft durch die Siedlung
fällt nur in der Zeit der Einrichtung der Sied-

lungswirtschast erheblich ins Gewicht. Die Be-

lebung des Iokalen Marktes der kleinen Städte

ist durchaus nicht so groß, daß wesentliche klein-

städtischeBevölkerungsmengen durch die Aufsied-
lung der landwirtschaftlichen Flächen auf die
Dauer gewonnen werden können. Es bleibt

somit nichts anderes übrig, als zu
der landwirtschaftlichen Siedlung
die Ansetzung gewerblicher Werk-

stätten hinzutreten zu lassen. Nur

auf diese Weise ist der dauernde Bevölkerungs-
verlust Ostpreußens auszugleichen.

Der Mangel gewerblicher Tätigkeiten in Ost-
preußen drückt sich in der geringen Steuerkraft
aus· Im Jahre 1927 hatte der Landesfinanz-
amtsbezirk Königsberg, der das Land östlich des

Korridors umfaßt, eine Steuerkraftziffer von 20,
während Berlin eine solche von 131,9, der Landes-

finanzamtsbezirk Düsseldorf von 72,7 und Stutt-

gart einen solchen von 66,6 hatte. In Ostpreußen
sinkt in einigen Kreisen die Steuerkraft auf 7

und 8 herab.
Welche Gefahren der verarmte und entvölkerte

Raum des Ostens für die deutsche Zukunft dieser
Landesteile hat, erhellt sich aus der Tatsache, daß
die unmittelbar an Ostpreußen grenzenden Ge-

biete Polens bei je 1000 Einwohnern einen

Geburtenüberschuß von 17,8 haben, wäh-
rend in Ostpreußen der Geburten-

überschuß sich auf 8,5 beläuft. Der Druck
des polnischen Geburtenüberschusseswird durch die

agrarische Uebervölkerung der Nandstaaten ver-

stärkt. Es ist ein bekanntes Mittel der

polnischen Propaganda gegen Ost-
preußen, in der Welt auf den über-

völkerten polnischen Raum und den
untervölkerten ostpreußischen Raum

hinzuweisen und damit die Recht-
fertigung eines späteren Raubes

Ostpreußens einzuleiten.
Das Wort von der Belebung des Binnenmark-

tes ist uns allen geläufig. Wir wissen auch, daß
der Weltmarkt im wesentlichen zerstört ist. Die

meisten von uns sind überzeugt, daß Wir Niemals
in die freihändlerische große Weltwirtschaft der

Vorkriegszeit zurückfinden werden, sondern, daß
ein Wandel des wirtschaftlichen Systems in der

Welt sich vorbereitet. Dasjenige Volk wird wirt-

schaftlich und politisch stark werden, daß sich bei
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Zeiten auf diesen Wandel der wirtschaftlichen
Dinge einstellt.

Unser Vinnenmarkt ist durch die auf die Welt-

wirtschaft gerichtete kapitalistische Entwicklung
ganz aus dem Gleichgewicht gekommen. Wenn

ein Drittel des ganzen deutschen Reiches, nämlich
das Land östlich von Berlin, nur einen Steuer-

kraftindex von unter 40 aufweist, dann sieht man

daran, wie stark die Vinnenkaufkraft vernach-
lässigt worden ist. Hätte ganz Deutsch-
land die Wirtschaftsstruktur, welche
heute etwa Württemberg und die

Schweiz aufweisen, dann wäre der

Binnenmarkt Deutschlands kauf-
kräftig, sein Arbeitsmarkt elaftisch
und krisenfeft, und dann würde eine Um-

stellung auf den Binnenmarkt keine großen
Schwierigkeiten machen. Wenn man also an

einen Strukturwandel der Wirtschaft glaubt, so
schafft man die Voraussetzungen am besten da-

durch, daß man der Raumwirtschaft in Deutsch-
land eine andere Struktur gibt, daß man also
den Binnenmarkt organisiert. Das würde be-

deuten, daß man die Industrie der Großftädte
des Westens und der Mitte und die Industrie
Berlins auflockert und die Werkstätten in den

ostdeutschen Raum »umziehen« läßt, soweit das

irgend möglich ist.
Die Technik entwickelt sich immer weiter von

der schweren Technik zur leichten Technik. Durch
die Ersetzung der Dampfmaschine durch den elek-

trischen Motor und durch den Explosionsmotor
ist die Industrie nicht mehr so stark auf die Nähe
der Kohlenvorkommen angewiesen, wie vor 40

Jahren, als der Höhepunkt der Zusammen-
ballungstendenz der Industrie erreicht war. Die

konsumorientierten Industrien, welche augenblick-
lich die Großftädte bevorzugen, werden dann,
wenn der Staat die Garantie übernimmt, daß
allmählich die Hauptkonsumskraft des Volkes sich
Von den Großstädten in die Landschaft verlegt,
auch den Standort in der Landschaft wählen. Die

Standortsbedingungen verschieben si somit in
dem Augenblick, wo wir zur landschaft-
lichen Wirtschaftspolitik übergehen von

der Großstadt in die Landschaft.
Der neue Staat ist in der Lage, ein

solches Versprechen zu geben, denn er

schöpft alle seine Kräfte aus der Landfchaft und

er steht und fällt mit dem Gedanken der Volks-

bewußtheit und Blutsbewußtheit. Dieses Be-

wußtsein kann sich nur in der Landschaft ent-

falten und niemals in einer weiteren Vergröß-
städterung. Mögen auch viele Menschen des

Westens die Grundkräfte, auf denen der National-

sozialismus beruht und die er ausbilden muß,
um schließlichden nationalsozialistischen Staat
und das nationalsozialistische Volk zu schmieden,
nicht so deutlich erkennen, wie wir Menschen des

Ostens- denen sich diese Probleme in der täg-
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lichen Erfahrung aufdrängen: Die begonnene Um-

wertung der politischen Werte wird vor den wirt-

schaftlichen Werten nicht haltmachen und wird

letzten Endes ein anderes in Dorf und Kleinftadt
verankertes Wirtschaftssystem im Gefolge haben:
das Wirtschaftssystem des landwirtschaftlichen
Sozialismus.

Ein Volk hat nur Geschichte, wenn

es ein bäuerliches Volk bleibt. Nicht
die Beschäftigung mit der Landwirtschaft macht
den Bauern aus, fondern die ländliche Heimat
und der Gedanke für ein Erbe zu leben, daß den
Kindern übergeben wird. D e n e n t e r b te n

Proletariermassen der Großstadt
das Erbe zu schaffen: Diese einfach klin-

gende, aber schwer durchzuführende Forderung
bezeichnet das Wollen des völkischenSozialismus.

Es heißt also, den Arbeiterin das Dorf
und die Kleinstadt zurückzubringen
und ihn dort mit den bäuerlichen Menschen, von

denen auch er abftammt, wieder zur bodenver-
bundenen und erlebten Volksgemeinschaft zu brin-

gen« Er muß einige Morgen Land er-

halten. die er während seiner Frei-
zeit bestellt. Die Werkstätte, in der
er arbeitet, gehört ebenfalls aufs
Land oder in die Kleinstadt an die
V e r k e h r s w e g e. Diese Möglichkeitengibt es

im großen Umfang nur im deutschen Osten« Das
Volk kann also den Ausweg in diese Hoffnungen
nur dann finden, wenn es fein Gesicht vom Westen
nach dem Osten wendet.

Man fängt am besten bei der Durchfetzung
eines solchen neuen Weges an der äußersten
Grenze des Raumgebietes an, welches für diefe
Entwicklung zur Verfügung steht. O ftp r e u -

ßen hat deshalb eine Sonderstellung innerhalb
der ostdeutschen Raumeinheit, weil es völkisch
am stärksten gefährdet ist und weil wir
den östlichen Raum nur dann behaupten und

später vielleicht auch den osteuropäifchen Raum

wirtschaftlich organisieren, wenn wir den Schlüs-
fel und zugleich den Vorposten dieses Raumes in
der Hand halten. Und das ist Ostpreußen!

Wir können heute nicht die Umzugskoften für
große Teile der Industrie in den gesamten ost-
deutschen Raum bezahlen. Wir können sie vor-

erst nur aufbringen, wenn wir mit Ostpreußen
beginnen. Und wir tun es um so lieber, weil
die große Ehance der Ostorientie-
r u n g der deutschen Wirtschaft: die Belebung des
Marktes Nord-Osteuropa, d. h. der Ostseeländer
nur nachhaltig von Ostpreußen aus

vorgenommen werden kann.

Die Entwicklung unseres westdeutschen Wirt-

schaftsgebietes ist gar nicht denkbar ohne die vor-

wirtschaftliche Entwicklung Hollands.
Im 18. Jahrhundert blühte in Holland bereits
das wirtschaftliche Leben. Das wirtschaftliche



Fluidum, welches Von Holland ausging, zog den

Rhein abwärts. Jnfolge der wirtschaftlichen Jn-

tensität seines Mündungsgebietes wurde der

Rhein zu der größten Wirtschaftsstraße der Welt.

Ohne Amsterdam gäbe es heute nicht Mannheim,
ohne Rotterdam nicht Ruhrort. Die Erschließung
der im Rheingebiet liegenden Kohlen- und Erz-
vorkommen war letzten Endes die Folge der

Pionierdienste H ollands im 17. und 18. Jahr-
hundert.

Dieses Kapitel Wirtschaftsgeschichte
muß auf Ostpreußen angewandt wer-

den. Rohstoffvorkommen in dem wei-

teren Raume um Ostpreußen sind ge-
w a l t i g. Heute schon besteht ein direkter Schiff-
fahrtsweg Memel—Pripet—Dnepr-Schwarzes
Meer. Weiterhin liegt Ostpreußen an der Ostsee
und kommt an das nordschwedische Grzvorkom-
men am schnellsten heran. Das Petroleum des

Schwarzen Meeres, die Wollvorräte der russi-
schen Steppe, die Erzlager Schwedens, die

riesigen Wälder Rußlands, Finnlands und

Schwedens, alles dies ist auf dem großen

flachen Raume des Ostens durch die Ostsee und

durch die tiefen Wasserstraßen des osteuropäischen-
russischen Flachlandes leicht in Ostpreußen zu-

sammenzubringen. Als vor dem Kriege der rus-
sische Raum noch eine politische Einheit war, war

der Handel Königsbergs beträchtlich. Heute, wo

in der größten Rohstoffkrise der Welt die Roh-
stoffe dieses riesigen Raumes nirgend wohin ent-

weichen können, weil der Versuch, sie in Nuß-
land fertig zu verarbeiten im wesentlichen ge-

scheitert ist, heute ist in dem Augenblick, wo die

Bereisungen, die durch das französische Kapital
und durch den Versailler Vertrag an den Grenzen
der Oststaaten angerichtet sind, einmal auftauen,
eine große Chance für Deutschland zu

erwarten, wenn Deutschland bei Zeiten
die Berarbeitungsstätte dieser Roh-
stosfquellen in den Schlüsselraum des

europäischen Ostens legt-: nach Ost-
preußen. Es kann wohl eine Generation lang
der europäische Osten sich in Abhängigkeit vom

französisch-kapitalistischenWesten befinden. Aber

diese Generation stirbt aus. Der innere Zu-
sammenhang des Ostraumes läßt sich auf die
Dauer nicht zerreißen. Die Grenzen im West-
raum sind zwar nicht befriedigend; aber sie sind
zu ertragen, weil die Staaten in sich ein genügend
großes spezifisches Gewicht haben, um auf sich
gestellt fertig zu werden. B e r e i st e G r e n z e n

im Ostraum sind der Tod der Staa-

ten,diedurch sie umschlossenwerden.
Die einheitlich sie durchflutenden Wasserwege, der

einheitlich sie verbindende östliche Ostseeraum,
kurz die Einheitlichkeit der Landschaft ist stärker
als die politischen Resentiments aus den Vor-

ortverträgen von Paris. Der große Trumpf im

Osten fällt einmal aus dem politischen Karten-

spiel heraus. Der natürliche Partner, der ihn in
die Hand bekommt, ist Deutschland, weil Deutsch-
land Preußen in sich hat! Preußen allein hat
traditionellen Geist, mit östlichen Problemen in

Frieden fertig zu werden. Denn der preußische
Geist ist dem Osten angemessener als der fran-
zösische,der ihn zerrissen und in Zinsknechtschaft
geführt hat.

Der Gedanke des Ostpreußenplanes ist nicht
imperialistisch. Deutschland will nichts anderes
als in Frieden leben. Auch Holland hat die west-
deutsche Wirtschaft nicht imperialistisch beherrscht,
sondern sie hat nur an ihrer Aufschließung ge-

holfen. Die wirtschaftliche Blüte für
die osteuropäischen Staaten wird
nur möglichsein durch ein wirtschaft-
lich starkes Ostpreußen. Ihre staatliche
Selbständigkeit und das Gefühl ihrer inneren

Freiheit werden diese Staaten nur behaupten
können in der Anlehnung an ihre natürlichen
und räumlichen Bedingungen. Denn der Osten
ist eine Einheit.

Der Ostpreußenplan reißt ein Fenster auf zu
dem Kerker einer in die Weltwirtschaftskrise ver-

strickten deutschen Wirtschaft. Denn so, wie in-

nerlich die deutsche Wirtschaft nur in die deutsche
Landschaft entfliehen kann, so kann sie äußer-
lich nur im Osten ihren Ausweg suchen, wo die

Verhältnisse im Gegensatz zum Westen noch flüs-
sig sind.

Oftpreußen und Württemberg
Von Dr. Aichele

Präsident der Württembergischen Landeskreditanstalt in Stuttgart.

Wiederholt ist in der Presse davon die Rede

gewesen, daß nach württembergischen Beispiel der

Aufbau von Ostpreußens Siedelung und Wirt-

schaft vor sich gehen soll. Der Ruf Os -

preußens nach Menschen bedarf
der Industrialisierung, aber nicht
im verfehlten Stil einer mechanischen Zusam-
menballung der Bevölkerung, sondern im

Sinne einer organischen Verbin-

dung des Arbeiters mit der Scholle
nach dem württembergifchen Typ der

halbländlichen Siedlung. Kann nun

das Beispiel Württembergs überhaupt, und in

welchem Maße, in die Praxis der Wirtschafts-
planung Ostpreußens übertragen werden? —

Das besondere Kennzeichen der württ.

Siedlung und Wirtschaft ist die Dezen-
tralisation.
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60 v. H. der württ. Bevölkerung wohnt im

Eigenheim. Von den 300 000 Besitzern württ.

Landes besteht nur die Hälfte aus eigentlichen
Bauern; 150 000 sind Privatpersonen, Gewerbe-

treibende und vor allem Arbeiter. Unzählige
württ. Arbeiter haben neben ihrem Häuschen
einen Stall mit einer Kuh und Kleinvieh, eine

Scheuer, außerdem Garten- und Ackerland. Es

ist im Einzelfall oft schwer zu sagen, wo der

Bauer anfängt und der Arbeiter aufhört oder

umgekehrt. Es handelt sich eben um einen be-

sonderen Menschentyp, der auf zwei Beinen steht,
einem agrarischen und einem gewerblichen. Man

kann ihn nennen den fabrikarbeitenden Bauern
oder den bäuerlichen Fabrikarbeiter. Blicken wir

in die Umgebung Stuttgarts, aber auch anderer

Industrieorte, so sehen wir diese Familien in sich
selbst auf ganz verschiedene Weise tätig werden:

Entweder tut die ganze Familie Feier-
abendarbeit aus den Grundstücken o d e r es treibt

die Frau, eines oder mehrere Kinder

Bodenwirtschaft oder auch der ältergewor-
dene Familienvater, wobei die Kinder in
die Fabrik gehen, schließlichder Mann als

Kurzarbeiter. Im Lauf der Jahre kann

oft in ein und derselben Familie das Bild der

Beschäftigung wechseln.

Die württembergische Industrie
selbst, fern von natürlichen Bodenschätzen und den

großen Berkehrswegen, ist aus kleinen Anfängen
nur durch Qualitätsleistung zu dem geworden, was

sie heute ist; sie ist arbeitsorientiert. Auf
den merkwürdigsten Stellen, z. B. auf der rauhen
Hochsläche der Schwäb. Alb, sehen wir Werke

von Weltruf, die feinste Präzisionsarbeit her-
stellen. Kartelle sind bei uns selten.
Mittlere und kleinere Betriebe sind
häufig. Die Art der Betriebe ist sehr viel-

f älti g. Günstige Bedingungen für Beschaffung
solcher Eewerbearten waren besondere Eigen-
schaften des schwäbischenStammes, insbesondere
seine »Tüfteligkeit«, Sparsamkeit und Neigung
zum Eigenbesitz, sowie die enge Zusammenarbeit
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. D e r

Mensch ist bei uns innerhalb des Industriali-
sierungsprozesses noch stärker, als anderswo er-

halten geblieben. Die einzelnen
Klassen und Stände sind sich nie

ganz ferngestanden. Die Bodenständig-
keit hat sich auf Geist und Charakter des Ar-

beiters ausgewirkt.

Die Bedeutung eines solchen Aufbaus der Wirt-

schaft liegt aber auch in der starken Nisikover-
teilung, insbesondere d e r A r b e i t n e h m e r

wird durch die halbländliche Sied-

lung weithin krisenfest. Er kann im

Falle der Arbeitslosigkeit sich mehr in die land-

Wirtschaftliche Betätigung zurückziehen Bekannt

ist der Anteil Württembergs an der

Arbeitslosigkeit, der bis in die jüngste
Zeit immer der niedrigste in Deutsch-
land gewefen ist· In all den Krisenjahren
konnte das Land Württemberg Ueberschüsseaus

der Arbeitslosen- und Invalidenversicherung an

andere Neichsgebiete abliefern. Auch die württ.

Kreditinstitute, vor allem die Sparkaser stehen
nicht ungünstig. Und dies, obwohl das Land

Württemberg als »Oase« (deren Bedeutung oft
auch übertrieben wurde) immer nur wenig von

dem Segen der Berliner Ausschüttungen erhalten
hat. — Diesen Zusammenhang erläutert folgendes
Beispiel: Die Württ Landeskreditanstalt, die

gerade die halbländliche Siedlung beliehen hat,
und zwar meist an nachstehender Stelle, wies im

Iahre 1932 bei 190 Millionen Neichsmark Aus-

leihungen nur 30 000 RM Ausfall an Kapital
und Zins auf; Gebäude mußten nicht übernom-

men werden. — Hier spielt wieder der seelische
Faktor mit, daß der Arbeiter, der ein Häuschen
und eine Scholle besitzt, für die Erhaltung seines
Besitztums mit äußersten Kräften arbeitet. End-

lich wäre hier noch zu erwähnen, daß das Land

Württemb erg nach den Ergebnissen der letz-
ten Volkszählung auf andere Neichsteile eine

starke Anziehungskraft ausgeübt hat, so daß es

einschließlichder Großstadt Stuttgart einen er-

heblichen Wanderungsgewinn zeigt.
Natürlich gibt es auch in Württemberg

S chw i e r i g k e i t e n. Es entstehen Sonder-

fragen, wie z. B. die des Pendelverkehrs (die
große Schuhfabrik Salamander in Kornwestheim
bezieht ihre nach Tausenden zählende Arbeiter-

schaft aus nicht weniger als 140 Gemeinden).
Die gewerblichen Arbeiten können durch die

Erntegeschäfte gehemmt werden. Mancherorts ist
der landwirtschaftliche Besitz auch pulverisiert, so
daß wieder eine Anliegersiedlung nötig wird. Die
württ. Industrie ist auch weithin Exportindu-
strie und leidet daher z. T. nicht unerheblich unter
den bestehenden Ausfuhrschwierigkeiten. Manche
Gewerbezweige, wie die Uhrenindustrie im

Schwarzwald und die Schmuckwarenindustrie in

Schwäb. Gmünd und Pforzheim liegen besonders
stark darnieder, so daß auch in Württemberg Um-

stellungsnotwendigkeiten sich ergeben werden.

Zugegeben werden soll auch, daß
Einigkeit nicht darüber besteht, ob

mehrdiewirtschaftsräumlicheDezen-
tralisation Württembergs oder die
Art seiner Industrie mit ihrer bis-

her größeren Konjunktursicherheit
die günstigeren Verhältnisse unse-
res Landes herbeigeführt hat, fer-
ner, ob es möglich ist, diese Dezen-
tralisation ohne weiteres auf an-

dere Provinzen mit anderen wirt-
schaftlichen und volksmäßigen Bor-
aussetzungen zu übertragen. Ziemlich
zweifelnd in dieser Hinsicht äußert sichDr. Willeke
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in seiner lehrreichen Abhandlung »Die Arbeits-

marktgestaltung unter dem Einfluß der wirt-

schaftsräumlichen Dezentralisation.«-’«)

Aber auch er kommt zu dem Ergebnis, daß,
selbst wenn der Uebertragung der Dezentrali-

'

sation nur ein geringer Spielraum gesetzt sei,
dennoch dringend geboten sei, ihn in jedem Falle
auszunützen

Das Maß dieses Spielraums muß aus den ab-

weichenden Verhältnissen Ostpreußens errechnet
werden. Vom Blickpunkt Württembergs aus

kann hierfür vielleicht folgende Anregung
nützen.

Nicht zuletzt ist die württembergische Dezentrali-
sation von Wirtschaft und Siedlung auch durch
die Finanzpolitik der Württ. Landeskreditanstalt
(früher Wohnungskreditanstalt) seit Jahren ge-

fördert worden. Jn Abweichung von der Woh-
nungspolitik der meisten anderen Länder hat die

Anstalt planmäßig bei der Gewährung ihrer
Darlehen, für die sie die Mittel aus dem Woh-
nungsbauanteil der Hauszinssteuern und aus An-

leihen (Pfandbriefe) gewonnen hat, das platte
Land bevorzugt und dabei auf wirtschaftliche Zu-
sammenhänge geachtet. Vom Jahre 1924 bis zum

Jahre 21931 hat die Anstalt Baudarlehen in Höhe
von 196 Millionen Reichsmark für 61000 Woh-
nungen bewilligt; die Zahl der Volksgenossen,
die damit von der Großstadt und den größeren
Mittelstädten fernaehalten worden sind, darf auf
mindestens 150 000 geschätzt werden. Dabei
konnte die Anstalt es auch unternehmen, das

Problem der nachstelligen Hypothek bestmöglich
zu fördern.7’"') Die kreditpolitische Einrichtung
Württembergs ist auch außerhalb seiner Grenzen
beachtet worden. Andere Länder haben sich mit

der Verwirklichung ähnlicher Gedanken beschäf-
tigt und tun es noch. Jn Preußen ist allerdings
der Gedanke der Errichtung einer Wohnungs-
kreditanstalt nur unvollständig verwirklicht wor-

den.

Man könnte nun daran denken, den Aufb au

der ostpreußischen Siedlung und

Wirtschaft nicht bloß siedlungs-
und wirtschaftspolitisch, sondern
(und dies ist meines Wissens bisher noch nicht
betont worden) auch kreditpolitisch nach

’·«)Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik,
Band 132, 1930, Heft 4X5. (Die Abhandlung ist auf
Grund einer Besichtigungsreise des Deutschen Archivs
für Städtebau im Jahre 1929 entstanden und gerade
heute mit Nutzen zu lesen.)

k) Vergl. hierzu Dr. Breitmeyer »Der nachstellige
Realkredit« in der Zeitschrift »Der Deutsche Deko-

nomist« 1932, Nr. 46, S. 1528.

dem württ. Beispiel zu errichten. Soviel

bekannt, beträgt die Gesamtsumme der preuß.
staatlichen Hauszinsteuerhypotheken fast 1 Mil-
liarde NM· Die jährlichen Nückflüsse gehen in

die Millionen. Aus verschiedenen Gründen ist
die preuß. Hauszinssteuerhypothek nicht so hoch
zu bewerten, wie die entsprechende Württembergs.
Aber ihre Wertbeständigkeit steigt fortgesetzt, ein-

mal mit dem Fortschreiten der Tilgungen, sodann
mit dem weiteren Weichen des allgemeinen Zins-
fußes; und diese Mittel sind noch unbelastet! Das
Land Preußen müßte nun einen großen Teil seiner
staatlichen Hauszinssteuerhypotheken
und der Rückflüsse hieraus zu einem Anlag e-

stock für die Provinz Ostpreußen ver-

einigen und diese Mittel durch eine Kreditanstalt
verwalten. Aus diesem Stock könnte dann in

Anwendung des württ. Mischsystems niederver-

zinsliche Kredite gegeben werden.

Ein Beispiel mag diesen Gedanken veranschau-
lichen: 20 Millionen NM Rückflüsse aus den

Hauszinssteuerhypotheken (zu 095 verzinslich)
werden auf dem Anleiheweg um die gleiche
Summe (zu 5Z verzinslich) vermehrt. Die so
gewonnenen Mittel können für die ostpreußische
Siedlung und Wirtschaft auch an nachstehender
Stelle zu 21XZEZbis ZB Zins und 1"» Tilgung
hinausgegeben werden. Berechnet man im Durch-
schnitt für eine Stelle 5000 RM Darlehen, so
ergibt sich aus den genannten 40 Millionen NM
die Möglichkeit von 8000 Neugründungen.

Es käme ferner in Frage, ob nicht nach Samm-

lung gewisser Erfahrungen es möglich wäre, die

Beträge der Hauszinssteuerhypotheken aus einer

Reihe von Jahren vorzufinanzieren; so könnten

in absehbarer Zeit für Ostpreußen auf kredit-

politisch einwandfreier Grundlage tausende von

halbländlichen Siedlungen geschaffen werden.

Der große Schwabe F r i e d r i ch L ist hat
schon vor 100 Jahren das prophetische Wort über

die volkswirtschaftliche Bedeutung des Parzellen-
besitzes gesprochen: »Die Parzellenwirt-
schaft ist nützlich als Beihilfe zum
Gewerbe beim Garten- und Weinbau
in der Nähe von Städten und Markt-

flecken oder zur Unterstützung des

Standes der Tagelöhner, dem sie
zugleich als Sparkasse und als Ge-

legenheit dient, seine freie Zeit-
wie die seiner Angehörigen- Nütz-
lich zu v e r w e n d e n. Jn dieser Beschränkung
ist sie einer der Freiheit, dem Wohlstand und der
Moralität ungleich nützlichere Dotation der ar-

beitenden Volksklassen als die englische Armen-

kasse« (lies heute: als die Arbeitslosenunter-
stützung). Auf Ostpreußen angewandt, bedeutet
das Wort: der Weg zum Aufbau Ostpreußens
liegt im kleinen Eigentum vieler Volksgenossen.
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Die Aufgaben der Siedlung im Rahmen des OftpreußewAnfbauplanes
Von Friedrich Schlegel

1. Direktor der Ostpreußischen Heimstätte und der Ostpreußischen Landgesellfchaft.

Siedlung im nationalsozialiftischen Staate ist
und will etwas grundsätzlichanderes, als das ist,
was in den vergangenen, von einer liberaliftisch-
kapitalistischen Weltanschauung beherrschten Zeit-
raum auf diesem für die Entwicklung unseres
Staates ganz besonders wichtigen Gebiete geleistet
wurde. War sie bisher überwiegend von dem

Gedanken der Finanzierung getragen, von den

Fragen nach den Kosten, der Aufbringbarkeit der

Renten, dem Ertrag und spielte in diesen Fragen
bisher vielleicht die Frage nach der finanziellen
Leistungsfähigkeit des Siedlers eine größere Rolle
als derSache wegen gut war, so w e n d et sich die

Siedlung heute ganz ausgesprochen
an den Menschen selbst, an sein Können,
seine praktische Eignung und seine persönliche
Zuverlässigkeit Die besten in unserem Volke noch
vorhandenen Kräfte will sie auswählen, ihnen
will sie die Möglichkeit bieten, wieder fest im

deutschen Boden Wurzel zu schlagen; die Front
der wirklich erd- und bodenverbundenen Arbeiter
will sie verbreitern in dem klaren Bewußtsein,
daß gerade aus diesen Volksgruppen die Kraft
erwächst, die unser Volk und Land gesund und

zukunftsmutig erhält.

Bisher ging die Entwicklung derart, daß es fast
schien, als ob unter all den Nöten und Sorgen,
die unser wirtschaftlicher Niedergang mit sich
brachte, ein neuer besonderer Stand entstehen
solle: der Stand des Siedlers, der noch nicht
Bauer war, weil er auf keinem eingewirtschafte-
ten Hof saß, also aus einer Stelle, die ihm nur

schwer zur Heimat und zum festen Sitz für seine
Familie werden wollte. Er war aber auch nicht
mehr Arbeiter, denn die Verantwortung für das

eigene Dasein und das Dasein von Weib und

Kind ruhte ganz allein auf seinen oft nur zu

schwachen Schultern. Dieser Gegensatz zeigte sich
besonders kraß auf dem Lande. Bauer und
Siedler war zweierlei, weil die

Daseinsvoraussetzungen grundsätz-
lich verschieden waren. Und es war doch
derselbe Beruf, den der eine wie der andere aus-

übte.

Bei der Neuordnung nach dem Willen unseres
Führers muß dieser Gegensatz schwinden. Wer

die Scholle bebaut, ist Bauer, einer-

lei, ob dies auf einem Grundstück von

15 Morgen geschieht oder auf einem

solchen von 2000 Morgen; und wenn

Landarbeiter und Bauernsöhne ein

Stück heiligen deutschen Mutter-

bodens erwerben und Bauern wer-

den wollen, dann müssen sie die glei-
chen Voraussetzungen finden wie der
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Altbauer: Gesicherten Besitz, gün-
stige Wirtschaftsbedingungen, be-

sonders für die Zeit des Einwirt-

schaftens, und keine finanzielle Be-

lastungen, die über das hinaus-
gehen, was man einem Bauern sonst
zu m u t e t.

Jn diesem Sinne fordere ich ausgesuchte, ihrer
Aufgabe gewachsene Leute ; ich fordere von diesen
die vollste Hingabe an den Boden, den ihnen der
Staat anvertraut; ich fordere, daß jeder einzelne
von ihnen weiß, daß er in der vordersten Front
steht und begründe damit die nationalsozialiftische
Forderung, daß der Staat nicht auf den augen-
blicklichen Erfolg seiner Siedlungsmaßnahmen
fehen darf, nicht auf sofortige Rentenfähigkeit,
nicht auf überrafchende Steigerung des Boden-

ertrages. Siedeln ist eine Maßnahme auf lange
Sicht. Das Ergebnis wirkt sich oft erst bei den

Enkeln aus; dann aber um so nachhaltiger, je
weniger man mit Augenblickserfolgen gerechnet
hat.

So wie ich meine Forderung ausspreche, wird
den Siedlern auch nichts geschenkt. Auf Heller
und Pfennig wird er dem Staat zurückgeben
müssen, womit dieser ihm half. Aber der Staat
wird die Verzinsung des auf die Siedlung ver-

wendeten Kapitals weniger in der Barleistung
sehen müssen, als in den Schweißtropfen, mit
denen der Bauer in harter Arbeit die Nähr-
kräfte des ihm anvertrauten Bodens mehrte,
genau so wie es vor ihm Geschlechterfolgen deut-

scher Bauernsiedler gerade hier im deutschen Osten
getan haben. Der deutsche Osten bietet noch
Raum genug für unsere Bauernsöhne, die eine

volksfremde Zeit zwang, in die Fremde zu wan-

dern. Dieser Raum wird ihnen erschlossen werden.

Neben diesen Siedlungsmaßnahmen und mit

ihnen eng verflochten, läuft der große Erich Koch-
Plan, der kühn über alle bisherigen Siedlungs-
bestrebungen hinausgreift und mit dem deutschen
Bauern den deutschen Arbeiter nach Ostpreußen
ziehen und hier verwurzeln will.

Der deutsche Arbeiter foll hier eine neue Hei-
mat finden. Es braucht nicht erst unterstrichen
zu werden, daß hier nichts entstehen wird, was

auch nur die entferntefte Aehnlichkeit mit der

Mietskaferne unserer Großstädte hat. Alle die,
die den Weg zu uns finden, werden es einmal

gar nicht verstehen können, daß man jemals einem

Menschen zumutete, in den licht- und luftlosen
Wohnhöhlen der Mietskafernen und Hinterhäuser
der bisherigen Großstädte zu hausen. Bleichsüch-
tige, hohlwangige, lungenkranke Kinder werden
hier nicht mehr heranwachsen. Gottes Sonne wird



ihnen scheinen. Der kräftige Geruch der Heimat-
erde wird sie durchdringen und stählen. Sie wer-

den wieder wissen, was Blumen und Schmetter-
Iinge und Käfer sind.

Weil der nationalsozialistische Staat weiß, daß
neben den deutschen Bauern die deutschen Ar-
beiter die Träger des Staates sind, kennt er auch
keine Unterschiede in ihrer Behandlung. Auch
der Arbeiter strebt nach einer siche-
ren Bleibe, nach eigenem Haus und

eigenem Land. Er will nichts mehr
wissen von der Großstadt, will hin-
aus aus ihrer Enge in die freiere
und reinere Luft der Dörfer und
kleineren Städte. Hier, wo man ihm das
bieten kann, wofür er lebt, strebt, arbeitet, wird
von neuem sein Heimatgefühl erwachen, hier wird
der Wille in ihm erstarken, seine neu gewonnene
Heimat bis zum Letzten zu verteidigen, wenn es

sein muß. — Die Siedlung wird diesen Forde-
rungen Rechnung tragen, wo sie irgend kann. Sie
wird den Arbeiter so ansetzen, daß er selbst bei

vorübergehender Arbeitslosigkeit nicht mehr auf
der Straße liegt oder zum Kostgänger einer die

gesundesten Gefühle untergrabenden Arbeits-

losenunterstützung wird. Er wird wieder wissen,
was ein Stück Land wert ist in guten und in

schlechteniZeitenz wird sich gefeit gegen die Krise
fühlen und gefeit auch sein, denn so viel wächst
immer noch auf dem eigenen Grund, daß der
Siedler und die Seinen sich satt essen können,
wenn sie den Boden nur richtig pflegen.

Ich wiederhole hier meine vorhin ausgespro-

chene Forderung: wo der Staat hilft, können nur

die Tüchtigsten gemeint sein. Die Arbeit der

Tüchtigen dient aber, beim Bauern wie beim

Arbeiter, in erster Linie dem Gemeinnutz. In-
dem der Staat in diesem Sinne dem Einzelnen
hilft, baut er an seiner eigenen Zukunft. Unter

diesem Gesichtswinkel wird man auch beim Ar-

beiter die Zins- und Tilgungsfrage behandeln
müssen. Ich bin überzeugt, daß die jährlich auf
einer solchen Siedlung ruhenden Lasten tragbarer
sein werden, als die Miete, die ihr Besitzer bis-

her für eine Stadtwohnung aufzubringen hatte.
Er kann wieder mit Zuversicht in die Zukunft
sehen, denn von Jahr zu Jahr sinkt der zu til-

gende Teil. Kommt sein Lebensabend heran, so
weiß er, wo er bleibt und braucht sich nicht unter

fremden Menschen herumstoßenzu lassen oder den

eigenen Kindern zur Last zu fallen.
Die Zielsetzung der Siedlung ist eine Ziel-

setzung auf lange Sicht, zumal es gilt, mit ihr
manches Unrecht wieder gut zu machen, das eine

volksfremde Wirtschaftsordnung unseren Volks-

genossen antat. Dazu gehört Zeit und es kann

leicht ein Geschlecht darüber hinweggehen, bis wir
am Ziele sind· Das zwingt uns zu der Forde-
rung an uns selbst, in der Verfolgung des uns

vom Führer gesteckten Zieles hart zu sein, uns

nicht beirren zu lassen. Wir wissen, daß wir an

eine große Aufgabe gestellt sind. Wir wollen

sie anpacken und werden sie lösen, auf daß Ost-
preußen wieder frei werde und sich aufs Neue als
die Kraftquelle des Reichs erweise, wert der

Opfer, die man ihm heute bringen muß.

Die wirtschaftsgeogravhischen
Grundlagen der Aufbauarbeit inkOftprenßen

Von Dr. Erwin Scheu
Professor an der Handels-Hochschule zu Königsberg i. Pr.

Ostpreußen ist ein Stück des norddeutschen Tief-
landes und reicht als solches tief in den Ostraum
hinein. Die bewegte Welt der Seenplatte ist
durch ihre landschaftliche Schönheit weithin be-

kannt. Sie umgürtet als baltischer Höhenzug die

Ostsee von Schleswig-Holstein bis nach Nordruß-
land hinein und wird durch die großen, der Ostsee
zustrebenden Ströme in einzelne Abschnitte ge-
teilt. In ihren Mündungsgebieten haben Weich-
sel und Memel ausgedehnte Niederungen, die

heute von willkürlichen Grenzen durchschnitten
werden. Im einzelnen ist der baltische Höhenzug
recht mannigfaltig. An die Seenplatte des süd-
lichen Ostpreußens schließensich der Grenze ent-

lang weite Sandebenen, während sich nördlich der

Seenplatte bis zur Ostsee die flachen Grund-

moränenlandschaften ausdehnen. An der Ostsee
jedoch wird diese Zone von drei plateauartigen
Blocks: dem Samland, dem Stablack und den

Elbinger Höhen unterbrochen. Ausgedehnte Ebe-

nen sind in der sogen. Staubeckenzone südlich des

Pregels vorhanden, die, sichverschmälernd, langsam
nach Masuren hin ansteigt. Diese landschaftlichen
Zonen bestimmen die Böden, denen der Landwirt
die Erträge abringen muß. Am günstigsten sind
im allgemeinen die Böden der Grundmoränen-

landschaft, am ungünstigsten die Sandebenen an

der südlichenGrenze der Provinz. Eine besondere
Stellung nehmen die schweren Tonböden der

Staubeckenzone ein, während die bewegte Land--

schaft der Seenplatte mittlere Böden von aller--

dings sehr wechselndem Charakter aufweist.
Der lange strenge Winter mit den Spät- und

Frühfrösten erschwert die landwirtschaftliche Be-

triebsführung; die Frühjahrsbestellung kann erst
spät einsetzen und die Herbstbestellung muß zeitig
beendigt sein. Es drängen sich die landwirtschaft-
lichen Arbeiten in Ostpreußen auf einen weit

kürzeren Zeitraum zusammen als etwa in West--
deutfchland, der Landwirt muß daher eine starke

382



Gespannhaltung haben, um die Bestellung der

Felder rechtzeitig durchführen zu können. Aber
das Klima macht ihm noch weitere Schwierig-
keiten. Die schweren Böden leiden häufig an

zu viel Feuchtigkeit und die leichteren an zu

wenig; in Masuren liefern häufige Regen gute
Ernten, während in der Staubeckenzone dasselbe
Wetter die Ernte verkommen läßt. Die Witte-

des Frischen Haffes aus kolonisiert. Die Ver-

waltungseinheiten der Ordenszeit zogen sich dar-
um in Streifen von der Küste nach den großen
südlichen Waldgebieten, also in Südostrichtung;
sie überschneiden dadurch die natürlichen Land-

schaftszonen. Das Siedlungsbild Ost-
preußens wird deshalb mehr durch
die geschichtliche Entwicklung als

Nöhrflödten

- mijiet
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Reg.-Zez·l(önigsherg 7 Bartenstein
81 Fischhausen Sei-dauert 14 Niederung

2 Königs-barg 9 Rastendurg 15 Tilslt-Ragnit
3 Labiau 10 Braunsberg 16 Pillkallen

4 Wehlau 11 Heilsberg 17 lnsterburg
5 Heiligenbeil 12 Pr. Holland 18 Sumbinnen

6 Pr. Eylau 13 Mohrungen 19 stallupönen

rung bildet also in manchen Zonen einen erheb-
lichen Unsicherheitsfaktor bei dem Ausfall der

Ernteerträge.
Während die Landschaftszonen im allgemeinen

in der Ostweftrichtung um die Oftsee herum an-

geordnet sind, ift die Besiedlung andere Wege
gegangen Der Deutsche Nitterorden hat
Ostpreußen von der Weichsel und von den Ufern

sag-seh Samt-innen 20 Darkehrnen 26 Johannlsburg Reg.- Bez. Westprsuscn
21 Goldap 27 sensdurg 33 Rasender-g
22 Angerburg 28 Rössel 34 Mariens-verder-
23 0letzko 29 Ortelsburg 35 stuhm

Reg.- Bez. Allenstein 30 Allenstein 36 Marienburg
24 Lyck 31 Neidenburg 37 Elbing
25 Lötzen 32 Osterode

durch die Landschaften bestimmt. Jn

gewaltiger Kulturarbeit hat der Deutsche Ritter-
orden in seinem Lande während seiner Blütezeit
nicht weniger als 1400 Dörfer gegründet, dabei

ist das östliche Land, nämlich das Gebiet östlich
von Jnsterburg, erst in der Nachordenszeit kolo-

nisiert worden. Das Ergebnis der geschichtlichen
Entwicklung erkennen wir in der Verteilung der
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Besitzverhältnisse. Markant heben sich zwei Zo-
nen des Großgrundbesitzes heraus, die
eine im Westen, die andere im mittleren Teil der

Provinz; ,

beide werden getrennt durch das

b äu erlich e Gebiet des ehemaligen Bistums
Ermland. Jn dem jung kolonisierten Gebiet des

Ostens ist der Großgrundbesitz sehr stark auf-
gelockert und im Süden der Provinz herrscht, je
mehr man sich der Grenze nähert, ausgesprochen
bäuerlicher Besitz vor. Gegen 30Z der landwirt-

·

schaftlich genutzten Fläche wird als Großgrund-
besitz bewirtschaftet

Die Besitzverteilung sowie die Böden üben einen

erheblichen Einfluß auf die Bevölkerungs-
dichte der einzelnen Landschaften aus« Jm

Durchschnitt der ganzen Provinz leben auf 1 qkm
63 Einw.; hierbei ist die Bevölkerung der Städte,
vor allem der 300 000 Einw.-Stadt Königsberg
einbegriffen. Jn den bäuerlich besiedelten Ge-

bieten, soweit sie mittlere Böden aufweisen, er-

reicht die Bevölkerungsdichte etwa 60. In den

Zonen des Großgrundbesitzes leben allerdings
nicht so viele Menschen auf dem qkm, die be-

treffende Zahl sinkt auf weit unter 40 herab. Zu
den dünn besiedelten Gebieten gehören auch die

- bäuerlichen, ja kleinbäuerlichen Gebiete der großen
Sandebenen im Süden der Provinz, wo die Be-

z völkerungsdichte bisweilen sogar unter 20 pro
T qkm herabgeht.

"

Der normale Durchschnitt der Bevöl-

kerungsdichte in landwirtschaftlichen Ge-

bieten liegt zwischen 60 und 65 Einw. pro

qkm, in den slawischen Gebieten Polens steigt er

sogar auf 70 Einw. pro qkm. Will man die Zahl
der Bevölkerung Ostpreußens um 11X2Millionen

vermehren, so kommt man auf eine Bevölkerungs-

dichte von 100 auf die ganze Provinz, eine Zahl,
die noch wesentlich unter dem Neichsdurch-
schnitt (137) liegt und demgemäß auch erreich-
bar ist. Der landwirtschaftlich ausgenutzte Boden
kann allerdings den geplanten Zuwachs nicht
allein aufnehmen und folgerichtig hat der Herr
Gauleiter und Oberpräsident Erich Koch die Indu-

strialisierung Ostpreußens in seinen Aufbauplan
mit einbezogen. Aber auch der Industriearbeiter
soll nach diesem Plan bodengebunden sein, ein

Stück Land besitzen, um ein tiefes Gefühl der

Berbundenheit mit der Heimat zu haben. Durch
seine Verwurzelung mit der Scholle wird er auch
viel weniger krisenempfindlich sein. Der werk-

tätige Bolksgenosse soll nicht zum entwurzelten
Industriearbeiter werden, sondern mit dem Bo-

den Fühlung behalten und die frische Luft des

Landes genießen. Diese neue, den Gesamtraum
umfassende Wirtschaftspolitik stellt dem Wirt-

schaftsgeographen die Aufgabe, die wirt-

schaftsgeographische Struktur der

Teilr äum e zu beleuchten, um auch von seiner
Seite einen Beitrag zu den auftauchenden Pro-
blemen zu liefern.

384

Ostpreußen ist heute noch vorwiegend eine

agrarische Provinz; man muß also die

Differenzierung der Wirtschaftsräume, von der

Landwirtschaft her gesehen, aufsuchen. Die land-

wirtschaftliche Produktion, die man zugrunde
legen kann, ist zwar von der Betriebsgröße ab-

hängig; sie wird jedoch vom Boden und vom

Klima so stark beeinflußt, daß sich diese Einzel-
räume voneinander abheben. Ostpreußen ist be-

kanntlich ein roggenbauendes Land, und es ent-

fallen in manchen Gebieten bis zu 50Z der An-

baufläche auf diese Getreideart. Wo dagegen
Weizen in größerem Umfange mit guten Erträgen
angebaut wird, darf man von landwirtschaftlich
bevorzugten Gebieten sprechen. Diese liegen in

dem westlichen Teil bei Marienburg und Rosen-
berg und in dem mittleren Teil zwischen Königs-
berg, Rastenburg und Insterburg In dem letz-
teren Gebiet heben sich besonders die Negionen
um Nastenburg und Nössel heraus, wo ebenso wie

im Westen neben dem Wleizen auch die Zucker-
rübe angebaut wird. Diese beiden Negionen ge-

hören zu den besten N ä h r f l ä ch e n Ostpreußens,
der Anbau ist recht vielseitig und mit meist guten
Erträgen verbunden. Mäßige aber noch befriedi-
gende Nährflächen besitzen dass Ermland sowie
der Norden und Osten der Provinz. Diese Ge-

biete erreichen zwar nicht mehr die Bielseitigkeit
der ersten beiden Gruppen, doch haben sie immer

noch ausreichende Erträge. Neben dem Anbau
des Noggens ist der des Hafers vor allem im

Ermland beachtlich, während die klimatische Un-

sicherheit im Osten der Provinz zum starken An-
bau von Menggetreide geführt hat. Der Osten
der Provinz hat auch den größten Anteil an

Brache. Die schlechtesten Nährflächen liegen im

Süden der Provinz ; sie umfassen die Sandböden,
die außerdem sehr geringe Niederschläge erhalten.
Die natürlichen Verhältnisse gestatten nur eine

einseitige Bewirtschastung dieser Zone; es wer-

den vor allem Kartoffeln und Noggen angebaut;
die Getreideerträge sind recht gering und erreichen
bisweilen nur die doppelte Aussaat. Auch die

Biehwirtschaft steht hinter der der übrigen Pro-
vinz weit zurück; ihre Milcherträge sind sehr be-

scheiden. So ist das südliche Ostpreußen wirt-

schaftlich sehr benachteiligt. Von der landwirt-

schaftlichen Seite her ist es schwierig. diese äußerst
dünn besiedelte Zone stärker zu bevölkern. Man

könnte hier durch Einführung der neugezüchteten
Lupinen, die sich gerade für Sandböden gut eig-
nen, die Bewirtschaftung heben. Jn diese Sand-

gebiete greift von Westen her auch der Groß-
grundbesitz hinein.. Er hat sich durch Umfang-
reichen Kartoffelanbau geholfen, die in den Sprit-
betrieben der Güter verarbeitet werden. Zwischen
Osterode und Neidenburg liegen die meisten Sprit-
betriebe Ostpreußens, die verpflichtet sind, die

Abfälle in der eigenen Viehwirtschaft zu ver-

füttern.
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Die bevölKerunqsdichteder Gemeinden im Gebiet der Rominter Heide.

Die guten Nährflächen der Provinz derken sich
im allgemeinen mit den Zonen des Großgrund-
besitzes, wenn auch dieser noch in die Gebiete der

mäßigeren Nährflächen hineinreicht. Geht schon
daraus hervor, daß nicht die Bewirtschaftung
durch den Großgrundbesitz diese Zonen zu den

besseren Nährflächen der Provinz macht, so wird
dies weiterhin durch die Tatsache bestätigt, daß
die dort angesetzten Siedlungen mindestens die-

selben Erträge wie der Großgrundbesitz erzielen.
Es sind bis jetzt weit über 10 000 Siedlerstellen
geschaffen worden. In den beiden Groß-grund-
besitzzonen ist schon viel gesiedelt worden. Diese
Zonen werden auch in Zukunft die Hauptliefe-
ranten für Siedlungsland bleiben müssen, wenn

man die ländliche Bevölkerungsdichte wesentlich
heben will. Gewisse Schwierigkeiten macht jedoch
das Ansetzen von Bauernstellen im Gebiet der

schweren Böden. Dafür ist die sorgfältige Drai-

nierung die Voraussetzung und auch dann ist die

Bearbeitung des Bodens noch schwierig genug;
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sie erfordert eine größere Gespannhaltung als auf
anderen Böden.

Wie schon aus einer Bevölkerungsdichtekarte
Horns hervorgeht, steigt die Bevölkerungsdichte
in ganz dünn besiedelten Gebieten am Rande
der großen Waldungen stark an. Eine im Wirt-

schaftsgeographischen Institut der Handels-Hoch-
schule zu KönigsbergXPe angestellte Spezialunter-
suchung im Gebiet der Rominter Heide gibt einen

Einblick in die wirtschaftlichen Zusammenhänge
Unmittelbar am Rande dieses großen Wald-

gebietes haben sich Gebiete entwickelt mit über

80 und sogar über 100 Einw. pro qkm. Mit der

Entfernung vom Waldrand sinkt im allgemeinen
auch die Bevölkerungsdichte bis unter 40 herab.
Die waldnahe Bevölkerung hat durch Holzfällen
und Holzabfuhr einen Nebenerwerb, der vor allem

für den arbeitsarmen langen Winter von großer
Bedeutung ist. Auch das Sammeln von Beeren

durch Frauen und Kinder liefert einen Zuschuß
zum Haushalt der Familie. Durch die Wald-
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arbeit ist die dichte Bevölkerung selbst bei

kleinstem Grundbesitz existenzfähig Die Acker-

fläche sinkt pro Kopf der Familie mit Annäherung
an den Wald von 3 Hektar auf unter 1 Hektar.
Aehnlich liegen die Verhältnisse auch in anderen

ostpreußiskhenWaldgebieten; es gibt dort Dörfer,
die ihre Nährbasis durch Zukauf von Nahrungs-
mitteln aus dem rein landwirtschaftlichen Rach-
bargebiet ergänzen müssen. Die Abhängigkeit
vom Walde ist also sehr groß, und wenn die

Forstwirtschaft Aenderungen einführt, so müssen
die Kleinbauern Land zukaufen oder pachten, wie
dies nach 1900 in der Rominter Heide der Fall
war. Gs ist zu erwägen, ob die dichtsitzende Be-

völkerung in der Nähe der Waldgebiete erweitert

in der Holzwirtschaft beschäftigt werden könnte,
wodurch eine Vergrößerung dieses dichten Be-

völkerungsgürtels zu erreichen wäre.

Durch die Bildung des Weichselkorri-
do rs ist die ostpreußischeWirtschaft so stark ge-

schädigtworden, daß hier schon überall K risen
au-ftraten, während im Reich noch die konjunk-
turelle Scheinblüte herrschte. Mit dem Verlust
der zum Korridor gewordenen deutschen Provin-
zen büßte Ostpreußen sein wirtschaftliches Nah-
gebiet ein, das fast 5095 der mit den Eisen-
bahnen versandten Gütermengen ins Reich, und
das auch bis zu einem Drittel des von Ost-
preußen versandten Viehs aufnahm. Der Ver-

lust dieses nächstgelegenen und darum wichtigsten
Marktes für ostpreußische Erzeugnisse mußte die

ungünstige Rückwirkung auf unsere Provinz aus-

üben. Es sei nur an die Zwangsversteigerungen
in der Landwirtschaft erinnert, die den Nieder-

gang des Gewerbes nach sich zogen. Aber die

Krise hat nicht alle Gebiete gleichzeitig und mit

gleicher Stärke betroffen. Sie setzte zuerst in der

Zone der schwersten Böden und merkwürdiger

Weise auch im Samland ein. In diesem Gebiet

des Großgrundbesitzesvergrößerten sichdie Krisen-
herde von Jahr zu Jahr, auch in Masuren erlagen
frühzeitig zahlreiche Güter der Krise. In den

bäuerlichen Zonen setzte die Krise auf den mage-
ren Böden des füdlichen Ostpreußens ein und

verbreitete sich dort rasch. Auch das bäuerliche
Gebiet der Memelniederung, das stark unter

Feuchtigkeit leidet, wurde erheblich in Mitleiden-

schaft gezogen. Besonders krisenempfindlich fin d-

alsojene Gebiete,denen Boden und

Klima die Bewirtschaftung er-

schwert, sowie marktferne Regio-
nen, die aber meist auch noch schwierige natür-

liche Grundlagen haben.
Verhältnismäßig krifensest ist die Groß-

grundbesitzregion in der Mitte der

Provinz,wo guteWeizen-undZucker-
rübenböden vorhanden sind, ebenso ein

großer Teil der Großgrundbesitzzone im

Westen, wo ebenfalls der Anbau von Zucker-
rüben und die Vielseitigkeitder Wirt-

schaftsmöglichkeiten die Güter stützten,
wozu noch die günstige Marktlage zum
Reiche kommt. Unter den bäuerlichen Zonen
nimmt das Grmland durch seine Krisenfestig-
keit eine besondere Stellung ein. Dem Boden

nach ist dieses Gebiet nicht besonders bevorzugt,
aber seine Wirtschaftsstruktur scheint ihm eine be-

sondere Stärke zu verleihen. In der nördlichen
Hälfte des Ermlandes sitzen vor allem Groß-
bauern mit einem Besitz bis zu 200 und 400 Mor-

gen, die zur Bewirtschaftung ihres Bodens häufig
einige Jnstfamilien haben und damit schon in
die Gruppe der sog. »Besitzer« gehören. Ihre
Wirtschaft ist vielseitig, auch die Pferde-
zucht wird sehr gepflegt, darum auch der große
Haferanbau; vor allem wird der A b s atz d u r ch
Genossenschaften gut geregelt. Jm süd-
lichen Teil des Ermlandes herrscht mehr der rein

bäuerliche Besitz vor. Die durch ihren K i n d e r -

r eichtum besonders gesegneten Bauernfamilien
bearbeiten ihren Grund und Boden, selbst wenn

es sich um größere Bauerngüter handelt, ohne
fremde Kräfte und können deshalb Krisenzeiten
verhältnismäßig gut überstehen.

Für die landwirtschaftliche Produktion ist der

Absatz der Erzeugnisse, also der Markt, von ent-

scheidender Bedeutung. Im Rahmen der Raum-

wirtschaft interessieren darum die M arkt-

zentren vom kleinsten bis zum größten. Im

ostpreußischen Siedlungsbild herrscht der Ein-

zelhof vor, sowohl die Güter als auch die

Bauerngehöfte sind weithin über das Land zer-

streut. Ursprünglich lebten auch in Ostpreußen
die Bauern in Dörfern, bis im zweiten Viertel
des 19. Jahrhunderts die Dreifelderwirtschaft auf-
gehoben und mit ihr das Gemeinland durch die

Separation aufgeteilt wurde. Damit begannen
die Aus- oder Abbauten, im Dorf blieben
nur wenige Bauern, während der weitaus größte
Teil auf den separierten Besitz hinauszog Im

Dorf blieben auch die Kätner, die kaum mehr
als einen Feldgarten besaßen und die wenigen
Handwerker und das Gasthaus, das häufig einen

Kaufladen für die wichtigsten landwirtschaftlichen
Bedarfsartikel besitzt. Von diesen rückgebildeten
Dörfern unterscheidet sich das Kir chd o r f. Die
Bauern leben zwar auch meist auf den Ausbauten,
aber da ein, zwei Dutzend und mehr Dörfer dazu-
gehören, so bildet das Kirchdorf häufig schon ein

kleines Wirtschaftszentrum mit Läden aller Art.

Manche Kirchdörfer haben sogar Iahrmärkte und

bisweilen sogar einen Wochenmarkt, zu denen die

Händler aus den benachbarten Städten kommen.
In diesem Falle haben sie fast den Charakter der

Marktflecken, die durch ihre Märkte schon wichtige
ländliche Wirtschaftszentren bilden. Vor allem

im östlichen Teil Ostpreußens, wo die Entfernun-
gen zwischen den Städten schon sehr groß sind,
haben die Marktflecken den Charakter kleiner

Landstädtchen; sie können als Marktzentren sogar
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bedeutender als diefe fein. So z. B. hat Wid-

minnen ein größeres Marktgebiet als die ihm
nächftgelegene Stadt Lötzen. In den Städten

haben wir Wochenmärkte, Vieh- und Iahrmärkte,
die hauptsächlich Von den ihnen zukommenden
Marktgebieten aus befucht werden und zu denen

die Händler aus weiter Umgebung kommen. YLN
.. der Bedeutung-der Wochenmärkte bekommt man

EILZBFWIUQ wenn mtm die-—hunderxewn
Bauernwagen auf den riefigenMarktplätzenund

Tssden Straßen der Nachbarschaft sieht. Durch das

Zufammenftrömen fo vieler Bauern an den

Markttagen wird der Abfatz der Erzeugnisse der

Handwerker sowie das ganze gewerbliche Leben

der Stadt weithin gefördert. Jn den Städten

sind auch die Kauf- und Verkaufsorganisationen
und die Molkereien für die ländliche Umgebung.
Aber es sind auch hier wieder Unterschiede zwi-
fchen den verschiedenen Gebieten Ostpreußens fest-
zustellen. Jm öftlichen Teil der Provinz spielen
die regelmäßigen Märkte eine außerordentliche
Rolle und die Marktplätze sind dort dement-

sprechend auch ganz besonders groß. Treuburg
in der Nähe der Oftgrenze hat den größten Markt-

platz von ganz Deutschland, auf dem ein außer-
ordentlich reges Leben an den Markttagen
herrscht. Auch Goldap ist ein hervorragendes
Marktzentrum; dagegen hat Darkehmen schwache
Märkte, weil sein Gebiet schon in die Region
des Großgrundbesitzes hineinreicht. Bei den klei-

neren ostpreußifchen Städten kann man aus der

Zahl und dem Aussehen der Geschäfte,dem vor-

handenen Handwerk, aus dem ganzen Aeußeren
erkennen, ob sie in einem Gebiet vorwiegend
bäuerlichen Besitzes oder in der Zone des Groß-
grundbesitzes liegen. Jn der Staubeckenzone, wo

der Großgrundbesitz fast allein herrschend ist,
machen die kleinen Städte bisweilen sogar einen
verkümmerten Eindruck ; es fehlte der richtige Im-
puls für die Entwicklung des gewerblichen Lebens.

Im westlichen Teil der Provinz sind für das

Wirtschaftsleben die Wochenmärkte und Jahr-
märkte von geringerer Bedeutung; der ermlän-

dische Großbauer ist viel zu stolz, um auf den

Wochenmarkt zu fahren. Er bringt seine Erzeug-
nisfe durch Abfatzorganifationen, durch den Land-

wirtschaftlichen Hausfrauenverein usw. auf den
Markt und fährt zur Stadt, wenn es ihm gerade
paßt. Trotzdem ift das geschäftlicheLeben in den

ermländifchen Städten, die viel näher beieinander

liegen als die des Ostens, recht rege; es fallen
dem Besucher die vielen Geschäftshäufer mit ihren
sorgfältig gewählten Auslagen auf. Die ge-

ringere Entfernung zur Stadt und die kaufkräftige
bäuerlicheBevölkerung erheben die ermländischen
Städte zu wichtigen regionalen Wirtschaftszentren

Noch eine dritte Gruppe von Marktzentren
müssenwir in unfere Betrachtung einbeziehen; es

find jene Städte, die durch das Verfailler Diktat
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zu Grenzorten geworden find, es fei nur an

Tifit, Marienburg, Marienwerder u. a. erinnert.

Auf die Wirtschaft diefer Städte hat die gewalt-
same Grenzziehung auf das Rachteiligste ein-

gewirkt. Tilsitgan dem schiffbaren Memel-

strom gelegen, hat sogar einen Teil feines eigent-
lichen Stadtgebietes, foweit es jenseits der Luifen-
brücke lag, verloren. Gleichzeitig wurde die Stadt
von dem wichtigen Markt jenseits der Memel ab-

geschnitten, der etwa die Hälfte seines ganzen
Marktgebietes ausmachte. Die wirtschaftliche
Kraft der Stadt schrumpfte, und durch den kleinen

Grenzverkehr wurde Tilsit als Marktzentrum noch
weiter herabgedrückt Alles dies hatte insgesamt
zur Folge, daß Tilsit auch in dem ihm gebliebenen
alten Marktgebiet nicht mehr die frühere An-

ziehungskraft besaß, fo daß außerdem etwa die

Hälfte des füdlichen Marktgebietes noch ver-

loren ging. Für diese äußere Marktzone find
Skaisgirren und fogar Infterburg Anziehungs-
punkte geworden. Endlich ift durch den Wilnaer
Korridor die Memelschiffahrt gesperrt worden, so
daß die für Tilfit ganz besonders bedeutsame
Holzzufuhr auf der Memel nahezu aufhörte.
Aehnliches gilt auch für die ehemaligen west-
preußischen Städte an der Grenze des polnifchen
Korridors Es werden sich im Aufbauplan sicher-
lich Wege finden lassen, die Stellung diefer durch
das Friedensdiktat fo schwer geschädigtenStädte

zu stärken.

Unter allen Städten Oftpreußens können eigent-
lich nur Königsberg und Elbing als wirkliche
I n d u ft r i e ft ä d te angesehen werden, in denen
eine starke Zusammenballung industrieller Unter-

nehmungen vorhanden ist. Eine Stadt von

300 000 Einw. wie Königsberg vergrößert sich
automatisch, und es besteht deshalb wohl kein

Interesse, durch weitere Jnduftrialisierung das

Tempo der Vergrößerung zu beschleunigen. In

Elbing sind große Werke wie Schichau und Kom-
nick vorhanden, die in den besten Zeiten bis gegen
10 000 Arbeiter beschäftigten. Es wird hier vor

allem die Aufgabe zu lösen sein, die vorhandene
Arbeiterschaft wieder in den Produktionsprozeß
einzureihen.

Die Industrialisierung Ostpreußens
wird darum wohl in anderen Zentren angesetzt
werden müssen. Betrachtet man die Standorte
der Industrie nach ihren wichtigsten F a k to r e n :

Rohstoffe, Krastftoffe, Arbeitskräfte und Verkehr,
so kann man wohl fagen, daß Oftpreußen außer
an Holz und Erden arm an Rohftoffen ist. Die

Kraftftoffe fehlen ganz, wenn man von der Elek-

trizität absieht, die bei Friedland durch Wasser-
kräfte, im übrigen Ostpreußen durch eingeführte
Kohle erzeugt wird. Es bleiben also als wichtige
Faktoren nur noch die Arbeitskräfte und
die Verkehrslage übrig. In den alten Jn-

dustriegebieten des Reiches kennen wir arbeits-



orientierte und verkehrsorientierte Industrien.
Treffen beide Faktoren zufammen, wird der

Standort begünstigter. Wenn man nach der

Arbeitsorientierung die Standorte aufsuchen
würde, dann müßte man die Industrien in die

dichtestbevölkertenGebiete der Provinz legen, wo

genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
Der Kochplan sieht aber weitschauend vor,

mehr Menschen in die Provinz zu bringen, wozu
der Industrie vor allem eine dienende Stellung
zukommt Man wird also bei der Wahl des
Standortes den Blick auf die dünn-

besiedelten Gebiete Ostpreußens mit

ihren ftagnierenden Städtchen lenken, indem man

dabei die günstige Verkehrslage besonders berück-

sichtigt. Eine sehr geringe Bevölkerungsdichte
weist die bäuerliche Zone im südlichenOstpreußen
auf und eine Vermehrung der Bevölkerung wäre

in dem Grenzgebiet sehr erwünscht. Jedoch ist
gerade die Verkehrslage dieser Zone recht un-

günstig, so daß eine Jndustrialisierung an den

Rohstoff, also an das Holz der großen Wälder

im südlichenOstpreußen anknüpfen müßte.
Eine andere Zone geringer Bevölkerungsdichte

und zugleich die größte dehnt sich südlich des

Pregels bis an die Grenze Masurens aus. Je

näher man dem Pregel kommt, je schwerer sind
die Böden und desto schwieriger das Ansetzen
von vollbäuerlichen Siedlerstellen. Hier könnte

eine Industrialisierung zur Verdichtung der Be-

völkerung führen, wenn sich die Bedingungen
dafür als günstig herausftellen. Es befinden sich
in dieser Zone auch eine ganze Anzahl kleiner
und in den jetzigen Verhältnisfen schwer sich ent-

wickelnder Städte. Eine markante Städte-

reihe liegt jedoch an der Pregellinie selbst,
nämlich Tapiau, Wehlau, Insterburg und Gum-

binnen. Dieser Linie folgt die wichtigste Eisen-
bahnstrecke Ostpreußens; sie wird gekreuzt von

einer weiteren Srhnellzugstrecke, die von Berlin
über Allenstein nach Insterburg führt. Dadurch
hebt sich Jnsterburg aus dieser Städtereihe
besonders hervor, es ist auch an Einwohnerzahl
und an Gewerbe die bedeutendste Stadt dieser
Reihe. Von Insterburg an ist außerdem der

Pregel schiffbar, und man ist zurzeit dabei, diesen
Schiffahrtsweg wesentlich zu verbessern. Auch der

Masurische Kanal wird von dieser Pregellinie
abgehen. Es unterliegt also keinem Zweifel, daß
die Pregellinie die günstigste Verkehrslage Ost-
preußens darstellt, wenn man von einzelnen
Küstenpunkten absieht. Sie bildet also wohl die

beste Indu st rieb asis Ostpreußens, die durch
ihre lange Erstreckung zugleich eine Dezentrali-
sierung geplanter Industrieanlagen herbeiführen
würde. Besonders für jene Industriezweige, die

transportempfindliche, schwere Kraftftoffe oder

Halbfabrikate verarbeiten, wäre die Lage am

Pregel geeignet. Von dieser Basis aus könnte

die Industrialisierung nach Süden greifen, die

dortigen kleinen Städte beleben; in der vom

Großgrundbesitz eingenommenen Umgebung wären

Ländereien für anzusiedelnde Arbeiter genügend
vorhanden. Als ein besonders günstiger Punkt
hebt sich in dieser Zone das kleine Korschen
heraus, das feine Entstehung der Kreuzung der
Berliner Schnellzugslinie Allenstein-Insterburg
mit der ostpreußischenwichtigen Südostlinie von

Königsberg nach Masuren zu dem wichtigen
Grenzpunkt Prostken verdankt. Um Korschen lie-

gen innerhalb eines Kreises von 20 km über ein

halbes Dutzend Städte und dazwischen siedlungs-
fähiger Boden. Eine Jndustriezone um Korschen
könnte allmählich mit jener der Pregellinie mittels
der zahlreichen dazwischenliegenden Städtchen ver-

knüpft Werden, wodurch der äußerst dünn be-

siedelte Raum der Staubeckenzone im Süden des

Pregels sich allmählich mit arbeitsfrohen Men-

schen füllen würde.

Auch der Memelstrom ist ebenso wie die

Weichsel verkehrsgünstig, wenn auch die

augenblicklichen politischen Verhältnisse diese
Gunst nicht zur Wirkung kommen lassen. Tilsit
hat schon ansehnliche Werke, es sei nur an die

Zellulosenfabriken erinnert. Jn der Zukunft wird
der Memelstrom vielleicht seine alte Bedeutung
nicht nur wieder erhalten, sondern in erhöhtem
Maße gewinnen. Aehnliches gilt auch für die

Weichsel
Ebenso ist im w e st l i ch e n Te il Ostpreußens

eine gewisse günstige Verkehrslage vor-

handen. Die Schnellzugslinie von Berlin betritt

bei Deutsch-Ey1au die Provinz, wo sie die von

Marienburg nach Südosten führende Linie schnei-
det. Die verzweigte Seenkette des Oberlandes

gestattet die Schiffahrt in dem Raum Deutsch-
Eylau—Saalfeld-Osterode; sie hat mittels des
in feinen Abmessungen allerdings veralteten

Oberländischen Kanals Anschluß an das Frische
Haff bei Elbing. In diesem südwestlichen Gebiet

liegen auch zahlreiche große Sägewerke zur Aus-

nutzung der großen Waldungen, und die dünn-

besiedelte Zone des Großgrundbesitzes könnte Län-

dereien für die Ansiedlung bodenständiger Ar-

beitskräfte abgeben, was um so wichtiger wäre,
als kurz vor dem Kriege gerade in diesem süd-
westlichen Zipfel Ostpreußens systematisch polnische
Bevölkerungselemente sich eingeschoben haben-

Die glückliche Verteilung der ge-

planten Industrie und die Verknüp-
fung ihrer Arbeiterschaft mit dem

BodenwirdinOstpreußeneineWirt-
schaftsstruktur schaffen, die die

Selbstverstärkung der Industrie aus

sichselbsthervorbringenundimmer
-mehr Menschen in der Provinz fest-

halten wird.
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Die Aufgaben der Landesylanung
bei der Durchführung des Ofwreußenplanes

Von Dipl.-Jng. Friedrich Unger, Königsberg

Ostpreußeuplau heißt allgemein: N e u e s

Brot und neue Arbeit für 1,5 Millio-
nen Menschen, Verdoppelung der Be-

völkerung in Ostpreußen in wenigen
Jahren durch Rückwanderung und Umsiedlung
aus den überbevölkerten Provinzen und den

Großstädten nach dem Osten!
Weitgehende Umgruppierung in der

räumlichen Verteilung und der be-

ruflichen und sozialen Gliederung
der ostpreußischenBevölkerung!

Umgestaltung der wirtschaftlichen
Gliederung Ostpreußens durch Aende-

rung der Betriebsgrößen in der Landwirtschaft,
durch Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und

raumwirtschaftlich richtige Gruppierung von land-

wirtschaftlichen, industriellen und gewerblichen
Wirtschaftsstätten und den dazu gehörigen Wohn-
stätten.

Ostpreuszeuplan heißt siedlungspolitisch: A e n -

derung der Siedlungsstruktur Ost-
p r e u ß e n s für den überwiegenden Teil der oft-
preußischen Siedlungen, fü r D ö r f e r u n d

Städte,—wirtschaftliche,sozialeund
städtebauliche Aenderungen in einem

bisher nie gekannten Umfang und Tempo!
Wenn 1,5 Millionen Menschen in Ost-

preußen angesiedelt werden, wovon nur

ein Bruchteil in der Landwirtschaft auch bei voll-

ständiger schematischerAufteilung des Großgrund-
besitzes untergebracht werden könnte —- der indes

nicht in Frage kommt —, so entsteht ein ge-

waltiger Bedarf an Siedlungsflächen der verschie-
densten Art.

Im Rahmen des Ostpreußenplanes müßten min-

destens 300—400taufend Familien in

Wohn- und Wirtschaftsheimstätten,
E i g e n h e i m e n, mit rd. 70 qm bebauter Fläche
und 2—3 Morgen Land angefiedelt werden. Das

erfordert eine Siedlungsfläche von rd.

175000 Hektar.
Dazu kommen erfahrungsgemäß rd. ZOZ Ver-

kehrsflächen aller Art = 25 000 Hektar und rd.

10——15Z Flächen für die Errichtung von Wirt-

schaftsstättenfür Industrie, Handel und Gewerbe.

Im Rahmen des Ostpreußenplanes wird somit
vorausfichtlich W der Fläche der Provinz
in seinem Siedlungscharakter v o l l st ä n d i g e,
Und 5Jio infolge der wirtschafts- und bevölkerungs-
poliiifchenVeränderungen der Landwirtschaft
sehr weitgehende Umgestaltung er-

fahren.
Die ganze Problematik der Sied-

lu n g sp olitik bei der Durchführung des Oft-

preußenplanes, wobei unter Siedlung nicht nur

die ländliche Siedlung, sondern auch die städtische
Siedlung auf vorwiegend gewerblich industrieller
Grundlage verstanden werden muß, kommt in dem

großen Anteil, der sowohl quantitativen, als auch
qualitativen Nutzungsänderungen unterworfenen
Flächen an der Gesamtfläche des ostpreußischen
Raumes zum Ausdruck. Hier sei nur an die

grundsätzlichenFragen der Besiedlungsformen im

allgemeinen und ihrer besonderen ftädtebaulichen
Gestaltung sowie an all die ungelöften Fragen ge-

dacht, die sich aus der starken räumlichen Vergrö-
ßerung der einzelnen Siedlungen, und aus einer

Auflockerung der Siedlungskerne ergeben müssen.

Weiträumig angelegte städtische Siedlungen
hatten bisher eine Siedlungsdichte von 100—150

Menschen je Hektar Siedlungsfläche. Das ergab
rd. 60 qm Siedlungsfläche je Kopf der Bevölke-

rung. Berücksichtigtman, daß d i e W oh n - u n d

Wirtschaftsheimstätte mit 2—3 Mor-

gen Land in Zukunft die Siedlungs-
form für den überwiegenden Teil
der nicht in der Landwirtschaft Täti-

g e n werden soll, so ist bei einer Verdoppelung
der Bevölkerung, wie sie infolge desAufbauplanes
für einen großen Teil der kleineren und mittleren

Städte eintreten muß, eine r ä u m l i che V e r -

größerung um das rd. 20—30fache der

bisherigen Siedlungsfläche die not-

wendige Folge.
Diese Zahlen sagen eindeutig, abgesehen von

den Folgen starker räumlicher Ausdehnung für die

zonenmäßige Gliederung einer Siedlung und ihre
ftädtebautechnische Gestaltung, daß hier dem

Städtebau und Siedlungswesen n e u a r t i g e

Aufg ab en erwachsen, die mit den bisherigen
Methoden der Siedlungstechnik nicht mehr zu lösen
sind.

Die weitgehenden wirtschaftlichen
und sozialen Aenderungen im Ge-

folge des Ostpreußenplanes, die in

ihren flächenmäßigenund räumlichen Auswirkun-

gen revolutionierend auf das Siedlungswesen Ost-
preußens wirken, können in ihrer räum-

wirtschaftlichen Gestaltung unmög-

lich dem freien Ermessen Ginzelner,
bzw.. einzelnen Nessorts üb erlassen blei-

b en. Denn das Siedlungswefen, das ebenso wie

die Wirtschaft dem wirtschaftlichen Prinzip unter-

liegt, entwickelt sich nicht dauernd nach den wech-
felnden Gesetzen der Wirtschaft allein in der rich-
tigen Weise. Die schon 1929 zum Abschlußgekom-
mene liberalistische Siedlungsperiode hat d i e

Iiberalistische Auffassung, daß sich
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die Wirtschaft und die Siedlung aus

den widerstreitenden individuel-
len Egoismen zu einem organischen
Ganzen zusammenspielen würden,
wide r l e g t. Die Erkenntnis dieser Tatsache,
die einzelnen Stellen schon lange Zeit vorher ge-
kommen war, bevor diese Siedlungspolitik in

ihrer typischsten Form — der Großstadt —- selbst
ihren Widersinn bewies, ist der Ausgangspunkt
für den Beginn der sozialen Epoche im Siedlungs-
wefen, der die nationalsozialistifche Nevolution in

letzter Stunde den Weg freigegeben hat. Denn
die Verstädterung in ihren Auswirkungen auf die

»

Bevölkerung, die Wirtschaft und die Kultur ge-
fährdeten bereits ernsthaft den Bestand der
Nation.

Das Problem der Verftädterung findet aber

auch im Wege der Landesplanung dann auf
die Dauer keine zufriedenstellende Lösung, solange
das liberalistische System, sowohl auf dem Gebiete
der Wirtschaft, als auch der Siedlung vorherrschen,
und solange sich die einzelnen Wirtschaftsgruppen
und Wirtschaftsprovinzen und die verantwort-

lichen Träger der Siedlungspolitik von eigenwirt-
schaftlichen Grundsätzen und Anschauungen leiten

lassen. Denn ein gesunder organischer
Aufbau von Wirtschaft und Siedlung
kann keinesfalls durch eine eigen-
wirtschaftliche Politik der Teile er-

r e i cht w e r d e n. Weder eine einseitige Wirt-

fchafts- und Siedlungspolitik Ostpreußens in bezug
auf das Reich und unter Vernachlässigung des

nahen Ostens noch eine Einseitigkeit im Bereich
der oftpreußischen Erzeugungs-, Verbrauchs- und

Verteilungswirtschaft sich-ern einen dauernden

wirtschaftlichen Erfolg. Ebenso widerspricht auch
auf dem Gebiete der Siedlungs- und Baupolitik
die bisherige Trennung in Stadt Und Land den

bestehenden organischen Zufammenhängen. Nu r

durch eine planmäßige Wirtschafts- und Sied-

lungspolitik in regionaler Landespla-
n ung, die den oftpreußischen Naum in seiner
Totalität erfassen muß, ist ein gesund er

Siedlungs- und Wirtschaftsaufbau
in Ostpreußen zu erzielen.

Jn Ostpreußen ift eine Landespla-
nung bisher stets an dem Geiste des Li-
beralismus gescheitert. Der Partikula-
rismus der westlichen Industrieprovinzen, der

Großstädte und einzelner Wirtschaftsgrupppen
verhinderten stets die allein für die Hebung der

Wirtschaft in Ostpsreußen zum Ziele führende
totale Wirtschafts- und Landesplanung. Diese
einzelnen Jnteressentengruppen, unterstützt von

unseren führenden Wirtschafts- und Siedlungs-
wifsenfchaftlern haben einen planmäßigen Aufbau
stets verhindert, indem sie erklärten, daß die un-

bedingte Notwendigkeit, für das ganze Gebiet Oft-
preußen zusammenhängende Siedlungspläne auf-
zustellen, wegen der fehlenden wirtschaftlichen
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Voraussetzungen nicht gegeben sei, wobei sie unter

wirtschaftlicher Voraussetzung natürlich nur in-

dustriewirtschaftliche Voraussetzungen anerkennen
wollten. Für sie war die Siedlungsform, die
allein ihrer Beachtung wert schien, die Stadt, für
die die landwirtschaftliche Umgebung und ihre Be-

völkerung nichts anderes als Vorratsland und

Menschenrefervoir waren. Sie übersahen dabei
vollkommen die national-politische Bedeutung der

Landwirtschaft in ihren vielseitigen Beziehungen
zur Industrie und die organischen Zusammen-
hänge zwischen Stadt und Land.

Nur so war es möglich,daß in Ostpreußen jähr-
lich fast 50 Dörfer durch Aufsiedlung von Gütern

entstanden und diese Neufiedlungen nur felten
dort aufgebaut wurden, wo sie aus staatspoliti-
fchen, wirtschaftlichen und volkspolitischen Gründen

notwendig und aus siedlungspolitifchen Gründen

erwünscht waren. Der bei der Auslegung von

Siedlungsstellen vorherrschende Gesichts-
punkt der Sanierung von verschulde-
tem Großgrundbesitz durch Abgabe
von Land, sowie das privatkapita-
listifche Streben der Siedlungs-
u n t e r n e h m e n, das ihrem gemeinnützigen
Zweck widersprach, war nicht geeignet, ein boden-

ständiges Bauerntum, das durch Generationen

auf seiner Scholle fitzen und den deutschen Men-

schenwall gegen Osten verstärken soll, heran-
zuzüchten. Die Eigenwirtschaftlichkeit
der Siedlungen und ihre günstige
Auswirkung auf die nahen Märkte

mußte unter dieser Siedlungspoli-
tik Schaden leiden.

Es bedurfte erst eines starken politischen und

wirtschaftlichen Drucks, um die maßgeblichen Stel-
len davon zu überzeugen, daß nicht nur in Ge-

bieten, die einer baldigen industriellen Erschlie-
ßung entgegensehen, sondern auch in rein land-

wirtschaftlichen Gebieten für eine planmäßige
Wirtschafts- und Siedlungsgestaltung und insbe-

fondere dann die Forderungen einer planmäßigen
Naumgestaltung zu erfüllen sind, wenn wirtschaft-
liche und bevölkerungspolitifche Vorgänge Aende-

rungen in der Besitzverteilung, in der landwirt-

schaftlichen Produktion und der Nutzung der land-

wirtschaftlichen Fläche in größerem Umfange zu

erwarten sind. Der unsruchtbare Sied-

lungs- und W«irtschaftsliberalis-
mus in Ostpreußen wird endlich durch
den Zwang von außen und den Oft-
p r e uß e n p l a n, der seine Zielsetzungen aus den

Notwendigkeiten des ostpreußifchen NaUMeS, der

deutschen Wirtschaft und der Bedeutung Ostpreu-
ßens für den Often entwickelt, ü b e r w u n d e n.

Der Zw ang zum planmäßigen Wirtschafts-
und Siedlungsaufbau Ostpreußens ergibt sich in

erster Linie aus lebenswichtigen national-politi-
schen Forderungen infolge des Einflusses der Ent-

wicklung der internationalen Wirtschaft und ihrer
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Auswirkungen auf den Weltmarkt, die zu r

N utzung aller Möglichkeiten innerhalb des

eigenen nationalen Wirtschafts-
raumes und des Deutschland zuge-
ordneten natürlichen Großraumes
zwingt.

Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft verweist
uns immer mehr auf den russischen Raum mit

seinen großen Vorräten an Rohstoffen aller Art.

Der Zusammenbruch des russischen Fünfjahres-
planes, der insbesondere an dem Fiasko in der

Sphäre der weiter verarbeitenden Wirtschaft-
wegen des mangelnden organisatorischen Talentes
und des Fehlens an Unteroffizieren und Offizie-
ren der Wirtschaft leidet, wird dem ostpreußischen
Raum und den Ostseerandgebieten die Aufgabe
der Veredlung der russischen Rohstoffe zuweisen.
Diese Entwicklung ist zwangsläufig, da die russi-
sche Wirtschaft auf dem Weltmarkt mit ihren Roh-
stoffen auf immer stärkeren Widerstand stößt und

Deutschland seinerseits kein Interesse daran hat,
dort seine Rohstoffe zu beziehen, wo es nicht gleich-
zeitig die Erzeugnisse seiner Industriewirtschaft
absetzen kann. O stpreußen wird dann zur
Brücke für diese sowohl im deutschen als auch
im russischen Wirtschaftsinteresse liegende Entwick-

lung werden, wenn im Rahmen des Ostpreußen-
Planes all die hierfür notwendigen Voraussetzun-
gen, d. h. sowohl in bezug aus die Wirtschaft, als

auch in bezug auf den ostpreußischenMenschen ge-

schaffen werden.

Der aus der»Entw»icklunder»internationalen
und der nationalen Wirt chaft sich ergebende
Zwang zur Verlagerung des politischen und wirt-

schaftlichen Schwergewichtes entspricht aber auch
einer bevölkerungspolitischen Forde-
rung, denn der überbevölkerte Westen ist bei

der weiteren Mechanisierung und der Nationali-

sierung nicht mehr in der Lage, wie bisher den

starken Bevölkerungsüberschuß Ostpreußens aufzu-
nehmen ; wir haben im Gegenteil in den letzten
Jahren seit langer Zeit erstmalig eine Rückwan-

derung und Zuwanderung nach dem Osten. Bei

der Beibehaltung der vorwiegend landwirtschaft-
lichen Struktur, aber auch bei der Aufteilung des

gesamten Großgrundbesitzes, ist Ostpreußen nicht
in der Lage, weder den eigenen Bevölkerungs-

zuwachs aus Geburtenüberschüssen,noch eine grö-

ßere Rückwanderung aus dem Reich aufzunehmen
.

Aus diesen Notwendigkeiten und daraus ab-

geleiteten Zielsetzungen ergeben sich die besonderen

Aufgaben der ostpreußischen Wirtschafts- und
Siedlungspolitik, wozu insbesondere auch noch die

Aufgabe der Beseitigung aller wirtschaftlichen
Schaden gehört, die uns das abgetretene System
zurückgelassenhat. Ebenso wiewir überzeugt sind,
daß wir die gestellten Aufgaben nur durch Maß-

nahmen lösen können, die die ostpreußischeWirt-

schaft in ihrer Tot-alität erfassen, ist es auch nur

im
’

Wege einer totalen Planung möglich, die
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flächenmäßigen und räumlichen Auswirkungen,
die sich bei ihrer Lösung ergeben, nach raumwirt-

schaftlichen Gesichtspunkten zu lösen, wenn wir

endlich in Ostpreußen eine totale Planung durch-
führen. Diese Planung wird im wesentlichen
von den bisherigen Landesplanungen in den In-

dustriegebieten des Westens und den Einfluß-
gebieten der Großstädte abweichen

«

müssen. Sie

kann sich nicht allein auf das Vorratsland der Jn-

dustriewirtschaft und der Großstädte erstrecken,
sondern in den Bereich der Planung müssen auch
alle landwirtschaftlichen, bisher unter dem Sam-

melbegriff Freiflächen von der Planung ausge-

schlossenen Gebiete einbezogen werden. A n -

stelle der bisherigen statischen Lan-

desplanung tritt eine dynamische
P l a n u n g , die nach landesplanungstechnischen
Methoden vorausschauend alle die Flächen sichert,
die im Rahmen des Aufbaues der Provinz erfor-
derlich sind. Als Aufgabe ergibt sich die B e s e i -

tigung bisheriger raumwirtschaft-
licher Fehlleistungen: Die Nutzung
aller Möglichkeiten im geographi-
schen und geopolitischen Sinne. Die

Gesamtrationalisierung in Ver-

kehr, Handel, Industrie und Land-

wirtschaftdurchdieVerbesserungder
bisherigen Wirtschaftsverteilung
und Wirtschaftsformen Die Schaf-
fung neuer Wirtschaftsmöglichkei-
ten durch die Neugruppierung der

Bevölkerung und der Wirtschaft
nach den Anforderungenorganischer
Wirtschaft und eines harmonischen
Volkslebens. Die Erhaltung aller

Werte, die der Wirtschaft und dem
Volksleben förderlich sind. Rotwendig
für einen organischen räumlichen Aufbau ist, daß
die raumwirtschaftlichen Beziehungen zwischen In-

dustrie und Gewerbe und Landwirtschaft, bzw.
zwischen Produktion, Konsum und Verteilungs-
wirtschaft nunmehr in ihrer Gesamtheit endlich
die Grundlage für die räumliche Zuordnung der
von ihnen beanspruchten Siedlungsflächen wird,
daß insbesondere alle die in der Zeit des Wirt-

schaftsliberalismus aufgerichteten Schranken, die
einer solchen organischen Gruppierung entgegen-
stehen, beseitigt werden. Nur dann ist die Bil-

dung lebensfähiger Wirtschafts- und Kulturzew
tren in Form von örtlichen Märkten zu erreichen,
die sich zu landschaftlichen und weiter zu regio-
nalen Märkten gruppieren; nur dann werden wir

verhindern können, daß sich die Wohn- und Wirt-

schaftsstätten an einigen wenigen Punkten massie-
rein, und daß infolge der Verstädterung und der

Entvölkerung des flachen Landes der verderbliche
Gegensatz zwischen Stadt und Land aufkommt-;
Wir werden uns dabei hüten müssen, eine geistlose
schematische Besiedlung des Landes wie in Nuß-
land durchzuführen, denn ein Volk mit einem auf



hoher Stufe stehenden wirtschaftlichen und kultu-
rellen Leben bedarf ein vielgestaltiges Und reich
gegliedertes Siedlungswesen.

Wir können daher auch keineswegs der großen
Stadt entbehren, wenn wir nicht zu primitiven
Wirtschafts- und Lebensformen zurückkehren wol-

len, auf welcher Basis wir nie ein 60 Millionen-
volk ernähren können. Wenn wir schon gezwun-
gen sind, auch im Rahmen des ostpreußischenAuf-
baus die Wohn- und Wirtschaftsstätten
aus allgemein nationalpolitischen
Gründen in die Landschafthinauszu-
verlegen, und trotzdem große Städte

als wirtschaftliche und kulturelle

Zentren zu schaffen, so sind wir uns klar

darüber, daß die räumliche Entwicklung grundsätz-
lich von der der bisherigen großen Städte abwei-

chen muß. Denn wir müssen verhindern, daß wir

neue Herde sozialen Unfriedens schaffen, die in

ihren wirtschaftlichen, bevölkerungspolitischenund
kulturellen Auswirkungen den Bestand der Na-
tion bedrohen.

»

«

Eine organische Gruppierung Von Wohn- und

Wirtschaftsstätten und den erforderlichen Ver-

kehrswegen werden wir aber nur erreichen kön-

nen, wenn wir endlich die gesetzliche Handhabe da-

zu haben, Land dort in Anspruch zu nehmen, wo

es benötigtwird, d. h. wir benötigen drin-

gend die gesetzlichen Handhaben für
die Beschaffung von Land. Wir benöti-

gen ein Reichsfiedlungsgesetz, das das gesamte Ge-

setzesgut auf dem Gebiete des Städtebaues und

Siedlungswesens zu einem einfachen und klaren

Siedlungsgesetz zusammenfaßt. Ausgangspunkt
des Gesetzes muß sein, daß der Staat das Recht
hat, nach dem Grundsatz »Eigentum verpflichtet«
Und »Gemeinnutz geht vor Eigennutz« stärker als

bisher über die Nutzung des Bodens im allgemei-
nen öffentlichen Interesse bestimmen zu können.

Es muß in Zukunft möglich sein, eine

praktische Siedlungspolitik in
Stadt und Land zu betreiben, ohne
daß die Träger dieser Siedlungs-
politik gezwungen sind, in langwie-
rigen Verhandlungen schließlich zu
einem Preis zu gelangen, der für den

vorgesehenen Zweck untragbar ist.
Dieser Mißstand hat dazu geführt, daß die Träger
der Siedlungspolitik, insbesondere die Städte,
bisher gezwungen waren, Bodenvorratswirtschaft
zu betreiben, die vielfach den Boden seiner wirt-

schaftlichen Verwendung entzog, und die Träger
der Siedlung zwang, für seine Bewirtschaftung
besondere Berwaltungsstellen einzurichten, die sie
insbesondere in Krisenzeiten (s. städtischerGrund-

besitz) in ihren Finanzen stark belasteten. J e d e r

Grundeigentümer muß verpflichtet
sein, das im allgemeinen wirt-

schaftlichen Interesse erforderliche
Land gegen eine angemessene Ent-

schädigung abzugeben. Es geht nicht
an, das die öffentlichen Belange an dem klein-

lichen Gewinnstreben einzelner Grundstücksbesitzer
scheitern. Im allgemeinen wird ja der Grund-

besitzer einen gerechten Preis erzielen, handelt
es sich doch vornehmlich darum, Land einer

wirtschaftlicheren Nutzung als bisher zuzuführen.
Wenn wir eine organische Aufsiedlung erreichen
wollen, dann wird dies nur möglich sein, wenn

ganz allgemein der dem Berwendungszweck ent-

sprechende Wert des Bodens zur Grundlage für
die Bemessung des Bodenpreises bestimmt wird.
Wenn dieser Grundsatz, der eigentlich selbstver-
ständlich sein sollte, auch im Siedlungsgesetz ver-

ankert wird, dann erübrigt sich die Beschaffung
eines Bodenvorrates, die Einführung eines Bor-

kaufsrechtes und die Unterhaltung eines großen
Berwaltungsapparates, der nur eine zusätzliche
unwirtschaftliche Belastung der Wirtschaft dar-

stellt und der doch bisher nie zu dem gewünschten
Ziel geführt hat. Für Ostpreußen läßt sich jeden-
falls sagen, daß die Durchführung des Ostpreußen-
planes nur dann reibungslos und raumwirtschaft-
lich richtig durchführbar ist, wenn der mit der

raumwirtschaftlichen Durchführung des Ostpreu-
ßenplanes beauftragten Stelle die gesetzliche Hand-
habe dazu gegeben ist, daß Grund und Boden

überall dort und dann angefordert werden kann

und zwar zu einem dem Verwendungszweck ent-

sprechenden Preis, wo dies im Interesse der Wirt-

schaft, der Bevölkerungspolitik und aus sonstigen
nationalpolitischen Gründen notwendig ist.

Zur Klärung aller dieser Fragen wird es aber

notwendig, daß die Landesplanungsstelle für Ost-
preußen nicht nur reichsgesetzlich mit der Hand-
habe, sondern auch mit den organischen Möglich-
keiten so weit befugt wird, daß sie ihren Willen
bis an die kleinsten Siedlungen hinein zu ver-

wirklichen vermag.

Die vordringlichste Aufgabe vor Be-

ginn der praktischen Durchführung der Planung
Ostpreußens ist die Wirtschaftskartie-
rung für Ostpreußen. Sie wird entspre-
chend der umfassenden Art der Landesplanung
für Ostpreußen in besonderem Maße auf den land-

wirtschaftlichen Teil der ostpreußischenWirtschaft
gerichtet sein müssen. Darüber hinaus wird es

notwendig sein, außer dem ostpreußischenRaum
die Wirtschaftskartierungen Deutschlands und des

Ostraumes für die Arbeiten der Landesplanung
mit heranzuziehen wegen des ursächlichen Zu-
sammenhanges der Aufgaben der Landesplanung
Ostpreußens mit der Dynamik des deutschen und

russischen Raumes».

Die ostpreußische Wirtschaftskar-
tierung hat die natürlichen und

wirtschaftlichen Gevgebenheiten des

ostpreußischen Raum-es zu erfassen ;

diese werden nach der Art des Unterlagsmaterials
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um den Verwendungszweck entsprechend entweder

planmäßig kartiert oder zu Karteien zusammen-
gestellt. Die Wirtschaftskartierung erfolgt nach
den Angaben der Landesplanungsstelle unter

maßgeblicher Beteiligung der wissenschaftlichen
Institute und amtlichen und sonstigen Stellen,
die für die Wirtschaftskartierung erforderliches
Material besitzen oder beschaffen können. In

Sonderfällen veranlaßt die Landesplanungsstelle
besondere Enquåten

Die Wirtschaftskartierung, die ein ge-
naues Bild der wirtschaftlichen Struktur und der

wirtschaftlichen Möglichkeiten des ostpreußischen
Naumes ergibt, ist die Grundlage für die

Aufstellung des regionalen Flächen-
aufteilungsplanes für Ostpreußen.
Für die Klärung aller Fragen, die sich bei den

Vorarbeiten und bei der Aufstellung und Durch-
führung des Wirtschaftsplanes ergeben, werden bei

der Landesplanungsstelle Ostpreußen besondere
. Fachberater bestimmt, die für die Zeit ihrer Tätig-

keit besondere Vollmachten erhalten. Die Fach-
berater, die geeignete Kräfte für die Bearbeitung
der ihnen zugewiesenen Fragen hinzuziehen kön-

nen, müssen Personen sein, die sich infolge ihrer
politischen, fachlichen und amtlichen Tätigkeit für

die Bearbeitung der ihnen gestellten Aufgaben
besonders eignen.

Um den notwendigen Ausgleich zwischen den

übergeordneten Gesichtspunkten der Reichs- und

Landesplanung in den örtlichen Planungen zu

gewährleisten, müssen in d e n H a u p t a u f -

siedlungsgebieten besondere der Lan-

desplanungsstelle unterstehende P l a n u n g s -

stelle n eingerichtet werden« Hauptaufsied-
Iungsgebiete sind jene Teilgebiete Ostpreußens,
die sich infolge ihrer günstigen wirtschaft-
lichen und natürlichen Gegebenheiten für die

Errichtung neuer Wirtschaftsstätten besonders
eignen. Auf dem Wege über diese Planungs-
stellen der Aufsiedlungsgebiete ist der Landes-

planungsstelle die Möglichkeit gegeben, zu er-

reichen, daß die von ihr aufgestellten Grundsätze
und Pläne für die Aufsiedlung den örtlichen
Planungen zugrunde gelegt und eingehalten wer-

den.
»

Zweck muß sein, daß die kleinste
Gemeinde ihren Wirtschaftsplan er-

hält, der in seinen Grundsätzen mit

dem Wirtschaftsplan für das Auf-
siedlungsgebiet sowie dem Wirt-

schaftsplan für Ostpreußen überein-

st i m m t.

Oftvreußens Landwirtschaft im neuen Anfbauplan
Von Dipl.-Landwirt Dr. Männel, Königsberg i. Pr.

Durch die Abkehr vom freihändlerischen Westen
und das Hinwenden zum preußisch-sozialiftischen
Osten ist Ostpreußen als Deutschlands östlichstes
Bollwerk, als Ausfalltor und als Brücke zum

nahen Osten zu einer der wichtigsten und unent-

behrlichsten Positionen im Kampf des neuen

Deutschland um Freiheit und Brot geworden.
Durch und mit Ostpreußen muß es gelingen,

das Tor nach dem Osten aufzustoßen und unserem
Volke aus der jetzigen unerträglichen Enge her-
aus den notwendigen Lebensraum zu sichern.

Im neuen Reich hat damit Ostpreußen die

wichtigste Aufgabe erhalten; es ist in den Vorder-

grund deutschen Geschehens gerückt.
Das nächsteZiel auf diesem Wege ist die Durch-

führung des neuen ostpreußischenAufbauplanes.
Der Erich Koch-Plan erstrebt die Durch-
setzung Ostpreußens mit industriellen und gewerb-
lichen Klein- und Mittelbetrieben, damit werden

gleichzeitig eine starke Vermehrung der Bevölke-

rung, besonders der Konsumentenschichten inner-

halb der Provinz, und ungleich bessere Absatz-
bedingungen für die Landwirtschaft geschaffen:

Erhält die ostpreußischeLandwirtschaft auf diese
Weise einen nahen kaufkräftigen Markt, dann

wird die krankhaft-einseitige Struktur der Pro-
ViUz-sderen wirtschaftliches Ergehen durch den
Ertrag des ostpreußischenBodens fast ausschließ-

lich bestimmt ist, ausgeglichen. Gesunde Markt-«

und Absatzverhältnissewürden entstehen, die Be-

lastung jedes einzelnen ostpreußifchenMarktpro-
duktes mit den hohen Transportkosten würde weg-
fallen und das K e r n ü b e l, das die unglückliche
Lage der ostpreußischenLandwirtschaft bestimmt,
die Marktferne, wäre behoben.

Wenige Beispiele mögen die verheerende Wir-

kung dieses Uebels erläutern:

Der ostpreußische Landwirt erzielt für den Liter

Milch 5 bis 8 Pfg., für Schweine 12 bis 24 v. H.
unter Berliner Notierung, für Mastvieh 15 bis
20 v. H. unter Berliner Notierung, und ähnliche
Minderpreise für alle anderen Produkte.

Solche Minderpreise, die mit dem Umfang der

Produktion den Betrag von vielen Millionen

Neichsmark erreichen, unterbinden jede Möglich-
keit rentabler Wirtschaftsführung Es war des-

halb natürlich, daß die Notjahre der Landwirt-

schaft das verkehrs- und absatzmäßig ungünstig
stehende Ostpreußen am härtesten trafen, sich hier
zuerst zeigten und sich am gefährlichsten auswirk-

ten, daß die Landwirtschaft erschreckend hoch ver-

schuldete. Was an Gegenmaßnahmen der soge-
nannten Osthilfe unternommen wurde, war irrig
und unzulänglich: nie stieß es bis zum Kern der
Dinge-vor, immer versagte es vor der Härte der
Tatsachen.

Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen,mit
denen die Lage der ostpreußischenLandwirtschaft
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erleichtert werden kann und die sicherlich auch in

planmäßigem Aufbau durchgeführt werden. Diese
hier im Einzelnen auszuführen, ist nicht not-

wendig. Eine wirkliche und nachhal-
tige Hilfe kann jedoch nur durch eine

grundlegende Verbesserung der
Markt- und Absatzverhältnisse er-

r e i cht w e r d e n
, durch die dem ostpreußischen

Bauern der Absatz seiner Produkte in unmittel-

barer Nähe innerhalb seines engeren Bezirks und

innerhalb von Ostpreußen ermöglicht wird. Nur

auf diese Weise ist es möglich, die landwirtschaft-
liche Betriebsführung wieder rentabel zu machen.
Erst dann, wenn sich Landwirtschaft
und Industrie innerhalb von Ost-
preußen in enger Wechselwirkung
derart gegenseitig beleben, wird

sich auch in ganzem Umfange zeigen,
welche große Bedeutung der ost-
preußischen Landwirtschaft als

deutschem Wirtschaftsfaktor im

Ost en zukommt und welche Leistungshöhe sie,
auf eine gesunde Basis gestellt, erreichen kann.

Zur Klarstellung der gegenwärtigen Bedeutung
der ostpreußischen Landwirtschaft mögen einige
kurze Hinweise dienen:

Von den 21X4 Millionen Einwohnern Ostpreu-
ßens sind 1,4 Millionen auf dem Lande tätig,
fast der gesamte Nest lebt indirekt von der Land-

wirtschaft. Ostpreußen kann Les-Joch
außer der eigenen Bevölk..;--:-ung drei

Millionen Menscher-ernähren Fähr-
lich beträgt die Ysrfcaufsleistung der Provinzen
.sJ-«;.—-tE-14--Efs57enund pflanzlichen Erzeugnissen 450

Millionen Reichsmark· Vielfach günstig ist die

Bodenbeschaffenheit der Provinz: mit einem An-

teil von 52Z mildem Boden an der landwirt-

schaftlich genutzten Fläche übertrifft Ostpreußen
die anderen östlichen Provinzen bedeutend! Auch
zeigt der Stand der landwirtschaftlichen Technik
eine erstaunliche Höhe. Zwar setzen neben dem

Mangel genügenden örtlichen Absatzes die un-

günstigen klimatischen Verhältnisse, besonders die

nachteiligen Einwirkungen der langen Winters-

zeit und die dadurch bedingte starke Einschränkung
der Feldarbeitstage einer weitgehenden Inten-

sivierung natürliche Grenzen; trotzdem ist von

einem rührigen Bauern- und Gutsbesitzerstande
Erstaunliches erreicht, man denke nur an die

züchterischenLeistungen, an das ostpreußischeHol-
länder Herdbuchrind und das weltbekannte Tra-

kehner Pferd! Die östlich anschließenden Gebiete

überragt Ostpreußen bei weitem durch die Quali-

tät und den Ertrag seiner Viehhaltung wievdurch
die Intensität und Planmäßigkeit der Boden-

»bearbeitung«,so daß die Grenze-n Ostpreußens zu
den benachbarten Völkern — wie in jeder an-

deren, so«auch in dieser Beziehung —- wirklich
:verschieden,eKulturen scheiden ,

E

-""7«Hanössp·ir7fs--"Handmit der im Aufbaupdlanlvor-

·

gesehenen Schaffung zahlreicher Kleinsiedlungen
für die Arbeiter der neuen industriellen Werke,
wird die Weiterführung der Arbeit

zur Vermehrung des Bauerntums

gehen, die in Ostpreußen in den letzten Jahr-
zehnten eine große Bedeutung erlangt und von

der das Wirtschaftsleben der Provinz stets starke
Jmpuse erfahren hat. Die landwirtschaftliche
Siedlung trägt das ihre auch zur Vermehrung
der Landbevölkerung bei, sie reicht jedoch nicht
aus, um die notwendige nachhaltige und um-

fangreiche Vermehrung der Bevölkerung herbei-
zuführen. Die Frage, ob durch Aufteilung
der in Ostpreußen noch verhältnismäßig zahl-
reichen g r o ß e n G ü te r in Bauernwirtschaften
die Bevölkerung vermehrt werden kann, ist nach
den vorliegenden Erfahrungen aus mehreren
Jahrzehnten Siedlungsarbeit zweifelsfrei zu be-

jahen. Die Vevölkerungsdichte — auch in den

aufgeteilten Bezirken — wird bei dem vorhande-
nen Mangel an industrieller und gewerblicher
Verdienstmöglichkeit durch die bei landwirtschaft-
licher Nutzung des Bodens durch Kleinbauern-

wirtschaften mögliche Kapazität fast ausschließlich
bestimmt. Diese Kapazität liegt bei den klein-

bäuerlichen Wirtschaften je Flächeneinheit genütz-
ter Bodenfläche wesentlich höher als bei den Groß-
betriebs-m Durchweg wohnen in den aufgeteilten
Zutsbezirken «mehr Menschen als vor-

her auf dem großen Gut. erfreuliches
Mehr, jedoch nicht hinreichend, um eine weis-—-

gehende Bevölkerungsvermehrung herbeizuführen,
da ja auch bedacht werden muß. daß bei weitem

nicht das ganze landwirtschaftliche Areal der gro-

ßen Güter zur Aufteilung verfügbar ist, vielmehr
fällt eine große Zahl von Gütern allein schon
wegen extremer Bodenverhältnisse für die Auf-
teilung aus. Der landwirtschaftlichen Siedlung muß
voll in Rechnung gestellt werden, daß sie außer der

Vermehrung der Menschen auf der Scholle eine

erfreuliche Belebung der benachbarten Landstädte
bringt, da der Bauer und Siedler im Gegensatz
zum Großbetrieb im nächsten Marktort verkauft
und einkauft. Sie kann jedoch nicht bewirken, daß
dort die für den guten Absatz aller landwirtschaft-
lichen Produkte notwendige Vielzahl kaufkräftiger
Konsumenten entsteht

Eine nachhaltige Vermehrung der

Bevölkerung ist vielmehr —- wie es der

Erich Koch-Plan vorsieht — a b h ä n g i g v o n

der Schaffung zahlreicher Erwerbs-

gelegenheiten nichtlandwirtschaft-
lichen Charakters.

Gegenüber vielfach verbreiteten falschen An-

schauungen ist weiterhin auch die Feststellung be-

sonders wichtig, daß die in Ostpreußen zu r A u f -

teilung noch verfügbaren Land-

flächen wohl noch genügend Vorhan-
den sind, um«"— gleichwie in den vergangenefi
Jahren —- noch für eine Reihe von Jahren den
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Nachwuchs der ostpreußischen Bauernschaft und

einen Teil der ostpreußischenLandarbeiter seßhaft
zu machen; sie sind aber bei weitem nicht
a u s r e i ch e n d , um etwa den landlosen zweiten

und dritten Bauernsöhnen aus allen deutschen
Gauen zu einer bäuerlichen Existenz auf eigener
Scholle zu verhelfen und d e r d e u t s ch e n

Raumnot im Ganzen abzuhelfen.

Die Bedeutung von Heimatskhntz
nnd Landschaftspflege im oftprenßifchenAufbanprogramm

Von Gartenarcbitekt DWB Hans Gerlach, Königsberg i.Pr.

Wir können noch so gute Wirtschaftsprogramme
erfinden, niemals aber werden wir ohne kulturelle

Erneuerung wieder ein großes Volk.

Diese bekannten Worte unseres Führers haben
bei der Umgestaltung des wirtschaftlichen Cha-
rakters der Provinz Ostpreußen durch die erstrebte
Industrieverlagerung vom Westen nach dem Osten
eine ganz besondere Bedeutung. Sie führen zu
der Ueberzeugung, daß das Aufbauprogramm des

deutschen Ostens nicht nur Aufgaben des Städte-

baues, des Verkehrs, der Technik, des Siedlungs-
wesens, sondern auch kulturelle Aufgaben umfaßt,
wobei Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung
im Rahmen der Landesplanung mit an erster
Stelle stehen.

Die durch zunehmende Bevölkerungsdichte in-

folge der Jndustriealisierung bedingte Verände-

rung der ostpreußischenLandschaft, muß im Sinne
des Heimatschutzes beeinflußt werden, damit die

vorhandene landschaftliche Eigenart und Schönheit
erhalten und wo notwendig, bewußt neu geschaf-
fen wird. Nur so wird es gelingen, die deutsche
Scholle zum Träger einer Wesenseinheit von

Mensch und Landschaft, Landschaft und Haus,
Landschaft und Siedlung, sei es Dorf oder Stadt,
zu machen. Es handelt sich dabei also nicht allein
um Erhaltung alter Kulturwerte, sondern mehr
noch darum, innerhalb des Aufbauprogramms des

preußisch-sozialistischenOstens das neu zu Schaf-
fende der geschichtlich gewordenen Eigenart orga-

nisch einzugliedern, umso den deutschen Menschen
durch natur-— und heimatverbundenes Wohnen
wieder bodenständig zu machen. Die Erhaltung
und Pflege der Landschaft bildet somit die Grund-

lage für die heimatliche Gestaltung neuer Sied-

lungen, ist die Vorbedingung für den Aufbau
einer neuen traditionsgebundenen Kultur, wie ja
überall die heimische Natur das Fundament für
den deutschen Wiederaufbau bildet. Immer aber

handelt es sich dabei weniger um eine Kosten-
frage, als mehr um eine Frage des guten Willens,
der der fortschreitenden Verarmung an heimat-
licher und landschaftlicher Eigenart und Schönheit
Einhalt gebietet und zielbewußt den zerstörenden
Kräften, wie Gleichgültigkeitund Interessenlosig-
keit, entgegen zu wirken hat.

Die Verpflanzung der Industrie auf das Land,
in die OstpreußischeKleinstadt, die Errichtung von

Siedlungen mit dörflichem Charakter bieten nach

dieser Richtung ein dankbares Feld der Betäti-

gung. Welch eine bedeutende Rolle dabei der

Heimatschutz und die Landschaftspflege zu über-

nehmen hat, erkennt man überzeugend klar, wenn

man bedenkt, daß die Vergangenheit Bau- und

Siedlungsaufgaben in solchem Ausmaß und von

so entscheidendem Einfluß auf das ostpreußische
Landschaftsbild seit der Zeit des Deutschen Ritter-
ordens nicht aufzuweisen hat.
Mehr denn je kommt es deshalb darauf an, die

Siedlung nicht nur vom materiellen Standpunkt
aus zu betrachten, sondern sich auch zu vergegen-
wärtigen, daß die Siedlung als Heimstätte der

Familie den Ausgangspunkt von Volk und Staat
bildet.

Nichts vermag auf das deutsche Gemüt stärkeren
und nachhaltigeren Eindruck zu hinterlassen und

Heimatgefühl zu wecken, als die schönheitlicheWir-

kung von Baum und Strauch im Verein mit unse-
ren Bauwerken. Jedoch nicht nur Gärten, Alleen,
Parks, sondern Grünflächen jeder Art, Wiesen,
Felder, Wälder ergeben das planvolle Bild unse-
rer Siedlungen und steigern, wenn alles recht
bedacht wird, die landschaftliche Wirkung Sied-

lung bedeutet dann mehr als ein Weg aus wirt-

schaftlicher Not, Siedlung ist dann der W eg
zu neuem deutschen Menschentum.

Unter der Ueberschrift »Siedlung und Land-

schaftspflege« behandelte ich im Aprilheft 1932

dieser Zeitschrift alle damit zusammenhängenden
Dinge, so daß es sich erübrigt, nochmals näher
darauf einzugehen. Sinn und Zweck dieser Zei-
len ist es, jetzt wo das Ostprogramm unter tat-

kräftiger Führung des Oberpräsidenten und Gau-
leiters Koch Wirklichkeit wird, nochmals mit Nach-
druck auf die Bedeutung von Heimatschutz und

Landschaftspflege hinzuweisen, denn: Ob das

deutscheVolknaturverbundenbleibt
odernichtbleibt,istentscheidend über

Sein oder NichtseindeutscherKultur.
Da aus dem Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem
Boden der Heimatgedanke wieder emporwächst,
sind Heimatschutz und Landschaftspflege im Sinne
unseres Führers für alle Zeiten die Grund-
elemente deutschen Lebens. Deutscher Lebensraum
aber wird so erst wieder zu dem, was er immer
war und bleiben soll, die Quelle deutscher Kultur
und deutschen Lebenswillens im vom Reich ge-
trennten deutschen Osten!
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s Frage.

Die SiedlungGroß-Blauftein
Von Wilhelm Schlemm, Königsberg i. Pr.

Als ein Beispiel der diesjährigen Siedlungs-
tätigkeit auf dem Gebiete der ländlichen Sied-

lung ist das von der Ostpreußischen Bau- und

Siedlungsgesellschaft besiedelte Gut Groß-Blau-
stein im Kreise Rastenburg anzusehen. Die Fläche
des Gutes beträgt732 Hektar, wovon 193,2 Hektar
Wald sind und 39,2 Hektar Seen. Ein im Süd-

osten zum Teil in das Gutsgebiet hineingreisen-
der versumpfter See-mußte als Vorbehaltsfläche
liegen-bleiben, daser fürdie Siedlung ebenfalls
nicht verwendbar war. Das eigentliche Sied-

lungsgelände ist zum Teil schwerer, zum Teil
Mittel- bis leichter Boden, und zwar liegt die für
Siedlungszwecke besonders geeignete Fläche im

nördlichen Teil der Gutsgemarkung beiderseits
der von Nastenburg nach Drengfurt führenden
Chaussee. Abgesehen von größeren Wiesenflächen

imsAnschluß an den faulen See sind Wiesenflächen

verschiedentlich in die Gutsflur eingesprengt.
Allen Siedlern konnte ausreichend Wisesenland
übergeben werden. Die Bodenverhältnisse er-

gaben, daß der größte Teil der Siedlung in Voll-

bauernstellen aufgeteilt werden mußte. Für die

hierfür erforderlichen Gehöfte kam der sehr um-

fangreiche Bestand an alten Gutsgebäuden in

Nur eine verhältnismäßig kleine Zahl

smen über dem Wohnteil bietet.

von neuen Vollbauernstellen mußte errichtet wer-

den. Die als Aufstiegs- und Handwerkerstellen
vorgesehenen kleineren Stellen in Größe von etwa

20 bis 25 Morgen wurden auf den leichteren
Bodenflächen ausgelegt. Gs entstand hier im

Anschluß an die alte Gehöftslage ein neues Dorf,
desfen Gesamtanordnung die Abbildungen 2 und
3 kenntlich macht. Wenn die Gehöfte erst einmal
die übliche Einzäunung erhalten haben und erst
Anpflanzungen erfolgt sein werden, wird der dörf-
liche Charakter noch stärker zum Ausdruck kommen,
als man heute erkennen kann.

Die für die Wohn- und Wirtschaftsgebäude ver-

wendeten Typen unterscheiden sich von den bisher
in Ostpreußen verwendeten Typen nicht wesent-
lich. Es ist an dem Grundsatz festgehalten wor-

den, Wohnhaus und Stall unter einem Dach aus-

zuführen. Um genügend Bergeraum zu gewinnen,
haben die Gebäude einen Drempel erhalten, der

zudem Ausbaumöglichkeit von 1 bis 2 Schlafräu-
Gs ist Wert dar-

auf gelegt worden, den Stall so geräumig wie

möglich-zu machen, um dem Bauer trotz gering-
ster Aufwendung für die Bauten genügend Spiel-
raum für» seine wirtschaftliche Entwicklung zu
geben.
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Aufteilungsplan des Gutes Groß-Blauftein bei Raftenburg i·Oftpr.
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Siedlung Groß-Blauftein.

Einzelgehöft der Siedlung Groß-Vlaustein.
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Herbstplan der Bauwirtfchaft

Die Reichsbaudarlehen für Eigenheime
Von Regierungsrat Dr. Joachim Fischer.

1.

Die Neichsaktion zur Förderung des Eigenheim-
baues.

Dem im Herbst des Vorjahres gefaßten Beschluß
des Kabinetts von Papen, zur Förderung des

. Eigenheimbaues 20 Millionen NM bereitzustellen,
kam isn mehr als einer Hinsicht grundsätzlicheBe-

zdeutung zu.

Vergegenwärtigen wir uns kurz die damalige
Lage des Wohnungsbaues Der Wohnbauanteil
ider Hauszinssteuer, der seit der Stabilisierung der

Währung das Rückgrat der Wohnbaufinanzierung
gebildet hatte, war durch die Notverordnung des
Kabinetts Brüning vom 1. Dezember 1930 hal-
biert worden. Konnten in den Jahren vorher
jährlich etwa 800 Millionen NM Hauszinssteuer-
hypotheken von Ländern und Gemeinden vergeben

werden, so standen 1931 für diesen Zweck nur noch
«4()() Mill. NM zur Verfügung. Die selbstverständ-
liche Folge hiervon war ein fühlbares Absinken
der Wohnungsproduktion. Jm Laufe des Jahres
1931 wurde dann durch die verschiedenen Not-

verordnungen und durch das Vorgehen der Fi-
nanzminister der Länder der Wohnbauanteil der

Hauszinssteuer immer mehr beschnitten. Anfang
1932 war diese Quelle praktisch fast vollständig
versiegt. Diese Tatsache war nicht ausschließlich
eine zwangsläufige Folge der Wirtschaftskrise und

der finanziellen Schwierigkeiten von Reich, Län-

dern und Gemeinden. Es waren vielmehr dabei

starke Kräfte am Werk, die den Wohnungsbau
für mehr oder weniger überflüssig, ja schädlicher-

klärten, zum mindesten aber den weiteren Ginsatz
öffentlicher Mittel für diesen Zweck schroff ab-

lehnten. Damals entstand so etwas wie eine

»Antibaupsychose«, und die Frage »Dürfen wir

noch bauen?« war durchaus zeitgemäß.
Bei dieser Sachlage mußte es von der Bau-

wirtschaft als ein Schritt von grundsätzlicher Be-

deutung gewertet werden, daß die Neichsregierung
Mittel für die Förderung des Eigenheimbaues
bereitstellte. Wurde doch damit die Notwen-

digkeit des Wohnungsbaues ebenso
bejaht wie das Erfordernis, hierfür
öffentliche Mittel einzusetzen.

Jn dem Umstand, daß es das R eich war, das

die Mittel gab, und nicht mehr die Länder,
kündigte sich dabei der Uebergang der Führung
des Wohnungswesens auf das Reich an, wie er

inzwischen mehr und mehr zur Tatsache geworden
ist.

Schließlichwar die Abkehr vom M i ethaus -

block und der Uebergang zum Gigenheim

kein Zufall. Gewiß sprachen hierbei rein wirt-

schaftliche Gründe mit, weil die Verfassung des

Kapitalmarktes die Finanzierung von Miethaus-
blöcken damals wie heute fast unmöglich macht.
Gntscheidend war aber die Erkenntnis von den be-

sonderen Werten des Gigenheimes für Familie und
Nation. Zwar hatten auch die Bestimmungen der
Länder über die Vergebung der Hauszinssteuer-
hypotheken die Förderung des Gigenheimes in den

Vordergrund gerückt. Diese Bestimmung ist aber«
wie kaum näher dargetan zu werden braucht,
weitgehend auf dem Papier stehen geblieben. Jn-

sofern gingen die Bestimmungen des Reichs-
arbeitsministers über Neichsbaudarlehen vom

11. November 1932, die ausschließlich die

Förderung des Gigenheimes vorsahen, doch neue

Wege.
Auch sonst unterscheiden sich die Bestimmungen

vom 11. November 1932 in grundlegenden Punk-
ten von den Ländervorschriften über die Ver-

gebung der Hauszinssteuerhypotheken. So sind,
um nur einiges hervorzuheben, die Vorschriften
des Reichs über das Eigenkapital wesent-
lich schärfer. Genügte bei den Hauszinssteuer-
bauten vielfach ein Gigenkapital von 10Z (das
noch dazu häufig genug fingiert wurde), so ist
die Gewährung von Neichsbaudarlehen von dem

tatsächlichen Nachweis eines Gigenkapitals von

30Z des Bau- und Bodenwertes abhängig. Da-

durch ist nicht nur die Sicherheit der Neichsbau-
darlehen erheblich größer als die vieler Haus-
zinssteuerhypotheken; die mit Neichsbaudarlehen
geförderten Bauten beruhen vielmehr überhaupt
auf gesünderer finanzieller Grundlage.

Weiter: Die Hauszinssteuerhypotheken über-

brückten vielfach die Spanne zwischen 40 bis 90Ø

des Bau- und Bodenwertes. Mußte demnach die

öffentliche Hand hierbei bis zu 50B der Baukosten
bereitstellen, so dürfen die Neichsbaudarlehen nur

25 v. H. des Bau- und Bodenwertes betragen;
das Privatkapital wird also wesentlich
schärfer für die Finanzierung herangezogen. Die

V e r z i n s u n g der Hauszinssteuerhypotheken
war vielfach auf 170 bemessen, die Tilgung auf
viele Jahre ausgesetzt. Demgegenüber sind die Zins-
bedingungen der Neichsbaudarlehen etwa den

Sätzen angepaßt, wie sie vor dem Kriege auf dem

Kapitalmarkt üblich waren. Daher ist die Ver-

zinsung auch verschieden, je nachdem, ob das

Neichsbaudarlehen an erster oder zweiter Stelle

eingetragen wird. Andererseits kennen die Be-

stimmungen über Neichsbaudarlehen nicht die

zahlreichen Klauseln über Vorkaufsrechte,
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Mietfestsetzungen, Bewirtschaftung
d e s G r u n d st ü ck s usw., wie sie bei den Haus-
zinssteuerhypotheken üblich waren·

Was die Art der zu fördernden Wohnungen
anlangt, so sahen die Bestimmungen über die

Vergebung der Hauszinssteuerhypotheken im all-

gemeinen Wohnflächenhöchstgrenzen
vor. Hierdurch wurde die sattsam bekannte Bau-

kostenüberteuerung begünstigt. Für die Eigen-
heime, die mit Neichsbaudarlehen gefördert wer-

den sollen, ist nur eine B a u k o st e n h ö chft -

g r e n z e vorgeschrieben. Dadurch wird die Ueber-

wälzung ungerechtfertigter Ueberteuerungen auf
die öffentlicheHand ganz wesentlich erschwert.

Sehr wichtig ist ferner, daß nach den Reichs-
bestimmungen in erster Linie Eigenheime in den

mittleren und kleineren Gemeinden

zu fördern sind (was auch tatsächlich geschieht),
während bei den Hauszinssteuerhypotheken das

flache Land häufig viel zu kurz gekommen ist.
Erwähnt sei schließlichnoch, daß bei der Eigen-

heimaktion des Neichs bewußt vor allem das
kleine und mittlere Baugewerbe zu
Zuge kommen soll, also mittelständische Politik
getrieben wird, ein Grundsatz, gegen den früher
viel gesündigt worden ist.

II.

Der bisherige Verlauf.
Wie ist nun die Eigenheimaktion des Reiches

in der Praxis bisher verlaufen? Hierüber liegen
schon jetzt aufschlußreicheZahlen vor, weil die mit

der Auszahlung der Neichsbaudarlehen beauf-
tragte Deutsche Bau- und Bodenbank A.-G. ein

Doppel aller Bewilligungsbescheide erhält. Dieses
Material konnte naturgemäß bisher erst zum Teil

statistisch ausgewertet werden. Immerhin lassen
sich schon folgende Zahlenangaben machen:

Es waren bei der Deutschen Bau- und Boden-
bank A.-G. eingegangen:

VewilligungssDatum
bescheide

Mill AM.

10. 3. 1933 1500 1.80

30. 4. 1933 3597 6·04

31. 5. 1933 4935 8.49

26. 6. 1933 5842 10·11

31. 7. 1933 7110 12.37

30. 8. 1933 8525 14.78

30. 9. 1933 9422 10.33

Die vorstehende Uebersicht zeigt, daß die Abwick-

lung der Aktion in einem gleichmäßigen,keines-

wegs überstürzten Tempo erfolgt. Daran, daß
hierfür verhältnismäßigviel Zeit erforderlich ist,
ist weniger der Mangel an Bauvorhaben .und
Anträgen schuld, als der Umstand, daß die meisten
Anträge erst allmählich durch Nückfragen, Ber-

handlungen usw. bewilligungsreif gemacht werden

können.

399

Die reinen Baukosten der mit den Reichs-
baudarlehen geförderten Eigenheime lagen im

Neichsdurchschnitt bei 7120 NM, während die

Grundstückskostenetwa 1480 NM je Stelle be-

trügen. Die Gesamtherstellungskosten eines ge-
förderten Eigenheimes können daher im Reichs-
durchschnitt auf 8600 NM geschätztwerden. Bau-
und Grundstückskostenschwanken in den einzelnen
Teilen des Neichs recht erheblich. Die reinen

Baukosten belaufen sichdurchschnittlich:
in Großstädten über 100 000 Einwohner auf

7870 RM,
in Mittelstädten über 20 000 Einwohner auf

7530 NM,
in Kleinstädten über 5000 Einwohner auf

7300 NM,
in Landgemeinden über 2000 Einwohner auf

6740 RM,
in Landgemeinden unter 2000 Einwohner gleich-

falls auf 6740 NM.
Aus den vorstehenden Zahlen geht hervor, daß

die Neichsbaudarlehen tatsächlich — wie

angestrebt—minderbemittelten Volks-

kreisen — Arbeitern, Angestellten, kleinen Be-
amten und Geschäftsleuten, Handwerkern, Land-
wirten usw. — zugute gekommen sind, die

sich ein bescheidenes Eigenheim erbauen wollten.
Dabei ift die Durchschnittshöhe der Baukosten da-

durch stark nach oben beeinflußt, daß von der

Möglichkeit, eine zweite Wohnung einzubauen, in

großem Umfange Gebrauch gemacht worden ist.
F a st 40 v. H. aller Eigenheime enthalten nämlich
eine zweite Wohnung, und für rd. 21 v. H. aller

Fälle konnte nach den Bestimmungen eine Er-

höhung des Reichsbaudarlehns über das Regel-
maß hinaus für die zweite Wohnung zugestanden
werden. Die zweiten Wohnungen sind vielfach
für nahe Verwandte der Bauherren bestimmt-
Zusatzdarlehen für Kinderreiche und Schwerbe-
schädigte sind in etwa SZ aller Fälle bewilligt
worden, ein Satz, der sich beim zweiten Bau-

abschnitt vermutlich wesentlich erhöhen wird.
Die durchschnittliche Höhe eines Neichsbaudar-

lehns beträgt 1733 RM; dabei sind die Erhöhun-
gen für zweite Wohnungen und die Zusatzdar-
lehen für Kinderreiche und Schwerbeschädigtemit

eingeschlossen Das Neichsbaudarlehn macht da-
bei im Durchschnitt nur etwa ZOZ der Bau- und

Nebenkosten zuzüglich des Wertes von Grund und
Boden aus. Das zeigt, wie stark die Eigenheim-
aktion privates Kapital für die Arbeits-

beschaffung mobilisiert hat·
In etwa 75 bis 80Z aller Fälle wurden von

den Bauherren außer dem Reichsbaudarlehn
Hypotheken aufgenommen, die vor dem Reichs-
baudarlehn eingetragen wurden. Der ganz über-

wiegende Teil dieser ersten Hypotheken
stammt aus Privathand, vor allem von Ver-
wandten und Bekannten der Bauherren. Der

organisierte Nealkredit konnte bisher, wie nicht



verwunderlich ist, nur zu einem ganz geringen
Teil bei der Finanzierung der Gigenheime mit-

wirken. Immerhin hat die Reichs-versicherungs-
anstalt für Angestellte in einer beachtlichen Reihe
von Fällen erste Hypotheken hergegeben. Auch
einige Versicherungsgesellschaften und Sparkassen
sowie die Preußische Landespfandbriesanstalt
haben sich mit ersten Hypotheken beteiligt. Es

hat sich gezeigt, daß im allgemeinen die Beschaf-
fung erster Hypotheken noch schwieriger war als

der Nachweis genügenden Gigenkapitals Offen-
bar gibt es doch noch viele Baulustige, die einen

Spargroschen zurückgelegt haben. —- Bon der Be-

fugnis, einen Teil des Eigenkapitals durch Selbst-
hilfe zu belegen, ist häufig Gebrauch gemacht wor-

den. Die Selbsthilfe wurde mit 200 bis 500 RM

angerechnet.
Die Eigenheime sind zum größten Teile auf

Parzellen gebaut worden, die sich bei der Stel-

lung des Antrags auf Gewährung des Darlehns
bereits im Besitz des Bauherrn befanden. Im

Grbbaurecht ist nur verhältnismäßig selten —

etwa in 10 v. H. aller Fälle — gebaut worden,
ein Zeichen dafür, wie wenig volkstümlich das

Grbbaurecht immer noch ist.
Als sehr glücklich muß die Streuung der

Neichsbaudarlehen zwischen Stadt und Land be-

zeichnet«werden.Schätzungsweise 41Z aller Fälle
betreffen Landgemeinden, weitere 40«,, Klein- und

Mittelstädte Die Politik der Neichsregierung,
die eine Auflockerung der Großstädte
anstrebt, ist also durch die Gigenheim-
aktion wirksam unterstützt worden. —-

Nach dem Erlaß der Bestimmungen über Reichs-
baudarlehen für Gigenheime bedurfte es gewisser
Zeit, bis sich das neuartige Verfahren eingespielt
hatte. Das hatte zur Folge, daß erst im Herbst
1933 in größerer Anzahl Bauten fertiggestellt
und damit Reichsbaudarlehen zur Auszahlung
fällig wurden. Inzwischen hatten sich mehrere
Monatsraten an Reichsgeldern — die bekanntlich
in Monatsraten von etwa 1,3 Mill. RM über-

wiesen werden —- angesammelt. Bis jetzt konn-
ten daher die Neichsbaudarlehen jeweils alsbald

nach Fertigstellung der Gigenheime ausgezahlt
werden.

Im Verlaufe des Winters wird allerdings,
wenn die Fertigstellungen sich häufen, eine ge-

wisse Spanne zwischen Fertigstellung der Bauten

und der Auszahlung der Reichsbaudarlehen ein-

treten. Diese Zeitspanne wird vor allem mit

Hilfe der Deutschen Bau- und Bodenbank A.-G.

überbrückt werden, die bis Ende August des Jah-
res fast 1 Million NM derartiger Zwischenkre-
dite zur Bevorschussung der Reichs-
baudarlehen zugesagt hat. Auch an dem

eigentlichen Zwischenkreditgeschäft, d.

h. der Gewährung von Krediten für die Bauzeit
selbst, hat sich die Deutsche Bau- und Bodenbank
A.-G. mit nennenswerten Beträgen beteiligt.

Auch die Heimstätten haben hier vielfach helfend
eingegriffen. Ueberaus häufig ist die Baufinan-
zierung in der Weise ermöglicht worden, daß die

Bauhandwerker zunächst ihre Forderungen stun-
deten und sich dafür einen entsprechenden Teil
des Anspruchs auf Auszahlung der Valuta des

Neichsbaudarlehns abtreten ließen.
Wegen der architektonischen und bautechnischen

Beobachtungen, die bei der Durchführung der

Gigenheimaktion gemacht worden sind, kann auf
den Aufsatz von Ministerialrat Prof. Dr. Schmidt
in Heft 3 der Zeitschrift »Die Wohnung«, VII-L

Jahrgang, verwiesen werden.

Besondere Hervorhebung verdient, daß nach den

Berichten der Bau- und Bodenbank A.-G. überall

da, wo die Heimstätten eine starke Be-
tr e u u n g s t ä t i g k e it ausübten, insbesondere
die Finanzierung regelten, ein erheblich
rascheres Tempo in der Abwicklung der

einzelnen Fälle zu bemerken war als sonst. Das

ist nicht weiter verwunderlich, da es sich bei den

Bauherren, die zu einem nicht geringen Teile den

einfachen Volksschichten entstammen, sehr häufig
um geschäftsungewandte Personen handelt.

III.

Das Herbstprogramm 1933.

Im August 1933 stand die Reichsregierung vor

der Entscheidung der Frage, ob die Eigenheim-
aktion fortgesetzt werden sollte oder nicht. Die

Möglichkeit, diese Frage bejahend zu beantworten,
wofür Gründe der verschiedensten Art sprachen,
ergab sich aus dem Gesetz zur Verminderung der

Arbeitslosigkeit vom 1. Iuni 1933. Allerdings
ist in diesem Gesetz der Gigenheimbau nicht ans-

drücklich erwähnt, sondern nur die vorstädtische
Kleinsiedlung Da aber die Aufzählung im § 1

Abs. 1 des Gesetzes nicht als erschöpfendanzusehen
ist, wie schon aus dem Worte »insbesondere« vor

der Aufzählung hervorgeht, konnte von den 100

Mill. NM, die ursprünglich für die vorstädtische
Kleinsiedlung vorgesehen waren, ein Betrag von

20 Mill. NM für die Fortsetzung der Eigenheim-
aktion abgezweigt werden-

Diese 20 Mill. NM stehen allerdings nicht in

bar, sondern nur in Arbeitsschatzanweisungen zur

Verfügung, die bekanntlich vom Reich erst in den

Jahren 1934——1938 eingelöst werden. Aus dieser
Tatsache ergeben sich zwangsläufig gewisse Ab-

weichungen im Verfahren gegenüber dem ersten
Bauabschnitt, für den 20 Mill. NM in 15 Mo-

natsraten aus Haushaltsmitteln bereitgestellt
wurden. Bei dem ersten Bauabschnitt muß dem-

nach unter Umständen, wie oben bereits angedeu-
tet, der Zeitraum im Wege eines Bankkredits
überbrückt werden, der zwischen der Fertigstellung
des einzelnen Gigenheims Und dem Tage liegt,
an dem nach Fließen einer weiteren Rate der

Neichsgelder die Auszahlung vorgenommen wer-

den kann. Bei dem vor uns liegenden zweiten

400



—

Bauabschnitt dagegen muß der ganze Betrag von

20 Mill. NM wechselmäßigvorfinanziert werden.

Hier ist, wie auch schon beim dritten Bauabschnitt
der vorstädtischen Kleinsiedlung, d en d ent-

s ch e n H e i m st ä t t e n (provinziellen Wohnungs-
fürsorgegesellschaften) e i n e n e u e wichtig e

Aufgabe zugefallen. Die notwendigen
Wechsel werden nämlich in der Weise gewonnen,
daß die Deutsche Bau- und Bodenbank A.-G. die

Wechsel ausstellt und das erste Giro gibt. Als

Akzeptanten fungieren dann die Heimstätten, und

zwar nicht nur für Preußen und Sachsen, sondern
auch für eine Reihe kleinerer norddeutscher Län-

der, während in den anderen Ländern ähnliche
Stellen (öffentliche Banken usw.) das Wechsel-
akzept übernehmen. Die Diskontierung der Wech-
sel erfolgt durch eine dem Reich nahestehende
Großbank, die sich letzten Endes bei der Reichs-
bank refinanziert. Diese Lösung hat den großen
Vorzug, daß weder der einzelne Bauherr noch
der Bauunternehmer mit der wechselmäßigenVor-

finanzierung befaßt zu werden brauchen, was aus

naheliegenden Gründen sehr unerwünscht wäre.

Auch die Kosten der Vorsinanzierung (Bankpro-
visionen und Wechselstempel) treffen nicht den

einzelnen Bauherrn, sondern werden vom Reich
übernommen

Da die Heimstätten schon durch die Akzept-
gewährung in das Eigenheimverfahren ein-

aeschaltet werden mußten, lag es nahe, sie auch
bei der Prüfung und Bearbeitung der

An t r ä g e selbst einzuschalten. Dies ist im Ein-

vernehmen mit dem Neichsarbeitsminister durch
den Erlaß des Preußischen Ministers für Wirt-

schaft und Arbeit vom 30. September 1933 —

ZA 11 7009.«22. 9. L —- erfolgt. Danach sind in

Preußen die Anträge auf Neichsbaudarlehen wie

bisher an die Landratsämter oder bei größeren
Gemeinden an den Gemeindevorstand zu richten,
da diese Stellen den Bewerbern bekannt sind und

es auch erwünscht ist, daß Landräte und Gemein-

den den Ueberblick über die Bautätigkeit ihres
Gebietes behalten. Während aber beim ersten
Bauabschnitt diese Anträge von den genannten
Stellen bis zur Bewilligungsreife bearbeitet wur-

den, brauchen sie sich beim zweiten Abschnitt mit

den Einzelheiten der einzelnen Bauvorhaben nicht
mehr zu besassen. Landräte und Gemeindevor-

ständenehmen vielmehr zu den Bauvorhaben nur

grundsätzlichin städtebaulicher und wohnungs-

politischer Hinsicht oder zu der Person des Be-

werbers Stellung ; im übrigen leiten sie aber die

Anträge mit ihrer Stellung alsbald an die zu-

ständigeHeimstätteweiter.
.

Diese zieht alle erforderlichen Unterlagen bei,
berät notfalls den Bauherrn, prüft den Finan-
zierungsplan usw. Alsdann legt sie den Antrag

entscheidungsreif mit ihrem Votum dem Regie-
rungspräsidenten vor, der die Bewilligung bzw.
die Ablehnung ausspricht
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Ein Doppel des Bewilligungsbescheides geht
wie bisher zur Deutschen Bau- und Bodenbank
A.-G. Diese veranlaßt alsdann die dingliche
Sicherstellung des Darlehns. Nach Eingang der

Fertigstellungsbescheinigung beschafft sich die Bau-
und Bodenbank das Wechselakzept von der Heim-
stätte, wobei letztere auch die notwendigen Pro-
longationsstücke gleich mit ihrem Akzept versieht-
Den Wechsel läßt die Bau- und Bodenbank A.-G.
diskontieren und bringt alsdann die Darlehns-
valuta zur Auszahlung. Mit der Prolongierung
der Wechsel bis zur Abdeckung durch das Reich
hat dann die Heimstätte nichts mehr zu tun.

Dieses Geschäft wird vielmehr von der Bau- und
Bodenbank A.-G. besorgt.

Die Entscheidung darüber, ob eine eigentliche
Betreuung des Bauvorhabens durch die Heim-
stätte erfolgen soll, liegt ausschließlich bei dem

Bauherrn. Ein Druck in dieser Hinsicht darf nicht
ausgeübt werden. Wünscht der Bauherr die Be-

treuung, so erfolgt auch die Ausstellung der Fer-
tigstellungsbescheinigung und die Auszahlung der

Darlehnsvaluta an den Bauherrn durch die Heim-
stätte

Es ist zu hoffen, daß diese weitgehende
Einschaltung der »Heimstätten« bei
der Eigenheimaktion zu einer raschen und

reibungslosen Durchführung des zweiten Bau-

abschnitts beitragen wird.

IV.

Die materiellen Vorschriften.
Die materiellen Vorschriften über die Reichs-

baudarlehen für Eigenheime (Darlehnsbedingun-
gen, Art der zu fördernden Eigenheime usw.) find
im wesentlichen die gleichen geblieben,
wie sie für den ersten Bauabschnitt galten. Die

Neufassung der Bestimmungen, die unter dem

22. September 1933 durch den Neichsarbeits-
minister erfolgt ist (ng. Neichsarbeitsblatt I,
S. 239), sieht nur folgende Aenderungen vor:

Beim 1. Bauabschnitt durften Eigenheime, deren
Bau vor Erteilung des Bewilligungs-
b esch e i d e s begonnen worden war, nicht berück-

sichtigt werden. Diese Bestimmung der Ziffer U,
Abs. 6 der Bestimmungen ift dahin abgeändert
worden, daß solche Eigenheime nicht bedacht wer-

den dürfen, deren Bau vor Einreichung des D a r -

lehnsantrags begonnen worden ift. Der

Bauherr braucht also nicht abzuwarten, bis sein
Antrag bearbeitet ist, sondern kann alsbald nach
Einreichung mit dem Bau beginnen, allerdings
auf eigene Gefahr. Es soll dadurch die Möglich-
keit geschaffen werden, die Bauzeit bis zum Ein-

setzen des Winters restlos auszunutzen.
Neu ist in Ziffer 111 der Bestimmungen der

letzte Satz, wonach die an kinderreiche oder schwer-
beschädigte Bauherren gewährten zusätzlichen
Reichsbaudarlehen auf das Eigenkapital ungerech-
net werden dürfen. Die Höhe der Anrechnung
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ist dabei je nach der Lage des Einzelfalles dem

Ermessen der Bewilligungsstelle überlassen. Durch
dieses Entgegenkommen soll entsprechend der

grundsätzlichen Auffassung der Neichsregierung
den Kinderreichen und Schwerbeschädigten die

Erstellung eines Eigenheims besonders erleichtert
werden.

In Ziffer IV Abs. 1 ist die Vorschrift eingefügt
worden, daß der Darlehnsantrag auf volle Hun-
derter abzurunden ist. Durch diese Vorschrift soll
der Deutschen Bau- und Bodenbank A.-G. die

Aufstellung des Tilgungsplans erleichtert werden.
Die Abrundung darf auch nach oben vorgenommen

werden, selbst wenn dadurch die in Abs. 3 der

Ziffer IV aufgestellte Grenze von 25 v. H. des

Bau- und Bodenwertes durch das Darlehn über-

schritten wird.

Schließlich ist in Ziffer VI, Abs. 3 neu bestimmt
worden, daß Ab t r etun g en des Anspruchs auf
Auszahlung des Neichsbaudarlehns nur mit vor-

heriger Zustimmung der vom Reich mit der Aus-

zahlung des Darlehns beauftragten Stelle (Deut-
sche Bau- und Bodenbank A.-G.) vorgenommen
werden dürfen. Beim 1. Bauabschnitt hat sich
nämlich gezeigt, daß dieser Anspruch häufig in

zahlreichen kleinen Einzelabschnitten an verschie-
dene Handwerker usw. abgetreten worden ist. Da-

durch ist der Deutschen Bau- und Bodenbank A.-G.

sehr erhebliche Verwaltungsarbeit erwachsen. Die

Deutsche Bau- und Bodenbank A.-G. wird auch
in Zukunft Abtretungen des Anspruchs auf Aus-

zahlung der Darlehnsvaluta grundsätzlichzulassen,
soweit dadurch die Ansprüche der Bauhandwerker
befriedigt werden sollen. Lediglich einer zu star-
ken Aufsplitterung des Zahlungsanspruchs soll
ein Riegel vorgeschoben werden. Soweit eine

Heimstätte den Bau betreut, erfolgt die Auszah-
lung des Neichsbaudarlehns an die Heimstätte;
diese hat dann auch die Abtretungen zu geneh-
migen.

Zu den Bestimmungen über Reichsbaudarlehen
für Eigenheime hat der Neichsarbeitsminister in

einem Nundschreiben vom 22. September 1933 —-

1V Nr. 6560J33 Wo. — einige wichtige Bemer-

kungen gemacht. Die Bemerkungen betreffen vor

allem folgende Punkte: Für den ersten Abschnitt
der Eigenheimaktion hatte der Neichsarbeits-
minister im Wege der Auslegung bestimmt, daß
nur solche Bauvorhaben gefördert werden dürften,
bei denen entweder der Bauherr selbst als An-

tragsteller auftrat, oder — soweit ein Unterneh-
mer den Antrag stellte — ein fester Abnehmer
für den geplanten Bau vorhanden war. Diese
Bestimmung, die sich gegen den Spekula-
tionsbau richtete, bildete für die Gruppen-
siedlung eine erhebliche Erschwerung; tatsächlich
sind auch beim ersten Bauabschnitt nur wenig
Gruppensiedlungen gefördert worden. Der Reichs-
arbeitsminister hat sich nunmehr damit einver-

standen erklärt, daß in den Fällen, in denen Trä-
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ger der Siedlung eine öffentlich-rechtlicheKörper-
schaft, eine Heimstätte oder ein gemeinnütziges
Wohnungsunternehmen ist, Gruppensiedlungen
auch dann mit Neichsbaudarlehen gefördert wer-

den dürfen, wenn nicht von vornherein für jedes
Eigenheim ein fester Abnehmer vorhanden ist.
Auch durch diese Bestimmung eröffnen sich den

Heimstätten neue Möglichkeiten der Mitwirkung
an einer organischen W.ohnungspolitik.

Eine Ausnahme von der Vorschrift, daß für
jedes geförderte Eigenheim von vornherein ein

fester Abnehmer vorhanden sein muß, darf in

Zukunft ferner dann gemacht werden, wenn es

sich um den Bau sogenannter Musterhäuser han-
delt, die von einzelnen Unternehmern errichtet
werden, um die Baulust anzuregen. Allerdings
muß hier besonders Vorsorge getroffen werden,
daß eine preistreibende Spekulation mit derarti-

gen Eigenheimen, also ein Vorratsbau, vermie-

den wird. Daher darf bei Musterhäusern das

Neichsbaudarlehn zunächst nur durch einen Vor-

bescheid in Aussicht gestellt werden. Endgültig
bewilligt und ausgezahlt wird es erst dann, wenn

der Verkauf an den künftigen Bewohner gesichert
ist.

Das erwähnte Nundschreiben des Reichsarbeits-
ministers befaßt sich ferner mit der Ausschal-
tung der Schwarzarbeit. Es sollen künf-

tig auch bei der Vergebung der Reichsbaudarlehen
die Vorschriften angewendet werden, die in dieser
Beziehung bei der Gewährung von Reichs-
zuschüssenfür die Instandsetzung und Teilung von

Wohnungen gelten. Danach muß künftig bei der

Bewilligung der Neichsbaudarlehen vorgeschrieben
werden, daß die Bauarbeiten nur an solche Unter-

nehmer vergeben werden dürfen, deren Gewerbe-

betrieb in die Handwerksrolle oder das Handels-
register eingetragen sind. In Zweifelsfällen ist
dies durch eine Bescheinigung der Gewerbepolizei,
der Handwerkskammer oder der Industrie- und

Handelskammer nachzuweisen. Die bisherigen
Bestimmungen über die Zulässigkeit der Selbst-
und Nachbarschaftshilfe bleiben dabei unberührt.
Zur Beseitigung aufgetretener Zweifel bemerkt

der Neichsarbeitsminister schließlich zu der Be-

rechnung der Aufschließungskosten der Baugrund-
stückefolgendes:

Werden Grundstücke bebaut, die bereits auf-
geschlossen sind, so kommen die Ausschlie-
ßungskosten im Grundstückswert zum Aus-

druck, brauchen also im Finanzierungplan nicht
besonders ausgewiesen zu werden. Erscheinen die

Aufschließungskosten,wie dies z. B. bei Pflaster-
lassen üblich ist, in Form einer laufenden Be-

lastung des Grundstücks, so sind sie gleichfalls bei

den Herstellungskosten außer Ansatz zu lassen. Jn
den Fällen, in denen die Aufschließungskosten
während des Baues oder alsbald nach seiner Fer-
tigstellung bezahlt werden müssen, sind die Auf-
schließungskostenim Finanzierungsplan zu berück-



sichtigen und unter den Herstellungskosten beson-
ders auszuführen; im letzteren Falle sind die Auf-
schließungskostenbei der Berechnung des erforder-
lichen Eigenkapitals den Bau- und Nebenkosten
zuzurechnen.

Im übrigen sollen nach dem Nundschreiben die

für die Durchführung des ersten Bauabschnitts
gegebenen Nichtlinien, Durchführungserlasse usw.
auch bei der Durchführung des zweiten Bau-

abschnitts sinngemäß angewandt werden.

Fortführungdes IV. Bauabskhnittes der vorstädtifkhenKleinfiedlung
Der Neichsarbeitsminister.
1v Nr. 15——394-33Ks II. Ang.

Auf Grund des Gesetzes zur Verminderung der

Arbeitslosigkeit vom 1. Juni 1933 hat die Reichs-
regierung, wie bekannt, einen-namhaften Betrag
zur Fortführung der vorstädtischen Kleinsiedlung
in einem IV· Bauabschnitt zur Verfügung gestellt.
Hiervon hat der Reichsarbeitsminister durch
Rundschreiben vom 7. Juli dieses Jahres zunächst
50 Mill. NM auf die Länder verteilt. Nunmehr
ist ein weiterer Betrag von 20 Mill. NM für
Zwecke der vorstädtischen Kleinsiedlung bereitge-
stellt und durch Nundschreiben des Neichsarbeits-
ministeriums vom 10. dieses Monats den Ländern

zugewiesen worden.

Damit stehen dem Reichsarbeitsministerium also
nunmehr für den IV. Bauabschnitt insgefamt
70 Mill. NM zur Verfügung, mit denen rd. 30 000

neue Kleinsiedlerstellen errichtet werden können.

Die neu bereitgestellten 20 Mill. NM werden

wiederum im Wege der Vorfinanzierung beschafft.
Das Finanzierungsverfahren bleibt das Gleiche,
eine Aenderung tritt lediglich insofern ein, als

künftig im Interesse der Wechselklarheit und aus

Gründen der Vereinfachung im allgemeinen alle

Träger, also auch die Länder, Gemeinden, Ge-

meindeverbände usw., die erforderlichen Wechsel
selbst zu akzeptieren haben. Hierdurch wird die

Wechselgestaltung den tatsächlichen Schuldver-
hältnissen mehr als bisher angepaßt. Die hilfs-
weise Uebernahme der-Akzeptverpflichtung durch
die bisher in solchen Fällen als Hilfsakzeptanten
eingeschnlteten Stellen kommt künftig nur noch
in besonderen Ausnahmefällen in Frage, wenn

nämlich der Träger als Wechselverbundener un-

geeignet erscheint.
Im Interesse nachdrücklicher Förderung der

Kleinsiedlung und tatkräftiger Fortführung der

Arbeitsbeschaffung in den kommenden Monaten

legt das Neichsarbeitsministerium den größten
Wert darauf, daß auch die neuen Mittel möglichst

umgehend zum Einsatz kommen. Die Siedlungsj
vorhaben sollen daher so beschleunigt werden, daß
mit den Bauarbeiten in kürzester Zeit begonnen
und der Rohbau, soweit irgend möglich, noch in

diesem Jahre fertig gestellt werden kann. .

Bezüglich der Verteilung des Siedlungsvor-
habens verbleibt es grundsätzlichbei den Bestim-
mungen des Nundschreibens vom 7. Iuli 1933:.

Nach wie vor ist also neben der besonders wich-
tigen und darum auch weiterhin tatkräftig zu for-

dernden Umsiedlung und neben der Einzelsiedlung
allenthalben, namentlich aber auch bei Städten
über 100 000 Einwohner, die Schaffung von Sied-

lungen für Kurzarbeiter wirtschaftlicher Betriebe

vorzugsweise anzustreben (Kurzarbeitersiedlun-
gen), Kurzschichtensiedlungen, Nebenberufssied-
lungen, nebenberufliche Nandsiedlungen, Neben-

erwerbssiedlungen).
Soweit die in Aussicht gestellten Mittel nicht

zur Umsiedlung, zur Schaffung von Kurzarbeiter-
siedlungen und zur Ansetzung von Einzelsiedlern
Verwendung finden können, dürfen sie wie bis-

her zur Ansetzung anderer geeigneter Siedlungs-
anwärter nach Maßgabe der bestehenden Bestim-
mungen in Gruppensiedlungen Verwendung fin-
den. In dieser Form sollen Kleinsiedlungen aber

möglichst auf die mittleren und kleineren Gemein-
den verteilt werden. Nur soweit sich in dem be-

vorstehenden Winterhalbjahr infolge besonderer
Umstände in Städten über 100 000 Einwohner
(mit großer Arbeitslosigkeit) die alsbaldige
Schaffung von Kurzarbeitersiedlungen, die Um-

siedlung oder die Ansetzung von Einzelsiedlern in

nennenswertem Umfange als unmöglich erweist,
eine arbeitsmarktpolitische Erleichterung durch
Maßnahmen der vorst. Kleinsiedlung also nicht zu
hoffen wäre, wird das Neichsarbeitsministerium
im Interesse der Entlastung des großstädtischen
Arbeitsmarktes in den kommenden Monaten, dem

Wunsche der Länder entsprechend, für diesen Sied-

lungsabschnitt ausnahmsweise nichts dagegen ein-

wenden, daß auch bei Städten über 100 000 Ein-

wohner in diesem Winterhalbjahr nochmals
Gruppensiedlungen anderer Siedler im Vorge-
lände dieser Städte zugelassen werden, soweit ihre
Errichtung nach dem pflichtmäßigen Ermessen der

obersten Landesbehörden oder derjenigen Stellen,
denen sie die Bewilligung der Neichsdarlehen
übertragen haben, sowohl siedlungs- und woh-
nungspolitisch wie auch arbeitsmarktpolitisch ver-

tretbar erscheint, also jedenfalls nur do rt, wo

ein wirklicher Bedarf an Kleinsiedlungen vorliegt
und Aussicht besteht, daß die Siedler bei Besse-
rung des Arbeitsmarktes wieder Arbeit finden
und damit ein neues, hauptberufliches Einkommen

erlangen werden.

Von einer Neufassung der Nichtlinien über die

vorstädtischeKleinsiedlung und von weitergehen-
den Aenderungen hat das Reichsarbeitsministe-
rium zur Vermeidung von verwaltungsmäßigen
Hemmungen, die jede Verfahrensänderung
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zwangsläufig mit sich bringt, im Interesse be-

schleunigter Durchführung der weiteren Sied-

lungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ge-
rade auch in dem bevorstehenden Winterhalbjahr
abgesehen.

Grundsätzlich gelten also die bisherigen Bestim-
mungen fort.

Nur hinsichtlich des zugelassenen Personen-
kreises sollen folgende Aenderungen eintreten:

1. Bereits nach dem Nundschreiben vom 7. Juli
1933 dürfen als Siedler kinderreiche, minderbe-
mittelte Familien mit fünf und mehr minder-

jährigen Kindern auch dann angesetzt werden,
wenn der Siedler in voller Arbeit steht. Diese
Vergünstigung soll künftig auch kinderreichen,
minderbemittelten Familien mit vier und mehr
minderjährigen Kindern zukommen.

2. Als Kurzarbeiter im Sinne der Richtlinien
über die vorstädtische Kleinsiedlung gelten nach
dem Nundschreiben vom 7. Juli 1933 Arbeiter,
die nicht mehr als 32 Stunden wöchentlichbeschäf-
tigt sind. In Erweiterung dieser Bestimmung
sollen als Kurzarbeiter im Sinne der Nichtlinien
künftig auch S a i s o n arbeiter angesehen werden.
die im Durchschnitt eines Jahres nicht
mehr als 32 Stunden wöchentlich beschäftigt sind·

Als Anhalt kann dabei für die Errechnung der

durchschnittlichen Beschäftigung das letzte Kalen-

derjahr gelten.
3. Wie bisher werden im b es o nd er en geför-

dert Siedlungsvorhaben für Kurzarbeiter wirt-

schaftlicher Betriebe, die entweder durch Ueber-

leitung Vollbeschäftigter auf Kurzarbeit oder
bei bestehender Kurzarbeit durch deren Beibehal-
tung für die Zeit des Darniederliegens des Ar-
beitsmarktes ermöglichen, d aß n e u e A r b e i t s-

kräfte in dem Unternehmen einge-
stellt werden können. Soweit eine Neu-

einstellung von Arbeitskräften nach Lage des Ein-

zelfalles nicht möglich ist, soll es genügen, daß
durch Ueberleitung Vollbeschäftigter auf Kurz-
arbeit oder bei schon bestehender Kurzarbeit, durch
deren Beibehaltung die sonst erforder-
liche Entlastung von Arbeitskräften
v e r m i e d e n w i r d. Die Förderung von Sied-

lungsvorhaben für Kurzarbeiter solcher Betriebe

soll also künftig nicht ausgeschlossen sein.
Innerhalb des jeweils zugelassenen Personen-

kreises sollen im übrigen nach wie vor Kriegs-
beschädigte und andere Kriegsteilnehmer, in allen

Fällen kinderreiche Familien bevorzugt berücksich-
tigt werden.

Kinderreiche Familien genießen weiterhin auch
besondere finanzielle Vergünstigungen insofern,
als ihnen einerseits für die ersten drei Jahre be-

trächtliche Zinsnachlässe zugebilligt, andererseits
bei entsprechender Vergrößerung der Bauvorhaben
zu s ätz li ch e Neichsdarlehen bis zu 250 NM bei
vier (im elterlichen Haushalt lebenden minder-

jährigen) Kindern und bis zu 500 NM bei fünf
Kindern gewährt werden.

Darüber hinaus ist das Neichsarbeitsministe-
rium damit befaßt, auf Grund einer Umfrage bei
den Trägern der vorstädtischen Kleinsiedlungen,
die es bereits im September veranlaßt hat, zu

prüfen, welche weitergehenden Erleichterungen
kinderreichen Familien gegebenenfalls noch zuge-

standen werden können.

Besonderes Gewicht legt das Neichsarbeitsmini-
sterium darauf, daß künftig auch im Rahmen der

vorstädtischen Kleinsiedlung alles geschieht, um

zur Erreichung der Ziele der Neichsregierung aus
dem Gebiete der Bevölkerungspolitik beizutragen.
Demgemäß sind künftig alle mit der Durchführung
der vorstädtischenKleinsiedlung befaßten Stellen

gehalten, bei der Auswahl und Betreuung der
Siedler auf die Wahrung der bevölkerungs- und

familienpolitischen Gesichtspunkte entsprechend den

wiederholten programmatischen Erklärungen der

Neichsregierung ganz besonders Bedacht zu neh-
men, vor allem also auch im Interesse der Erhal-
tung und Vermehrung der Volkskräfte nur rassisch
wertvolle und erbgesunde Siedlerfamilien anzu-
setzen, minderwertige, namentlich an vererblichen,
geistigen und körperlichen Gebrechen leidende

Siedler, deren kranker und asozialer Nachwuchs
schließlich nur die Gesamtheit belastet und die

Volkskraft schwächt,aber auszuscheiden. Es soll
also die Gewähr geschaffen werden, daß künftig
nur solche Ansiedlungen aus Neichsmitteln ge-

fördert werden, die nicht nur siedlungspolitisch,
sondern auch bevölkerungspolitisch gesehen, im In-

teresse der Volksgesamtheit liegen.
Die Beibringung eines amtsärztlichen Zeug-

nisses, wie sie bei der Gewährung von Ehestands-
darlehen vorgeschrieben ist, wird einstweilen all-

gemein noch nicht verlangt. Das Neichsarbeits-
ministerium hat sich aber vorbehalten, nach Be-

nehmen mit den zuständigen Reichsressorts noch
weitere dementsprechende Bestimmungen zu er-

lassen.
Weiterhin teilt das Neichsarbeitsministerium

mit, daß Verhandlungen mit dem Neichsverkehrs-
ministerium und der Hauptverwaltung der Deut-

schen Reichsbahn-Gesellschaft das erfreuliche Er-

gebnis gezeitigt haben, daß die Neichsbahn sich in

verständnisvoller Würdigung der Bedeutung der

vorstädtischenKleinsiedlung bereit erklärt hat, zu-

gunsten der Siedler sowohl Frachtermäßigung für
die Beförderung von Baustoffen und Umzugsgut
wie auch Fahrpreisermäßigung für die Personen-
beförderung zuzugestehen. Die Frachtermäßigung
für Baustoffe beträgt 20 v. H. und erstreckt sich
auf in Wagenladungen aufgegebene Güter,
die unmittelbar als Baustoffe zum

Zwecke der vorstädtischen Kleinsiedlung verwendet

werden, soweit dafür Mittel des Reichs oder der

Länder zur Verfügung gestellt sind. Die näheren
Bestimmungen sind in der Anlage zum Tarif- und
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Verkehrsanzeiger 1 Nr. 2952X89 vom 22. Septem-
ber 1933 abgedruckt· Für die [einmalige) Beför-

derung des Umzugsgutes vorstädtischer Kleinsied-
ler ist die gleiche Frachtvergünstigung, die bisher
schon für das West-Ostsiedlungsgut, d. h. 25 v. H.
Ermäßigung vorgesehen worden. Dabei will die

Neichsbahn entgegenkommenderweise auf die für
die West-Ost-Siedler vorgeschriebene Mindestent-
fernung Von 100 km verzichten. Bezüglich der

Personenbeförderung ist eine Fahrpreisermäßi-
gung von ZZM v. H., wie bisher schon bei den

West-Ost-Siedlern ebenfalls unter Verzicht auf
die Festsetzung einer Mindestentfernung in Aus-

sicht genommen. Die endgültigen Bestimmungen
werden bekannt gegeben werden, sobald die noch
schwebenden Verhandlungen mit der Neichsbahn
abgeschlossen sind.

Zur Erleichterung der Umsiedlung ermächtigt
das Neichsarbeitsministerium sodann die Landes-

behörden, denen die Bewilligung der Neichsdar-
lehen übertragen ist, im Bedarfsfalle gemein-
nützige Wohnungs- oder Siedlungsunternehmen
mit der Trägerschaft zu betrauen, soweit diese
(wie z. B. die Preußischen Heimstätten —- provin-
zielle Treuhandstellen für das Wohnungs- und

Kleinsiedlungswesen —) von dem Reichs-
arbeitsministerium unmittelbar als

Träger vorstädtischer Kleinsiedlungen zugelassen
sind.

Was das Verfahren anbelangt, daß hinsichtlich
der Durchführung der Umsiedlung einzuschlagen
sein wird, so weist das Reichsarbeitsministerium
darauf hin, daß der Herr Preußische Minister für
Wirtschaft und Arbeit durch einen Erlaß vom

16. September d. J. im Einvernehmen mit ihm
für seinen Geschäftsbereicheine Regelung getrof-
fen hat, die das Neichsarbeitsministerium für
zweckmäßig erachtet und daher auch für die außer-
preußischen Länder zur entsprechenden Anwen-

dung empfiehlt. Nach diesem Erlaß haben sich
Bewerber, die aus Großstädten oder aus Indu-

striegebieten in mittlere oder kleinere Gemeinden

umgesiedelt werden sollen, an den für ihren
Wohnsitz zuständigen Gemeindevorstand (Ober-
bürgermeister, Bürgermeister) zu wenden. Der

Antrag ist nach einem bestimmten Muster (Frage-
bogen) zu stellen, entsprechende Vordrucke sollen
von den in Betracht kommenden Großstädten zur

Abgabe an die Bewerber bereitgehalten werden.

Der Gemeindevorstand (Oberbürgermeister, Bür-

germeister) hat alsdann die Anträge vorzuprüfen.
Dabei ist vor allem darauf zu achten, daß die

Siedlungsanwärter und ihre Familien die not-

wendige körperlicheund seelische Eignung für die

Kleinsiedlung besitzen, daß sie bereit und imstande
sind, sich den halbländlichenLebensbedingungen
anzupassen, insbesondere den Anforderungen zu

genügen, welche die Bewirtschaftung des zur

Kleinsiedlerstelle gehörigen Gartens und die

Kleintierhaltung mit sich bringt-

Bei der Entscheidung über die Erteilung der

zur Aussiedlung erforderlichen Zustimmung der

Aussiedlungsgemeinde dürfen die finanziellen Jn-

teressen der Aussiedlungsgemeinde nicht ausschlag-
gebend sein. Maßgebend für die Entscheidung soll
lediglich fein, ob Aussicht besteht, daß der Bewer-

ber nach Lage der in Betracht kommenden Ver-

hältnisse am Ort der Ansiedlung sogleich oder vor-

aussichtlich in absehbarer Zeit wieder einen Er-

werb findet und damit der öffentlichen Fürsorge
nicht mehr dauernd zur Last fällt. Die vorge-

prüften Anträge haben die Gemeindevorstände
Oberbürgermeister, Bürgermeister) alsdann den

Negierungspräsidenten (für Berlin: dem Ober-

päsidenten in Charlottenburg, für das Gebiet des

Siedlungsverbandes Nuhrkohlenbezirk dem Ver-

bandspräsidenten in Essen) mit einem Bericht
über die Eignung der Bewerber und die Stellung
des Gemeindevorstandes zu der Aussiedlung vor-

zulegen. Die Negierungspräsidenten (der Ober-

präsident in Charlottenburg, der Verbandspräsi-
dent in Essen) haben die Berichte an Hand der

Antragsunterlagen (Fragebogen) nachzuprüfen
und Anträge, die sie befürworten, an den für den

Ansiedlungsort zuständigen Regierungspräsiden-
ten weiterzuleiten, der hierüber endgültig zu be-

finden und wegen der Ansiedlung der Bewerber

das Weitere zu veranlassen hat.
Soweit die Landesregierungen der Anregung

des Neichsarbeitsministeriums gemäß für ihren
Geschäftsbereich entsprechende Vorschriften er-

lassen, wird man die angeführten Bestimmungen
auch im Falle der Umsiedlung von einem Land
in ein anderes Land analog anwenden können.

Schließlich weist das Reichsarbeitsministerium
nochmals auf die bestehenden Bestimmungen hin,
die einen Anreiz zur Streckung der Neichsmittel
durch Jnvestierung eigenen Geldes oder durch Auf-
nahme fremden Geldes auf dem privaten Kapi-
talmarkt geben sollen (ng. 1 A 4 der Nichtlinien
vom 10. November 1931 und vom 1. Juli 1932
— I A 6 der Richtlinien vom 20. Februar 1933

sowie 1 B 4 der Nichtlinien vom 1. Juli 1932 und

vom 20. Februar 1933). Nach den bisherigen
Beobachtungen sei von diesen Möglichkeiten in

der rückliegenden Zeit nur wenig Gebrauch ge-

macht worden« Im Interesse der Mobilisierung
des privaten Geldes, nachdrücklicherFörderung der

Siedlungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
der Neichsregierung, weitestgehender Ausdehnung
der Aktion und Berücksichtigungmöglichst weiter

Volkskreise sei es aber dringend erwünscht, und

nach Lage der Verhältnisse zur Zeit auch vielfach
möglich, die Neichsmittel für die vorstädtischen
Kleinsiedlungen entweder durch eigene Mittel der
Siedler oder vor allem durch Mittel des freien
Kapitalmarktes zu strecken. Das Neichsarbeits-
ministerium ersucht daher, alle mit der Durchfüh-
rung der vorstädtischen Kleinsiedlung befaßten
Stellen, hierauf besonders zu achten.
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Instandfetzungs- und Ergänzungsarbeiten an Gebäuden
Von Ministerialrat Werner Scholtz.

In dem gewaltigen Arbeitsbeschaffungspro-
gramm, das die Neichsregierung zur Bekämpfung
der Erwerbslosigkeit im Winter verkündet hat,
nehmen die Gebäudeinstandsetzungenwohl die

erste Stelle ein. Durch das zweite Gesetz zur Ver-

minderung der Arbeitslosigkeit vom 21. Septem-
ber 1933 (sNGBl· 1 S. 651) ist der Neichsminister
der Finanzen ermächtigt worden, einen Betrag
bis zu 500 Millionen NM für die Förderung von

Instandsetzungs- und Ergänzungsarbeiten an

Gebäuden, für die Teilung von Wohnungen und

für den Umbau sonstiger Näume zu Wohnungen
zur Verfügung zu stellen. Waren für die gleichen
Zwecke bisher durch das Papen- und Gerecke-Pro-
gramm je 50 Millionen NM und durch das erste
Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit
vom 1. Juni 1933 (NGBI. 1, S. 323) 100 Millio-
nen NM Neichszuschüssebereitgestellt worden, so
übertrifft das Ausmaß der neuen Aktion diese
Maßnahmen schon in finanzieller Hinsicht be-

trächtlich. Darüber hinaus find aber auch die Be-

stimmungen für die Verwendung der Zuschüsseso
großzügig gefaßt, daß sie auch hinsichtlich der Art
und des Umfanges der Arbeiten selbst eine ganz
wesentliche Erweiterung der früheren Programme
darstellen.

1

Förderungswürdige Arbeiten.
So kommen für die zu fördernden Arbeiten

nicht wie früher nur Wohngebäude und Wirt-

schaftsgebäude landwirtschaftlicher Betriebe, son-
dernGebäude aller Artin Frage, also auch
Gasthäuser, Hotels, Kurhäuser, Fabriken, Werk-

stätten, Garagen, Geschäfts- und Industriehäuser
und dergleichen ; auch für Gebäude, die im Eigen-
tum oder in der Verwaltung einer Gemeinde oder
eines Gemeindeverbandes stehen, kann jetzt ein

Zuschußgewährt werden, falls die Gemeinde (Ge-
meindeverband) für diese Arbeiten Beträge über

die im Haushalt vorgesehenen Mittel hinaus zu-
sätzlich aufwendet. Nur Gebäude im Eigentum
oder in der Verwaltung des Reichs oder eines

Landes scheiden für diese Maßnahme aus.

Der Kreis der Arbeiten selbst hat sich gleich-
falls wesentlich erweitert. Die früher vorgeschrie-
bene Unterscheidung zwischen größeren und kleine-
ren Instandsetzungsarbeiten ist fortge-
fallen. Jetzt gelten als Jnstandsetzungsarbeiten,
Arbeiten jeder Art, die der Beseitigung von Män-

geln an Gebäuden dienen, zum Beispiel: Aus-

besserungen aller Art am Aeußeren und im Jn-
neren des Gebäudes, Putz- und Anstricherneue-
rung, Schönheitsreparaturen, Erneuerung der

Dachrinnen und Abflußrohre, Umdecken des

Daches, Erneuerung und Ausbesserung von Fen-
stern, Türen, Fußböden, Decken, Treppen, Trep-
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pengeländern, Erneuerung und Ausbesserung der

Beleuchtungs-, Heizungs-, Gas-, Wasser-Anlagen
und dergleichen. Darüber hinaus sind auch Er -

gänzungsarbeiten, d. h. Arbeiten, durch
die der Wert des Gebäudes auf die Dauer erhöht
wird, in den Kreis der förderungswürdigen Ar-
beiten einbezogen. So kann u. a. der Einbau von

neuen Elektrizitäts-, Gas-, Heiz-, Lüftungs-,
Bade- und Abortanlagen sowie von Anschlüssen
an die Kanalisation mit Zuschüssengefördert wer-

den. Gegenüber der früheren Uebung gelten fer-
ner als Arbeiten an Gebäuden auch Instandsetzun-
gen und Ergänzungen an Einfriedigungen und
die Pflasterung von Hofflächen. Wie bisher
wird ein Neichszuschuß nur gewährt, wenn die

Gesamtkosten der Arbeiten mindestens 100 NM

betragen; auch die Höhe des Neichszufchusses ist
mit 20 v. H. der Gesamtkosten unverändert ge-
blieben.

Für die Teilung von Wohnungen und
den Umbau sonstiger Näume zu Woh-
nungen kann ein Neichszuschußbewilligt wer-

den, wenn durch die Teilung einer Wohnung zwei
oder mehrere Wohnungen, durch den Umbau son-
stiger Näume eine oder mehrere Wohnungen ge-

schaffen werden. Als Umbau gilt auch die Ge-

winnung von Wohnungen durch Aufstockung. Die

technischen Bedingungen, die an die neu zu ge-
winnenden Wohnungen gestellt werden, entspre-
chen den bisherigen Bestimmungen; jede Teil-

wohnung muß für sich abgeschlossen sein, d. h.
sie muß neben den Wohnräumen eine eigene
Küche, die erforderlichen Nebenräume (Abort
usw.) und, wo die Möglichkeit dazu gegeben ist,
einen eigenen Zugang haben. Im Gegensatz zu
den bisher geltenden Bestimmungen können

Reichszuschüssefür An- und Ausbauten auch dann

gegeben werden, wenn hierdurch keine selbständige
Wohnung, sondern nur Teile einer Wohnung ge-

schaffen werden, so z. B. bei der Erweiterung
einer Wohnung durch Anbau eines Gebäudeteiles

oder Ausbau von Dachstuben.
Besonders zu begrüßen ist, daß als Ausbau

auch der Ausbau von Räumen für

Zwecke des Luftschutzes, z. B. Luftschutz-
kellern, angesehen werden und so mit höheren Zu-
schüssenals bisher gefördert werden kann. Dar-
über hinaus hat der Neichsfinanzminister In

einem Nunderlaß an die Finanzämter vom

10. Oktober d. Is. im Interesse der Förderung
des zivilen Luftschutzes gemäß § 131 Abs. 1 der

Neichsabgabenordnung bestimmt, daß

»alle Aufwendungen, die Zwecken des zivilen
Luftschutzes dienen, bei Ermittlung des Einkom-
mens aus dem Gewerbebetrieb, aus Land- und

Forstwirtschaft und aus Vermietung und Verpach-



tung von unbeweglichem Vermögen (einfchl. des

Mietwertes der Wohnung im eigenen Haus) für
Zwecke der Einkommensteuer im Steuerabschnitt
der Ausgabe voll abgesetzt werden können«.

Im Rahmen dieser weit gefaßten Bestim-
mungen für Um- und Ausbauten wird es erfreu-
licherweise auch möglich sein, Wohnlauben,
die häufig entgegen den baupolizeilichen Bestim-
mungen und trotz gesundheitlich nicht einwand-

freier Bauweise auch im Winter bewohnt wer-

den, in Dauerwohnungen umzubauen und fo we-

nigstens einen Teil der aus der Not der arbeits-

losen Bevölkerung heraus entstandenen wilden
Siedlungen in geordnete Bahnen zu überführeni
Voraussetzung für die Gewährung eines Reichs-
zufchussesmuß hierbei jedoch fein, daß die Wohn-
lauben sowohl ihrer städtebaulichen Lage wie

ihrer baulichen Beschaffenheit nach für die Um-

wandlung in eine Dauerwohnung geeignet sind.
Das Wohnlaubengrundftückwird daher in der Re-

gel sich im Eigentum des Laubenbewohners be-

finden, mindestens 600 qm groß sein und in einem

Gebiet liegen müssen, das als geeignet für die

vorstädtischeKleinsiedlung anerkannt werden kann.

Nach wie vor gilt die Vollendung eines ange-

fangenen Neubaues nicht als Ausbau im Rahmen
der neuen Reichsbeftimmungen.

II.

Art und Umfang der Förderung.
Der R e i ch szu s chuß für Teilung, Umbau so-

wie An- und Ausbauten beträgt 50 v. H. der

Kosten, im Höchstfalle jedoch 1000,——RM

(statt bisher 600,— RM) für jede Teilwohnung
und für den einzelnen An- und Ausbau.

Neben dem Reichszufchußin Höhe von 20 v. H.
bzw. 50 v. H. der Baukosten wird für alle hier
ausgeführten Arbeiten 6 Jahre lang (1934—1939)
ein Zinszuschuß von 4 v. H. desjenigen Be-

trages gewährt, den der Antragsteller aus ge-

liehenen oder eigenen Mitteln über den Reichs-
zuschußhinaus aufzubringen hat. Die Verzinsung
erfolgt in der Weise, daß das Reich durch das zu-

ftändige Finanzamt dem Antragsteller 6 mit

einem Stamm verbundene Zinsvergütungsscheine
übergibt, von denen jeder auf 4 v. H. des zur Ver-

zinsung in Betracht kommenden Betrages lautet.

Die Zinsvergütungsfcheine lauten auf den In-

haber und werden von dem auf ihnen angegebe-
nen Zeitpunkt an von jeder Finanzkafse in bar

eingelöst; sie sind, solange sie nicht mit dem

Stamm verbunden find, übertragbar, jedoch nicht
pfändbar. Sie sind nicht zum Handel an der

Börse zugelassen. Näheres vgl. Verordnung zur

Durchführung des Gebäudeinstandsetzungsgefetzes
vom 2. Oktober d. Js. (RGBl. 1 S. 717). Durch
diefe weitere in den früheren Bestimmungen nicht
vorgesehene Beihilfe ist die Verzinsung von Hy-
potheken, die für Jnstandsetzungs- oder Ergän-

zungsarbeiten aufgenommen werden, gesichert.
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Bringt der Gebäudeeigentümer den durch den

Reichszuschußnicht abgedeckten Teil der Baukosten
aus eigenen Mitteln auf, so kann er die Zinsver-
gütungsscheine auch sofort verkaufen und damit

seine Barleistung verringern.

111.

Bewilligungsverfahren.
Das Gefchäftsverfahren für die Bewil-

ligung der Reichszuschüsseentspricht im Wesent-
lichen dem bisher üblichen. Nach wie vor ent-

scheidet über die Bewilligung des Zuschusses auf
Antrag die oberste Landesbehörde oder eine von

ihr bestimmte Stelle, d. h. in Preußen die Ge-
meinden (Gemeindeverbände), die in der Regel
bestimmte Muster für die Anträge vorgeschrieben
haben. Soweit für Gebäude, die im Eigentum
oder in der Verwaltung einer Gemeinde oder
eines Gemeindeverbandes stehen, ein Reichszu-
schußbeantragt wird, entscheidet die oberste Lan-

desbehörde oder eine nachgeordnete Behörde; für

Preußen hat der Minister für Wirtschaft und Ar-

beit die Entscheidung den Regierungspräsidenten
übertragen. Während früher nur die Grund-

stückseigentümer Anträge auf Bewilligung von

Reichszufchüfsen stellen konnten, kann jetzt auch
der Mieter oder sonstige Inhaber der Gebäude

bzw. der Räume Zuschüsse zu den von ihm aus-

zuführenden Arbeiten beantragen. Anträge von

Ausländern, die früher nur soweit berücksichtigt
werden durften, als die vorhandenen Mittel durch
begründete Anträge deutscher Hausbesitzer nicht
in Anspruch genommen wurden, find jetzt wie An-

träge Reichsdeutfcher zu behandeln. Ein bestimm-
ter Termin für den Beginn der Arbeiten ist in den

Bestimmungen des Reichs und auch der Länder

nicht vorgeschrieben, jedoch darf ein Reichszuschuß
nur für Arbeiten bewilligt werden, die sofort oder

innerhalb kurzer Frist begonnen werden. Die Ar-

beiten müssen, da sie ausschließlich der Bekämp-
fung der Winterarbeitslosigkeit dienen sollen, spä-
testens am 31. März 1934 vollendet fein.

Der Antr ag mit genauem Kostenvoranfchlag
ist rechtzeitig v o r Beginn der Arbeiten zu stellen.
Ergibt die Prüfung, gegebenenfalls nach örtlicher
Besichtigung des Gebäudes, daß alle Bedingun-
gen für die Bewilligung eines Reichszuschusses er-

füllt sind, erhält der Antragsteller einen V or-

befcheid und damit einen Rechtsanspruch auf
den Zuschuß. Nach Fertigstellung der Arbeit find
die entstandenen Kosten und die Art der Arbeit

nachzuweisen (Vorlage der Rechnungen ufw.).
Erft dann wird die Höhe des Zuschusses abschlie-
ßend festgestellt und ein e n d g ü ltig e r B e -

fcheid erteilt, auf Grund dessen das zuständige
Finanzamt den Zuschuß auszahlt und gleichzeitig
die Zinsvergütungsscheine aushändigt. Bei Ueber-

schreitung des Kostenvoranschlages entsteht kein
Anspruch auf Erhöhung des Zuschusses. Arbeiten,
die in Schwarzarbeit ausgeführt sind, scheiden für
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die Berechnung des Zuschusses aus. Gegen un-

gerechtfertigte Preissteigerungen wird rücksichtslos
vorgegangen werden.

Für das Baugewerbe bedeutet die Förderung
der Gebäudeinstandsetzungen eine Winterfüll-

arbeit von bisher unerhörtem Ausmaß. Zusätz-
liche Bauaufträge für rund 2 Milliarden RM
werden in einem Zeitraum von nur 6 Monaten
vergeben werden. Möge jeder seine Pflicht bis

zum äußersten tun, damit das große Werk gelingt!

Beforekhungens
Hermann Reischle: »Reichsbauernführer

Darr6, der Kämpfer um Blut und Boden.«

Eine Lebensbeschreibung. »Zeitgeschichte«,

Verlag und Vertriebsgesellschaft m. b. H.,
Berlin W 35. 1933.

’

Das Werk Darrås dauert noch nicht 3 Jahre:
Im Frühjahr 1930 lernte der Führer im Hause
des bekannten Architekten und Rassekunstforschers
Schultze-Naumburg den Diplomlandwirt Richard
Walther Darre, den 35 Jahre alten, unbekannten

Verfasser des Erstlings »Das Bauerntum als

Lebensquell der Nordischen Rasse« kennen, ein

Wkerk, das eine geistig-weltanschauliche N eu-

befestigung des Bauerntums an sei-
nen naturgesetzten Angeln darstellte.

Zwar die organisatorische Befähigung des jun-
gen Forschers hatte auch die Regierung jener
Tage erkannt: Sie ordnete ihn der deutschen Ge-

sandtschaft in Riga bei, wo sie seine ausgezeich-
neten Kenntnisse der landwirtschaftlichen Verhält-
nisse des europäischen Rordostens für praktische
Politik zu nützen gedachte.

Da zeigte das neue Werk Darrös Tendenzen
an, die den Grundlagen jenes Systems bei prak-
tischer Auswertung lebensgefährlich werden konn-

ten. Es schien also ratsam, den Verfasser nach
Südamerika zu verbannen, das heißt, ihn recht-
zeitig unschädlichzu machen. Vor diesem Schicksal
bewahrte ihn Adolf Hitler.

Der Führer erkannte die Begabung Darres für
artgemäße Neubegründung des deutschen Lebens
und der deutschen Wirtschaft, sowie die gesunden
Keime in seinem Werke, und gab ihm in

seinen Kreisen und Plänen sogleich breiteste
Möglichkeit und Raum zur Entfaltung: Er

beauftragte Darre mit der Neuorganisation
der deutschen Bauern, und der Beauftragte dankte

mit schnellstem, gründlichem Erfolge: Im Laufe der

letzten zwei Jahre führte er die große Masse der

Bauernschaft dem Nationalsozialismus erst eigent-
lich zu und schuf damit die Vorbedingung für ein

Reformwerk von Grund aus. Vollends hatte er

damit die Begabung erwiesen, diesen Wiederauf-
bau auf lebens- und artgesetzlichen Grundlagen
zu leiten, mit dem ihn der Führer nach der Macht-
übernahme betraute.

Das Werk Darres nahm so schnellen und kräfti-
gen Anlauf, daß selbst die landwirtschaftlichen Be-

rufskreise Mühe hatten, ihm zu folgen. Indes die
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große Masse der Unterführer des Bauerntums
und die Bauern selber — alle, d i e an diesem
Werke mitzubauen haben: mitbauen

dürfen! müssen es zuvor begreifen!
Das Begreier aber beginnt mit der Orientie-

rung über Herkunft, Art und Wollen Darres
Es genügt nicht, einige Lebensdaten und un-

zusammenhängende Kommentare aus Iournalen

beiläufig zusammenzulesen: E i n g e h e n d e

Orientierung ist Pflicht und Be-
d ü r f n i s zugleich.

Das Büchlein Hermann R e i s ch l e s bietet da-

für zweckdienlichen Anhalt. Als erster Adjutant
Darrös (Stabsleiter im Amt für Agrarpolitik der

NSDAP.) war er zu den ersten Mitteilungen
über das Werden seines Führers und die Vor-

bereitung seines Werkes berufen.
Das Werk selbst, das in diesen Tagen erst an-

hebt, und ein Jahrhundert dauern mag, ist in
den wissenschaftlichen Arbeiten Darrås vorgezeich-
net. Wir werden in größerem Zusammenhang
in einer der folgenden Nummern eine Einfüh-
rung versuchen. N.

»Die vorstädtiskhe Kleinsiedlung«. Erläutert von

Ministerialrat Prof. Dr. Friedrich Schmidt.

Heft 2 der »Handbücherei des Wohnungs-
wesens«. Berlagsgesellschaft R. Müller m.

b. H., Eberswalde-Berlin· Preis RM 1,85.

Von berufener Seite sind hier die wiederholten
Aenderungen der Bestimmungen von Reich und
Ländern über die Durchführung der vorstädtischen
Kleinsiedlung seit ihrer planmäßigen Einleitung
Ende des Jahres 1931 bis auf den Erlaß zu Ende
Iuli 1933 in Zusammenhang gebracht und geklärt.

Ein Sachregister ermöglicht schnelles Nach-
schlagen für zweifelhafte Fälle. Die Arbeit wird
den Praktikern deshalb willkommen sein. N.

»Deutsche Technik.« Die Zeitschrift der deutschen

Architekten, Ehemiker, Ingenieure, Techniker.

Herausgeber Dipl.-Ing. Gottfried Feder,
M. d. R., Staatssekretär Verlag Theodor
Weicher, Leipzig-Berlin Monatshefte. Be-

zugspreis 3,75 RM vierteljährlich. Einzel-
heft 1,50 RM· (Verlagsanschrift Berlin-

Schöneberg, Herbertstr· 4.)



Diese neue Zeitschrift will der deutschen Tech-
nik, deren überragende Leistungen schon einmal
die Weltgeltung Deutschlands begründen halfen,
Richtung und neue Wege weisen für den staats-
politisch richtig en Einsatz der Technik im Neu-

aufbau der deutschen Wirtschaft. Man kann ge-

wiß den Ausführungen Gottfried Feders, des ver-

dienstvollen Programmatikers der NSDAP. und

jetzigen Staatssekretärs im Neichswirtschafts-
ministerium zustimmen, wenn er in seinem Ge-

leitwort hervorhebt: »Nun gilt es, die deutsche
Wirtschaft wieder aufzubauen. Bei dieser Nie-

senarbeit wird und muß die deutsche Tech-
nik an führender Stelle eingesetzt wer-

den. Dazu ist es notwendig, daß die deutsche
Technik in ihrer Totalität auf die großen Staats-

aufgaben, die ihrer harren, eingestellt wird, daß
vor allen Dingen der deutsche Architekt, der Ehe-
miker, der Ingenieur losgelöft wird vom rein

materialiftisch-technischen Denken, daß er sich be-

wußt wird, daß all sein Tun sich höheren staats-
politischen Gesichtspunkten unterzuordnen hat.
Nur dann, wenn die deutsche Technik begreift,
daß es keine Technik im politisch qutleeren Raum

geben darf, sondern daß die deutsche Technik
erd- und volksgebunden den höheren
Zielen einer nationalen Wirtschaftsführung zu
dienen hat, nur dann wird sie auch Führerin sein
können bei dieser gigantischen Aufgabe. Die Tech-
nik hat der Staatsführung die Männer heran-
zubilden, die die Wirtschaft zu führen in der

Lage sind, die, losgelöst Von industriellem und

geldgebundenem Denken, den höheren Aufgaben
staatlicher Oberleitung zu entsprechen vermögen.
Die deutschen Ingenieure und Architekten zu er-

füllen mit diesen höheren staatspolitischen Ge-

dankengängen, sie zu durchdringen mit national-

politischer Zielstrebigkeit, soll die vornehmste Auf-
gabe der vorliegenden Zeitschrift sein.«

Die gut ausgestattete Monatsschrift behandelt
in ihrem Hauptteil die vielfachen Beziehungen
von Technik und Politik, Technik und

Wirtschaft, Technik und Kultur,
Philosophie der Technik, Wirt-

schaftstechnik usw. in Abhandlungen pro-
minenter Mitarbeiter, unter betonter Heran-
ziehung der fähigsten Kräfte des jungen Nach-
wuchses.

Die Zeitschrift enthält gleichzeitig als Bei-

blätter die »Mitteilungen des RDA1« sowie
»Mitteilungen des RDT« (Neichsbund Deutscher
Technik). Dr. F. N.

Risiko und Sicherheit der Bausparkassen. Eine

Untersuchung von Dr. Eduard Weber.

Verlag von A. Bontz’ Erben in Stuttgart.
Der Verfasser will mit seiner Arbeit drei Auf-

gaben erfüllen:
1. den einzelnen Bausparer in die Lage zu ver-

setzen, sich selbst über die Sicherheit seiner
Bausparkasse ein Urteil zu bilden,

2. der Oeffentlichkeit Antwort auf die Frage
zu geben, ob den Bausparkassen mit gutem
Gewissen volkswirtschaftliches Sparkapital an-

vertraut werden kann, und
3. die Erkenntnis von der Bedeutung der Auf-

gaben der Bausparkassen in weite Kreise zu
tragen.

Die Zielsetzung zu 3. beweist schon, daß der

Verfasser die zweite Frage in positivem Sinne

beantwortet, und in den allgemeinen volkswirt-

schaftlichen Untersuchungen scheint mir auch der
Wert der Arbeit zu liegen, die schon nach ihrem
Umfang für den durchschnittlichen Bausparer
schwer verdaulich sein dürfte, ganz abgesehen da-

von, daß sie nach Lage der Dinge in der Haupt-
sache rein theoretische Untersuchungen enthalten
muß, während es bei der Beurteilung der ein-

zelnen Bausparkasse durch die Sparer in erster
Linie auf die Praxis der Geschäftsführung an-

kommt.
In sechs Hauptabschnitten behandelt Dr. Weber

die Abgrenzung des Arbeitsfeldes der Bauspar-
kassen, den Einfluß der Geschäftsorganisation auf
die Sicherheit einer Bausparunternehmung, den

Einfluß der Geschäftspolitik auf diese Sicherheit
und die Entwicklung einer Bausparkassenunter-
nehmung, die Sicherung des Bauspargläubigers
durch die Ueberwachung der Bausparkassen, ferner,
etwas über den Rahmen des Buchtitels hinaus-
gehend, die bisherigen Zusammenbrüchegrößerer
Bausparkassen und endlich die Liquidation von

Bausparkassen.
Das Buch wird für Jeden, der sich beruflich mit

dem deutschen Bausparkassenwesen zu beschäftigen
hat, ein wertvolles Handbuch sein. V. G.

Eingegangene Bücher
Heft 1 der Schriftenreihe »Siedlung«.

Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für
Bauwesen, Berlin.

Neue Wege zur Minderung der Arbeitslosigkeit

Herausgegeben von Dr. Walter Fahn. Bayerische
Kommunalfchriften-Druckere1,Munchen.

Der deutsche Student.

Zeitschrift der Deutschen Studentenschaft. Verlag
Wilh. GottL Korn.

Das Recht der Bodenkulturgenossenfchaften in Preußen.
Herausgegeben von Ministerialrat P. A. Tönnes-
mann. Verlag Paul Parey. Preis RM 4,20.

Reichszuschüssefür Jnstandsetzungs- u. Umbauarbeiten.
Herausgegeben von Ministerialrat Dr.
Handbücherei des Wohnungswesens. R. Müller
Verlagsgesellschaft, Eberswalde. Preis RM 1,15.

Der Wirtschaftskreislauf.
Herausgegeben von Ferd. Grünig. E. H. Becksche
Verlagsbuchhandlung München. Preis NM 7,50.
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Gesetze, Verordnungen und Erlasfe
Wohnungswesen

Gesetz über die Ausschließng
von Wohnsiedlungsgebieten.

Vom 22. September 1933.

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz be-

schlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

(1) Die oberste Landesbehörde kann Gebiete, in
denen eine starke Wohnsiedlungstätigkeit besteht oder

zu erwarten ist, zu Wohnsiedlungsgebieten erklären,
wenn anzunehmen ist, daß ohne besondere Ordnung
der Besiedlung das allgemeine Interesse oder das

Wohl der Siedler beeinträchtigt würde. Die gleiche
Befugnis steht dem Reichsarbeitsminister zu, ins-

besondere für Wohnsiedlungsgebiete, die sich auf ver-

schiedene Länder erstrecken zollen;
die obersten Landes-

behörden sind dabei zu ören. Gebiete, in denen
eine überwiegend landwirtschaftliche Besiedlung im

Sinne des Reichssiedlungsgesetzes vom 11. August 1919

(Reichsgesetzbl. I S. 1429) und des Gesetzes über die

Neubildung deutschen Bauerntums vom 14. Juli 1933

(Reichsgesetzbl. I S. 517) besteht oder zu erwarten ist,
dürfen nicht zu Wohnsiedlungsgebieten

erklärt werden.

ZUFür
die Wohniedlungsgebiete gelten die nach-

ste enden Vorschriften.

Wird ein Gebiet zum Wohnsiedlungsgebiet er-

klärt, so muß ein Plan aufgestellt werden, der die

geordnete Nutzung des Bodens, insbesondere im Hin-
blick auf die Erfordernisse der Land- und Forstwirt-
schaft und der Industrie, des Verkehrs, der Bebauung,
des Luftschutzes, der Erholung und des Schutzes des

Heimatbildes, in den Grundzügen regelt (Wirtschafts-
plan). Der Wirtschaftsplan muß mit den entsprechen-
den Plänen der angrenzenden Gebiete in Einklang
stehen. Die ober te Landesbehörde oder die von ihr
bestimmte obere erwaltungsbehörde kann die Aende-

rung des Planes verlan·en, wenn das Gemeinwohl
es erfordert. Das glei e Recht steht dem Reichs-
arbeitsminiter zu, bei Fra en des Verkehrs dem

Reichsverke rsminister, bei ragen der Landwirt-

schaft dem Reichsminister für Ernährung und Land-

wirtschaft ; die oberste Landesbehdrde ist zu horen.

§ 3

(1) Jn dem Wirtlschaftsplanemügen
für die Be-

siedluiilgeeignete F ächen in ausrei endem Umfange
als s ohJ- und Siedlungsslächen vorgesehen sein.
Dabei ist es unzulässig, ausschließlich oder überwie-

gend gemeindeeigene Grundstücke als Wohn- und

Siedlungsflächeii vor usehen, wenn anderes geeignetes
Gelände vorhanden izst,das ür die Erschließung nicht
ungünstiger liegt und im aureifen Zustande nied-

rigere Grundstückspreise ergeben würde.

(2) Als Wohn- und Siedlungsflächen sollen nicht
vorgesehen werden Grundstücke,deren Erschließung un-

wirts aftliche Aufwendun en für Straßen und andere
Verke rseinrichtungen, ersorgungsleitun en, Ent-

wässerungsanlagen, SchulversorguiälgPo izei- und

Feuerschutz oder sonstige öffentliche ufgaben erforder-
lich machen würde oder deren Benutzung besondere
wirtschaftliche Schwierigkeiten für die Bewohner zur
Folge haben würde.

§ 4

(1) Die Teilung eines Grundstücks, die Auflassung
eines Grundstücks oder Grundstücksteiles sowie jede
Vereinbarung, durch die einem Anderen ein Recht zur
Nutzun oder Bebauung eines Grundstücks oder

Grundsücksteiles eingeräumt wird, bedarf zu ihrer

Fisksamkeitder Genehmigung der zuständigen Be-
or e.

(2) Bedarf das Nechtsgeschäft auch der Genehmi-
gung nach der Bekanntmachung über den Verkehr mit

landwirtschaftlichen Grundstücken vom 15. März 1918
(Reichsgesetzbl. S. 123), so müssen die Voraussetzun-
gen für die Genehmigung auch nach dieser Bekannt-
machung, die dann nicht gesondert erteilt zu werden

braucht erfüllt sein.
·(3) Zustandige Behördeist, soweit landesrechtlich

nicht anderes bestimmt wird, die untere Verwaltungs-
behorde, in deren Bezirk das Grundstück gelegen ist.
Liegt es»in mehreren Bezirken, so ist die Behörde zu-
standig, in deren Bezirk der größte Teil des Grund-
stücks gelegen iIt.» Jn Zweifelsfällen bestimmt die
oberste Landesbehorde oder die von ihr bestimmte
Stelle die zustandige Behörde.

(4) Das Reich und die Länder bedürfen der Ge-

nehmigung nicht. Bezieht sich jedoch der im Abs. 1

bezeichnete Rechtsvorgang auf ein Grundstück, das im
Eigentum oder in der Verwaltung des Reichs oder
eines Landes steht, so ist der im Abs. 1 genannten
Behörde Gelegenheit zur Aeußerung zu geben. Hat
die Behörde Bedenken und kommt eine Einigung nicht
zustande, so entscheidet, soweit das Reich beteiligt ist,
der Reichsarbeitsminister, im übrigen die für die

Landesplanung zuständige oberste Landesbehörde.

·
§ 5

Die Genehmigung nach § 4 ist nicht erforderlich,
1. wenn das Grundstück oder der Grundstücksteil

dem Inhaber eines landwirtschaftlichen, forst-
wirtschaftlichen oder gärtnerischen Betriebes oder
einer vorstädtischenKleinsiedlung zu Zwecken des
Betriebes oder der Kleinsiedlung, nicht aber

ulikiZwecke der Bebauung überlassen werden
U ;

2. wenn für das Grundstück oder den Grundstücks-
teil bereits früher eine Teilungsgenehmigung
nach § 4 erteilt war;

3. bei Rechtsgeschäften, die im Rahmen eines Sied-
lungsverfahrens im Sinne des Reichssiedlungs-
gesetzes vom 11. August 1919 (Reichs5gesetzbl.S.

1429) und des Gesetzes über die eubildung
deutschen Bauerntums vom 14. Juli 1933

(Reichsgesetzbl. I S. 517) vorgenommen werden.

§ 6

(1) Die Genehmigung soll nur versagt werden,
wenn anzunehmen ist, daß auf dem Grund tück oder
dem Grundstücksteil bauliche Anlagen erri tet wer-

den-sollen und wenn die Bebauung dem Wirtschafts-
plan widersprechen würde oder wenn die im § 3

Abs. 2 genannten Hinderungsgründevorliegen.
(2) Solange nach der erlärung eines Gebietes

zum Wohnsiedlungsgebiet der Wirtschaftsplan noch
nicht aufgestellt ist, soll die Genehmigung versagt wer-

den, wenn anzunehmen ist, daß Grundstücke oder

Grundstücksteile, die für die Besiedlung ungeeignet
sind (§ 3 Abs. 2), bebaut werden sollen.

§ 7
.

(1) Die Genehmigung kann unter Aufla en erteilt
werden. Sie kann insbesondere davon ab angig e-

macht werden, da der Grundstückseigentümer, des en
Grund tück zum wecke künftiger Bebauung eteilt
wird, ich verpflichtet, für öffentliche Straßen, latze,
Freiflächen oder den sonstigen öffentlichenBedarf
Flächen in angemessenem Umfange, jedoch höchstens
bis zu 25 v. H. der

Geåamtfläche
des Grundstucks bei

offener, bis zu 35 v· bei geschlossenerBauweise,
schulden-, lasten- und kostenfrei an die Gemeinde zu
übereignen oder an Stelle der Uebereignungeinen

entsprechenden Geldbetrag zu zahlen. Die Gemeinde

darf das übereignete Land oder den Geldbetrag ledig-
lich zu den bezeichneten Zwecken verwenden ; ein Aus-
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tausch der Flächen oder ihre Einbeziehung in eine

Umlegung ist zulässig.
(2) Die Genehmigung kann auch unter der Auf-

lage erteilt werden daß bei der Veräußerung oder
Ueberlassung des Grundstücksoder Grundstucksteiles
ein bestimmter Preis nicht überschritten werden darf.

(3) Widerspricht die Bebauung dem Wirtschafts-
plan, so kann die Genehmigung unter der Auflage
erteilt werden, daß der Antragsteller sich verpflichtet,
Vorkehrungen zu treffen, wodurch die im § 3 Abs. 2

bezeichneten Hiiiderungsgründe beseitigt werden.

§ 8
·

(1) Soll die Genehmigung versagt oder unter einer
Auftage erteilt werden, so sind die Beteiligten fowett
tunlich zu hören.

.

(2) ird die Genehmigung nicht oder unter einer
Auflageerteilt, so steht jedem Beteiligten binnen
zwei Wochen-seitder Bekanntgabe der Entscheidung
an in die - eschwerde zu. Die Entscheidung uber
die eschwerde ist endgültig.

§ 9
,

Das Verfahren ist kostenfrei. Für die Beschwerde-
instanz können Kosten in Ansatz gebracht werden.

§ 10
.

Die Erfüllung der Auflagen des Genehmigungs-
bescheides kann im Verwaltungswege erzwungen
werden.

n§
(1) Das Grundbuchamt darf auf Grund eines nach

§ 4 Abs. 1 genehmigungspflichtigen Rechtsvorganges
eine Eintragung im Grundbuch erst vornehmen, wenn
der Genehmigungsbescheid vorgelegtoder durch eine
Bescheinigung der Genehmigungsbvehördenachgewiesen
ist, daßes einer Genehmigung nicht bedarf.

(2) Jst auf Grund eines nicht genehmigten Rechts-
vorganges eine Eintragung im Grundbuch erfolgt, so
kann die zuständige Behörde, falls nach ihrem Er-

mes en die Genehmigung erforderlich war, das Grund-
bu Jamt um die Eintragung eines Widerspruchs er-
suchen. § 54 Abs. 1 der Grundbuchordnung bleibt

unberührt.
·

(3) Ein nach Abs. 2 eingetragener Widerspruch ist
zu löschen, wenn die Genehmigungsbehordedarum
ersucht oder wenn die Genehmigung erteilt ist.

§ 12
Aus Maßnahmen, die auf Grund dieses Gesetzes

getroffen werden können
Ansxrücheauf Entschädi-

gung wegen Beschränkungdes igentums oder wegen
der Aufgabe von Rechten 1åiichthergeleitet werden.

Weitergehende landesrechtliche Bestimmungen blei-
ben unberührt.

14
Der Reichsarbeitsminister kann zur Ausführung

dieses Gesetzes Rechtsverordnungen oder allgemeine
Verwaltungsvorschriften erlassen. Soweit e»rvon die-
ser Befugnis keinen Gebrauch macht, konnen die

obersten Landesbehörden solche Bestimmungen er-

la en.

sBerlimden 22. September 1933.

Der Reichskanzler
Adolf Hitler·

Der Reichsarbeitsminifter
Franz Seldte.

Zweites Gesetz zur Verminderung der Arbeits-

losigkeit.
Vom 21. September 1933.

Das zweite Arbeitsbeschaffungsgesetzenthält fol-
gende Abschnitte:

Abschnitt 1 lautet:
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Jnstandfetzungs- und Ergänzungsarbeiten
an Gebäuden.

§ 1

lDer Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt,
einen »Betrag bis zu 500 Millionen Reichsmark für
die Forderung von Jnstandsetzungs- und Ergänzungs-
arbeiten an Gebäuden, für die Teilung von Woh-
nungen und für den Umbau sonstiger Räume in
Wohnungen nach Maßgabe des § 2 zur Verfügung
zu stellen.

§ 2

»(l1)tDemEigentümer eines Gebäudes werden ge-
wa)r :

1. ein Zuschußzu den Aufwendungen, die er bis
zum 31. März 1934 nachweislich für Zwecke der
im »§·1 bezeichneten Art macht, wenn die mit der
Prüfung beauftragte Behörde feststellt, daß die
Arbeit volkswirtschaftlich wertvoll ist;

2. eine Verzinsung zu 4 vom Hundert jährlich des-

jenigen Betrages, den er über den ihm gewährten
Reichszuschußhinaus aus eigenen oder geliehenen
Mitteln aufbringt.

(2) Die im Absatz 1 Ziff. 2 vorgesehene Verzinsung
erfolgt in der Weise, daß das Reich dem Eigentümer
des Gebaudes sechs Zinsvergütungsscheine übergibt,
von denen jeder auf 4 vom Hundert des zur Ver-
zinsung in Betracht kommenden Betrages lautet und
die in den Rechnungsjahren 1934, 1935, 1936, 1937,
1938 und 1939 durch das Reich eingelöst werden.

l AtbschnittIV und V haben folgenden Wort-
au :

Steuerbesreiung für neu errichtete Kleinwohnungen
und Eigenheime.

(1) Kleinwohnungen und Eigenheime, die nach dem
31. März 1934 oder, wenn sie im Kalenderjahr 1933
im Rohbau vollendet werden, nach dem 31. Mai 1934

bezugsfertig werden, bleiben nach Maßgabe der fol-
genden Vorschriften frei von Einkommensteuer und

Vermögensteuer, von der Grundsteuer des Landes
und der Hälfte der Grundsteuer der Gemeinde (Ge-
meindeverbände).

1. Die Befreiung gilt:
a) für Kleinwohnungen, die in den Rechnungs-

jahren 1934 und 1935 bezugsfertig werden,
b) für Eigenheime, die in den Rechnungsjahren

1934 bis 1938 bezugsfertig werden.
Kleinwohnungen und Eigenheime, die im Ka-
lenderjahr 1934 im Rohbau vollendet und bis
zum 31. Mai 1935 bezugsfertig werden, gelten
als im Rechnungsjahr 1934 bezugsfertig gewor-
den. Diese Regelung gilt auch für alle weiteren

Rechnungsjahre, die nach Satz 1 in Betracht
kommen;

2. Die Befreiung erstreckt sich:
a) für Kleinwohnungen bis zum Ende des

Steuerabschnittes oder Rechnungsjahrs 1938,
b) für Eigenheime bis zum Ende des Steuer-

abschnitts oder Rechnungsjahrs 1943;
3. Als Kleinwohnun en gelten solche Wohnungen,

die eine nu bare ohnflä e von höchstens75 qm

haben· A s nutzbare ohnfläche gelten die

Wohn- und Schlafräume und die Küche, wenn

die Nebenräume in ortsüblichen Grenzen bleiben.
Wohnungen, die diese Größe um ein geringes
Maß übersteigen, find als Kleinwohnungen an-

zusehen, wenn:

a) bei geschlossenen Baugruppen die Durchschnitts-
fläche einer Wohnung das vorgeschriebene Maß
nicht übersteigt oder

b) die Mehrfläche durch eine wirtschaftlich not-
wendige Grundrißgestaltung der Baufläche be-
dingt ist oder



c) es sich um Reichsheimstätten oder um Woh-
nungen für kinderreiche Familien handelt.

Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse (ins-
besondere bei Flachbauten auf dem Lande) kön-
nen auch Wohnungen, deren nutzbare Wohnfläche
über die Grenzen, die sich aus den Sätzen 1 und
2 ergeben, hinausgeht, als Kleinwohnungen an-

gesehen werden;
4. Als Eigenheime gelten Wohngebäude, wenn jede

der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
a) Die nutzbare Wohnfläche darf 150 qm nicht

-

übers-Eigen.Als nutzbare Wohnfläche gelten
die ohn- und Schlafräume und die Küche,
wenn die Nebenräume in ortsüblichen Gren-
zen bleiben ;

b) Der Eigentümer muß das Haus in vollem

Umfang oder mindestens zur Hälfte selbst be-

wohnen. Ein Wohngebäude, das mehr als

zwei Wohnungen enthält, ist kein Eigenheim
im Sinne des Gesetzes.

Zu Eigenheimen, die am Rand oder außerhalb
von städtischen Wohngebieten errichtet werden,
rechnen auch die für einen Wirtschaftsbetrieb

IerforderlichenBaulichkeiten und sonstigen An-
agen.

(2) § 14 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 und Absätze 2 bis 4
des Realsteuersenkungsgesetzes (Kapitel 1 des Vierten
Teils der Verordnung des Reichspräsidenten vom

1. Dezember 1930, ReichsgesetzbL I S. 5 bis 17, 582)
finden entsprechende Anwendung.

Abschnitt V:

Senkung der Grundfteuer für Neuhausbesitz.
Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt,

einen Betrag bis zu 50 Millionen Reichsmark zur
Senkung der Grundsteuer solcher Wohngebäude zur
Verfügung zu stellen, die in den Rechnungsjahren
1924 bis 1930 bezugsfertig geworden sind.

(RGBl. 651)

Neikhszuschüssefür Jnstandsetzungen und

Umbauten.

Nach dem Erlaß des Reichsarbeitsministers vom

19. August 1933 — 1-V 6101J33 Wo. —- kann der Be-

ginn der Arbeiten von den für die Bewilligung der

ZusFlZüssezuständigen Stellen spätestens bis zum
1. ovember dieses Jahres, der Endtermin bis zum
1. Mai 1934 hinausgeschoben werden. Der Reichs-
arbeitsminister weist nochmals darauf hin, daß bei
der Vergebung der Zuschüsse in erster Linie die An-

träge zu berücksichtigensind, bei denen sofort oder in

kürzester Frist mit den Arbeiten begonnen werden
kann (vergl. Ministerialblatt für Wirtschaft und Ar-
beit Nr. 23 S. 446).

Bestimmungen über Reichsbaudarlehen für
Eigenheime.

Vom 22. September 1933 (II. Bauabfchnitt).
l. Zweck der Maßnahme; allgemeine Grundlagen.

Auf Grund des Gesetzes zur Verminderung der

Arbeitslosigkeit vom 1. Juni 1933 :— RGBl. I S. 323
— wird ein Betrag von insgesamt bis zu 20 Millio-
nen Reichsmark in Arbeitsschatzanweisungen zur För-
derung des Eigenheimbaues bereitgestellt. Der Be-

trag wird alsbald bankmäßig vorfinanziert·" Für die

Vergebung der Mittel als Reichsbaudarlehen für

Eigenheime gelten die nachstehenden Bestimmungen:
11. Art der Eigenheime.

1. Als Eigenheime im Sinne dieser Bestimmungen
gelten Einfamilienhäuser (Einzelhäuser, Doppelhäu-
ser oder Reihenhäuser). Der Einbau einer zweiten
Wohnung ist zulässig.
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RM betragen.

2. Die Häuser müssen den Anforderungen ent-

sprechen,die an gesunde, zweckmäßig eingeteilte und

solide gebaute Dauerwohnungen zu stellen sind, so
daß»sie von privaten und öffentlichen Geldinstituten
beliehen sowie von Feuerversicherungsanstalten ohne
Erhohung der üblichen Prämie versichert werden kön-
nen. Jedes Haus muß mindestens enthalten:

1 Wohn- und Kochraum (getrennt oder als
Wohnküche),

1 Schlafraum,
1 weiteren Wohn- oder Schlafraum,
Keller, Waschkücheund Nebenräume.

3. Die für einen kleinen Wirtschaftsbetrieb er-

forderlichen Baulichkeiten und sonstigen Anlagen, ins-
besondere solche, die der Selbstversorgung des Be-
werbers dienen lsollen,dürfen zugelassen werden.

’4. Die Herstel ungskosten des Eigenheims einschließ-
lich aller Nebenkosten, jedoch ausschließlich Kosten des
Grunderwerbs und der Geländeerschließung,sollen in
der Regel 8000 RM· nicht übersteigen; in besonders
gelagerten Fällen«dur·fendiese Kosten bis zu 10 000

Jst eine zweite Wohnung eingebaut,
so beträgt die Kostenhochstgrenze 12 000 RM.

5. Esdürfen nur solche Eigenheime berücksichtigt
werden, deren Kosten angemessen und deren Lasten
für den künftigen Eigentümer voraussichtlich auf die

Dauer wirtchaftlich tragbar sind; im besonderen
mussen die Sufschließungskosten und Anliegerleistun-
gen niedrig· gehalten werden. Die Gemeinden (Ge-
meindeverbande) dürfen hierfür lediglich die Selbst-
kosten berechnen.

6. Eigenheime, deren Bau vor Einreichung des
Darlehnsantrages begonnen worden ist, dürfen nicht
berückichtigt werden. Durch den Baubeginn erwächst

keännspruch auf Bewilligung eines Reichsbaudar-
e ns.

III. Auswahl der Bewerber.

In erster Linie sind Bewerber zu berücksichtigen,
die über besonders viel Fremd- und Eigenkapital
für den Bau verfügen. Dabei sind Schwerkriegs-
beschädigte und Kinderreiche sowie solche Bewerber

u bevorzugen, die Gewähr dafür bieten, daß sie den

iebensunterhalt iglkzrerFamilien durch den Ertrag des

Grundstücks im ege der Selbstversorgung erleich-
tern werden. Jn jedem Fall muß der Bewerber
Eigenkapital in Höhe von mindestens 30 v. H. der
Bau- und Nebenkosten zuzüglich des Wertes von

Grund und Boden nachweisen können. Zusätzliche
Reichsbaudarlehen für Kinderreiche und Schwerbe-
schädigte (Ziffer IV, Abs. 2) dürfen auf das Eigen-
kapital je nach Lage des Einzelfalles ganz oder teil-

weise angerechnet werden.

IV. Höhe des Neichsbaudarlehns.
1. Das Reichsbaudarlehn ist so niedrig zu »halten,

wie die Lage des Einzelfalles es irgend zuläßt. Es
ist in einem Betrage festzusetzen, der auf volle Hun-
derter abgerundet ist. Es soll in der Regel 1500 RM
nicht übersteigen. In besonderen Fällen darf es bis

auf 2000 RM erhöht werden. Ist eine zweite Woh-
nung eingebaut, so darf das Reichsbaudarlehn um
einen weiteren Betrag bis zu 1000 RM ethvht
werden.

.

2. Für Eigenheime, die für Familien fmit 4 und

mehr im elterlichen Haushalt lebenden Kindern oder

für Schwerbeschädigte im Sinne des· Retchsversow
gungsgese es bestimmt sind, darf ein« zusatzliches
Reichsbau arlehn bis zu 500 RM gewahrt werden,
für kinderreiche Familien jedoch nur dann, falls
neben den in Ziffer II, Abs. 2 bezeichnetenRäumen
ein dritter Schlafraum eingebaut wird. Bei Eigen-
heimen, die für kinderreiche Schwerbeschädigtebe-

stimmt find, dürfen beide Arten von Zusatzdarlehen
nebeneinander bewilligt werden.



3. Dasvaeichsbaudarlehn — ausschließlich eines
etwa gewahrten Zusatzdarlehns für Kinderreiche oder

Schwerbeschädigte— soll nicht mehr als 25 v. H. der
Bau- und Rebenkosten zuzüglich des Wertes« von

Grund und Boden betragen. Eine Ueberschreitung
dieser Grenze ist zulässig, soweit sie lediglich auf der

Abrundung des Darlehnsbetrages auf volle Hunder-
ter beruht.

V. Darlehnsbedingungen.
1. Das Reichsbaudarlehn ist von der Auszahlung

ab zu verzinsen und vom 1. Januar des auf die Aus-

zahlung folgenden Kalenderjahres ab mit 1 v. H.
lahrlich zuzüglichder ersparten Zinsen zu tilgen. Die
Hohe des Zinsfußes beträgt 4 v. H., alls das Reichs-
baudarlehn einschließli der ihm im ange vorgehen-
den oder im Range g eichstehenden Rechte mit höch-
stens 40 v. H. der Bau- und Nebenkosten zuzüglich des
Wertes »von Grund und Boden ausläuft. Uebersteigt
das Reichsbauvdarlehndiese Wertgrenze, so beträgt
der Zinsfuß fur den ganzen Kapitalbetrag 5 v. H.
Neben Zins undvTilgung ist eine laufende jährliche
Verwaltungsgebuhrvon Z v. H. des urspriinglichen
Kapitals zu entrichten. Bei der Auszahlung des

Darlehns darf eine einmalige Bearbeitungsgebiihr
von hochstens X v. H. in Abzug gebracht werden.

2. Die Zins- und Tilgungsbeträge sowie die Ver-
waltungsgebühren sind am 1. Januar und 1. Juli

jedes Jahres für das vorausgegangene Halbjahr fäl-
lig »und»spätestens binnen zwei Wochen nach dem

Falligkeitstaåkosten- und postgeldfrei zu zahlen.
Bleibt»der ; chuldner darüber hinaus im Rückstand,
so»er’hoh.ensich die geschuldeten Zinsen vom Tage der

Falligkeit ab um 2 v. H· jährlich.
3. Das Reichsbaudarlehn ist durch Eintragung

einer Buchhypothek an bereitester Stelle zugunsten
des Reichs oder der von ihm bestimmten Stelle so
zu sichern, daß es einschließlich der ihm im Range
vorgehenden oder gleichstehenden Rechte mit höchstens
70 v. H. der Bau- und Nebenkosten zuzüglich des
Wertes von Grund und Boden ausläuft. Zusätzliche
Reichsbaudarlehen (Ziffer IV, Abs. 2) dürfen diese
Wertgrenze überschreiten.

4. Der Darlehnsschuldner kann das Darlehn jeder-
zeit ganz oder teilweise zurückzahlen.

5. Das Reich oder die von ihm bestimmte Stelle
ist berechtigt, den Darlehnsvertrag mit einmonatiger
Frist zu kündigen und die Rückzahlung des Kapitals
oder etwa gezahlter Teilbeträge samt Zinsen und

Rebenforderungen zu verlangen:

a) wenn die Zins- und Tilgungsbeträge nicht in-

nerhalb eines Monats nach erfolgter Mahnung
gezahlt werden,

b) wenn bei Veräußerung des Baugrundstücks oder
. eines Teiles davon der Erwerber nicht sämtliche

Verpfli tungen aus dem Vertrage des Dar-

lehnsne mers mit dem Reich übernimmt oder
die Uebernahme der persönlichen Schuld vom

Reich oder der von ihm bestimmten Stelle nicht
genehmigt wird,

c) wenn die Gebäude nicht ordnungsgemäß unter-
halten werden, insbesondere wenn notwendige
Ausbesserungen schuldhaft nicht binnen einer

vom Reich oder der von ihm bestimmten Stelle

festgesetzten Frist ausgeführt werden.

6. O ne Ein altun einer Kündigungsfrist kann

das RehichoderhdieFonihm bestimmte Stelle das

Reichsdarlsehn samt Zinsen und Rebensorderungen
zurückverlangen:

a) wenn das verpfändete Gebäude nicht zum vollen

Wiederherstellungswert, bzw. zum amtlich fest-
gesetzten Brandverficherungswert gegen Brand-
schaden versichert gehalten wird oder dem Reich

oder der von ihm bestimmten Stelle trotz Auf-
forderung nicht ein Hypothekensicherungsschein

aulfKosten des Schuldners erteilt wird, oder ab-
ge rannte Gebäude oder Gebäudeteile nicht bin-

nen Jahresfrist wiederhergestellt worden sind,
b) wenn das verpfändete Grund tück im Wege der

Zwangsversteigerung oder wangsverwaltung
beschlagnahmt wird,

c) wenn der Darlehnsschuldner in Konkurs gerät
oder auch nur außergerichtlich seine Zahlungen
einstellt,

d) wenn das Eigentum an dem Pfandgrundstück
im Sinne des § 928 BGB aufgegeben wird,

e) wenn ohne Einwilligung des Reichs oder der von

ihm bestimmten Stelle erhebliche bauliche Ver-
änderungen an dem Grundstück vorgenommen
werden,

f) wenn sich die Angaben in den eingereichten
Unterlagen in wesentlichen Punkten als un-

zutreffend erweisen.

7· Der Darlehnsschuldner ist zu verpflichten, sämt-
liche der Hypothek des Reichs im Range vorgehenden
oder gleichstehenden Hypotheken und Grundschulden
auf Verlangen des Reichs oder der von ihm bestimm-
ten Stelle löschen zu lassen, soweit sie sich mit dem
Eigentum in einer Person vereinigen, und zur Siche-
rung dieses Anspruchs Vormerkungen in das Grund-

buch auf seine Kosten eintragen zu lassen (§ 1179

G B .

8. Der Darlehnsschuldner hat sich und seine Rechts-
nachfolger wegen des Kapitals samt Zinsen und

Nebenforderungen der sofortigen Zwangsvollstreckung
in das Grundstück und das sonstige Vermögen zu
unterwerfen.

V1· Verfahren.
1. Der Antrag auf Bewilligung eines Reichsbau-

darlehns ist von dem Bauherrn vor Baubeginn bei
der von der obersten Landesbehörde bestimmten
Stelle einzureichen. Dabei hat er nachzuweisen, daß
die übrige Finanzierung des Bauvorhabens einschließ-
lich der Zwischenfinanzierung einwandfrei gesichert

2. Die Reichsbaudarlehen werden durch die obersten
Landesbehörden oder die von ihnen bestimmten Stel-
len im Namen des Reichs zugesagt.

3. Sind alle Voraussetzungen gegeben, so ist ein
Bewilligungsbescheid zu erteilen. Der Bescheid hat
die Höhe des bewilligten Reichsbaudarlehns sowie
den Zeitpunkt anzugeben, bis zu dem der Bau spä-
testens begonnen und spätestens fertiggestellt sein muß.
Die Auszahlung des Darlehns ist von der Einhaltung
des Bauplans, von der Fertigstellung des Baues zu
dem in dem Bescheid festgelegten Zeitpunkt sowie da-
von abhangig zu machen, daß der Bau nicht in
Schwarzarbeit ausgeführt wird. Durch den Bescheid
entsteht ein Rechtsanspruch auf Auszahlung des

Reichsbaudarlehns nach Fertigstellung des Baues,
falls die in dem Bescheid angegebenen Voraussetzun-
gen erfüllt worden sind. Die Forderung an die vom

Reich mit der Auszahlung der Reichsbaudarlehen be-
auftragte Stelle darf der Darlehnsnehmer nur mit
vorheriger Zustimmung dieser Stelle ganz oder teil-
weise abtreten.

VII. Schlußbestimmungen

Die Einzelheiten der Durchführung dieser Bestim-
mungen regeln die Länder.

Berlin, den 22. September 1933.

Der Reichsarbeitsminister.
In Vertretung:

Unterschrift.
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Bestimmungen zur Förderung des Eigenheim-
baues. (Auszug).

Der Pr. Minister für Wirtschaft und Arbeit hat die
im Bauabschnitt für Preußen vorgesehenen Mittel
verteilt (I) und die Bestimmungen des Neichsarbeits-
ministers erläutert (Il). Ueber die Durchführung
(111) und das Verfahren (1V) enthält der Erlaß fol-
gende Bestimmungen:

III. 1. In

Zigfer
3 des Nunderlasses des Ministers

für Volkswohlfa rt vom 24. 11. 1932 — I«I 7100X11. 11.
—- war ausgeführt worden, daß gegen die Zusammen-
fassung mehrerer Bauvorhaben bei einem Träger nur

dann keine Bedenken bestehen, wenn nicht auf Vor-
rat gebaut wird, sondern für die einzelnen Objekte
feste Abnehmer vorhanden sind. Danach konnte auch
der Bau von sogenannten Mu terhäusern, die

ZimVerkauf bestimmt sind, ni t gefördert werden.
er Herr Neichsarbeitsminister hat sich nunmehr da-

mit einverstanden erklärt, daß ausnahmsweise Reichs-
baudarlehen Bauunternehmern auch für die Errich-
tung einzelner Musterhäuser zugesagt werden dürfen.
Es muß indessen Vorsorge getroffen werden, daß eine

spekulative Verwendung der Musterhäuser aus-

geschlossen it. Daher ist in derartigen Fällen zu-
nächst nur orbescheid zu erteilen und die endgültige

Bewilligunygcerst dann vorzunehmen, wenn der Ver-

kauf des usterhauses an den künftigen Bewohner
ge ichert ist. Von der

Vorschrift,daß bei Gruppen-
sie lungen für jedes Eigen eim von vornherein ein

FesterAbnehmer vorZandensein muß, kann auch in

olchen Fällen ausna msweise abgewichen werden, in
denen Träger der Siedlung eine öffentlich-rechtliche
Körperschaft, eine Heimstätte oder ein gemeinnütziges
Wohnungsunternehmen ist.

. Zur Ausschaltung der Schwarzarbeit er-

suche ich bei der Bewilligung des Neichsbaudarlehns
vorzuschreiben, daß die Bauarbeiten nur an solche
Unternehmer vergeben werden dürfen, deren Ge-
werbebetrieb in die Handwerksrolle oder das Han-
delsregister eingetragen sind. In Zweifelsfällen ist
dies durch eine Bescheinigung der Gewerbepolizei, der
Handwerkskammer oder der Industrie- und Handels-
kammer nachzuweisen. Betriebe, die aus Arbeits-
mangel stillgelegt sind, dürfen erst dann mit Auf-
trägen bedacht werden, wenn sie ihre Neueintragung
in die Handwerksrolle oder in das Handelsregister
bewirkt haben. Die bisherigen Bestimmungen über

Felbåvt
und Nachbarschaftshilfe bleiben dabei un-

eru r .

3. Hinsichtlich der Anrechnung der Ausschlie-
ßungskosten der Baugrundstücke wird folgendes
bemerkt:

Werden Grundstücke bebaut, die bereits aufgeschlos-
sen-und für die Anliegerbeiträge nicht mehr zu zahlen
sind, so kommen die Aufschließungskosten im Grund-

stückswert zum Ausdruck, brauchen also im Finan-
zierungsplan nicht besonders ausgewiesen zu werden.

Erscheinen die Aufschließungskosten, wie dies z. B. bei

Pflasterkassen üblich ist, in Form einer laufenden Be-
lastung des

Grundstücks,Asosind sie gleichfalls bei den

Herstellungskosten außer nsatz zu lassen. In den Fällen,
in denen die Aufs ließungskosten während des Baues
oder alsbald nach einer Fertigstellung gezahlt werden

müssen, sind die Aufschließungskosten im Finanzie-
rungsplan zu berücksichtigen und unter den Her-
stellungskosten besonders aufzuführen; im letzteren
Falle sind die Aufschließungskosten bei der Berech-
nung des erforderlichen Eigenkapitals den Bau- und

Nebenkosten zuzurechnen.
4. Bei der Bewilligung der Neichsbaudarlehen

bitte ich, wie bisher, darauf hinzuwirken, daß das
mittlere und kleine Baugewerbe berücksichtigtwird
und bei der Planung und Durchführung der Bau-
vorhaben die freischaffenden Architekten tunlichst ein-

geschaltet werden.
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5. Bauvorhaben, die erst nach dem 31. Oktober 1933

begonnen werden sollen, sind zunächst zurückzustellen.
Als außerster Zeitpunkt für die Fertigstellung der
Eigenheime ist der 31. Mai 1934 vorzuschreiben.

6· Im übrigen sind die in den bisherigen Rund-
erlas en für die Durchführung des I. Bauabschnitts
gege enen Vorschriften auch bei der Durchführung des
Isl. Bauabfchnitts sinngemäß an uwenden. Insbeson-
dere bleibt die im 1. und 2. bsatz meines Rund-
erlasses vom »7.April 1933 — ZA II 7009X4. 4. L. —-

erteilte Ermachtigung zur Zulassung von Abweichun-
gen jn besonders gelagerten Ausnahmefällen bestehen.
»IV. 1. Die Anträge sind, wie bisher, an die

fur den Ort des Bauvorhabens zuständigen Landräte

oder Gemeindevorstände(Bürgermeister, Oberbürger-
meister) zu richten. Diese Behörden haben zu den
Anträgen jedoch nur grundsätzlich Stellung zu

nehmen, und zwar-in wohnungspolitischer, städte-
baulicher oder sonstiserHinsicht, insbesondere auch

Zi
der Person«des ewerbers. Bestehen gegen die

arlehnsbewilligung grundsätzlicheBedenken, so ist
der Antrag dem »zustandigenNegierungspräsidenten
zur Entscheidun uber die weitere Behandlung vor-

zulegen. Bestegensolche Bedenken nicht, sind die
Anträge unverzügli an die provinzielle Heimstätte
(Prov. Treuhandste le für Wohnungs- und Klein-
siedlungswesen) —- für den Stadtkreis Groß-Berlin
an, die Wohnungsfiirsorgegesellschaft m. b. H. —-

weiterzuleiten. Diese hat die Anträge im ein-
zelnen zu prüfen; sie veranlaßt die notwendigen
Aenderungen oder Vervollständigungen der Antrags-
unterlagen und bereitet die Anträge bis zur Entschei-
dungsreife vor. Zu einer endgültigen Ablehnung
von Anträgen ist sie nicht befugt. Die Entscheidung
bleibt nach wie vor dem Negierungspräsidenten —-

für Berlin dem Oberpräsidenten in Charlottenburg
— vorbehalten.

2. Die Beschließung darüber, ob eine Be-
treuung des Bauvorhabens durch die Heimstätte
erfolgen soll, liegt ausschließlich bei dem Bauherrn;
ein Druck darf in dieser Beziehung nicht ausgeübt
werden. Auch dürfen Bauherren, deren Bauvorhaben
von der Heimstätte betreut wird, vor anderen Bau-
herren nicht bevorzugt werden.

3. Die Vor- und Bewilligungsbescheide, sowie die

Fertigstellungsbescheinigungen für den II. Bauab-
schnitt sind nach den beigefügten Mustern (Farbe
hellbraun) auszustellen. Bordrucke sind bei Earl
Heymanns Verlag in Berlin W 8, Mauerstr. 44,
vorrätig.

4. Der Vorbescheid und der Bewilligungsbescheid
ist — wie bisher —- auf den Bauherrn auszustellen
und ihm unmittelbar zuzusenden. Nur, wenn das

Bauvorhaben von der Heimstätte betreut wird, sind
die Bescheide über diese zu leiten; die Uebersendung
einer Abschrift der Vorbescheide an die Deutsche Bau-
und Bodenbank ist bei dem II. Bauabschnitt nicht
mehr erforderlich. Falls für einzelne Bauvorhaben
bei der Deutschen Bau- und Bodenbank Zwischen-
kredite aufgenommen werden sollen, kann den An-

trägen von den Siedlern oder Heimstätten die Ur-

schrist der Vorbescheide beigefügt werden. In jedem
Falle erhalten Heimstätte und Deutsche Bau- und

Bodenbank A·-G. ein Doppel des Bewiligungs-
bescheides· · .

5. Bei den Bewilligungsbescheiden ist der Hinweis
darauf aufgenommen worden, daß der·Deut.schenBau-
und Bodenbank A.-G. die zur Vorfinanzx·exunger-
forderlichen Wechsel eingereicht»werden müssen. Ich
ersuche, die Antragsteller daruber ·aufzuklare·n,daß
sie mit der Wechselausstellung unmittelbar nichts zu
tun haben und daß ihnen insbesondere keine Haftung
aus diesen Wechseln entsteht.

6. Die Auszahlung des Darlehns soll in den Fäl-
len, in denen die Heimstätte das Bauvorhaben be-



treUt, durch die Deutsche Bau- und Bodenbank A.-G.
an die Heimstätte erfolgen, in den anderen Fallen
an den Bauherrn, sofern nicht zwischen dem Bau-

herrn, der Heimstätte und der Deutschen Bau- und
Bodenbank A.-G. anderes vereinbart wird.

7. Um Irrtümer zu vermeiden, ist im«Schriftver-
kehr stets ersichtlich zu machen, ob es sich um ein

Zieichslbaudarlehnaus dem 1. oder II. Bauabschnitt
ande t.

V· Im Interesse der für den Winter unbedingt
notwendigen Arbeitsbeschaffung macht es die Reichs-
regierung allen beteiligten Dienststellen zur Pflicht,
alles daran zu setzen, daß die bereitgestellten Mittel
so schnell als möglich der Wirtschaft zugeführt
werden. Ich ersuche daher, mit allem Nachdruckda-

für zU sorgen, daß das Verfahren, soweit Irgend
angängig, vereinfacht und beschleunigt wird, damit
die Vorbescheide und Bewilligungsbescheide in kur-
zester Frist erteilt werden können. Dabei er-

suche ich auch — vornehmlich in den Fallen, in denen
die Durchführung des Bauvorhabens finanziell ge-
sichert erscheint — von der Erteilung von Vorbeschei-
den in größerem Umfange Gebrauch zu machen, ins-

besondere auch dann, wenn noch einzelne Unterlagen
e len.

fhSpätestensbis zum 20.’Oktob’er 1933»er-

suche ich, mir zu berichten, ob die zugeteilten Mittel

noch vor Eintritt des Winters voll in Anspruch ge-
nommen werden. Andernfalls werde ich die nicht be-
nötigten Mittel zur Verwendung an anderer Stelle
zurückziehen

Fertigstellungsbescheinigung bei Eigenheimbau.
Nunderlaß des Ministers für Wirtschaft und Ar-
beit vom 29. 8. 1933 an die Negierungsprasi-

denten betr. Förderung des Eigenheimbaues.
Nach Abschnitt Il meines Nunderlassesvom 14. De-

zember 1932 — ZA II 7009X26. 11. — istvder Deut-

schen Bau- und Bodenbank A.-G. eine Fertigstellungs-
bescheinigung nach dem diesem Erlaß beigefugten
Muster jI unmittelbar zu ubersenden .

Die Ausstellung dieser Bescheinigung hat durch die

zuftändige örtliche Stelle,»d.h. entsprechend der Be-

stimmun. in Abs. 11 Ziff. 2 des Nunderlasses des

Herrn s inisters für Volkswohlfahrt vom g4. Novem-
ber 1932 — 11 7100X11. 11. — durch die fur den Ort
des Bauvorhabens zuständigen Landräte oder· Ge-
meindevorstäiide (Biirgermeifter, Oberbürgermeister),
denen seither die selbständige Verwaltung der·1ur
den Wohnungsbau bestimmten Hauszinssteuermittel
oblag, zu erfolgen.

« . »

Um der als Treuhänderin des Reiches bestellten
Deutschen Bau- und Bodenbank A.-G. die Moglich-
keit zu geben, feststellen zu können, welche.örtlichen
Stellen zur Abgabe der Fertigstellungsbescheinigungen
berechtigt sind, ersuche ich, der Bau-«iind Bodenbank
A.-G· binnen 10 Tagen ein Verzeichnis der nach Vor-

ftehendem in Frage kommenden Behorden Ihres Be-

zirkes zu übersenden
· .

In den Fällen, in denen das mit Neichsbaudar-
lehen geförderte Bauvorhaben von»einer provinziellen
Heimstätte(prov. Treuhandstelle fur Wohnungs- und

Kleinsiedlungswesen) betreuft worden ist, ist die Fer-
tigstellungsbescheinigung, wie ich in« Erganzung des

Erlasses voin 14. Dezember 1932 hiermit bestimme,
nicht Von der sonst zuständigen Behorde, sondern von

der betxeuenden Heimstätte auszustellen.
Zur Vermeidung von. weiterhin ausgetretenen

Schwierigkeiten bestimme ich
nocäFolgeiädeåsp.

g1.
’

Aus tellun der Fertig e ungs e»eii·iigun
steleprixfemogdas Bauvorhaben tatsachlich auf
dem beliehenen Grundstück·errichtetworden ist,
in der Bescheinigung ist die genaue Grundstuck-

bezeichnung, in jedem Falle aber der Ort und
die Straße des errichteten Eigenheims anzugeben
(z. B. . . . ein Neichsbaudarlehn zur Errichtung
eines Eigenheims in Frankfurt-Main, Hohen-
zollernstr. 30, in Höhe von . . . usw.).

2. Die ausstellende Behörde hat stets das Dienst-
siegel beizudrücken

Ich ersuche die in Betracht kommenden Dienststellen
unverzüglich mit Weisung zu versehen.

Förderung des Eigenheimbaues aus Mitteln der
Neichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung
Der Präsident der Neichsantalt für Arbeitsver-

mittlung und Arbeitslosenversi erung erklärt sich im
Nunderlaß an die Negierungen der Länder vom
27. 9. 1933»—III-s 8131X374 — damit einverstanden,
daß die Hohe der bisher zulässigen Förderungssätze
bei- Inanspruchnahme des 5 Millionenfonds der
Reichsanstalt für den Eigenheimbau den vom Herrn
Reichsarbeitsminister mit Erlaß vom 11. November
1932 — IV 6920J32 Wo. — vorgesehenen Beträgen
angenähert wird.

Im Rundschreiben vom 10. März 1933 — IIiI3

8131X47 — sind daher folgende Aenderungen vor-

zunehmen:
d) Der Förderungsbetrag beträgt nach Maßgabe

der durch diese Arbeitsbes affung insgesamt ein-
tretenden Ersparnis an nterstützung je Eigen-
heim bis zu 1500 NM.

Bei Einbau einer sogenannten »Einlieger-
wohnung«, die in sich selbständig und gegen die
Treppe abgeschlossen sein muß, erhöht sich dieser
Höchstbetrag auf 2000 NM.

e) Entsprechend der Höhe dieses Förderungssatzes
find insbesondere solche nach Umfang und Aus-
stattung bescheidenen Vorhaben zu bevorzugen,

fderenHerstellungskosten 8000 NM nicht über-
eigen.
Das Darlehn soll nicht mehr als 25 v. H. der

Gesamtkoften (einschl. des Wertes von Grund
und Boden) betragen.

Weiterhin hat der Präsident der Reichsanstalt keine
Einwendungen zu erheben, wenn bei Einzelvorhaben
die Höchstzahl der Stammarbeiter, die im Negelfall
20 v. H. der Belegschaft betra en soll, höher festgesetzt
wird, wenn die mit der Fe tsetzung bezweckte Wir-
kung der Entlastung des Arbeitsmarktes jedenfalls
auch in den Hauptbauhandwerkszweigen (Maurerei
und Zimmerei) beträchtlich bleibt.

Eine nachträgliche Erhöhung der Förderungsbeträge
der auf Grund des Nundschreibens vom 10. März 1933
bereits ausgeftellten Anerkennungen ist nicht zulässig.

Neichszuschüssefür Jnstandsetzungs-, Ergänzungs-
und Umbauarbeiten.

Der Neichsarbeitsminister hat an die Wohnungs-
ressorts der Länderregierungen am 9. 10. 1933 folgen-
des Schreiben — IV Nr. 7404J33 Wo. —- gerichtet:

»I. Die Hauptaufgabe der nächsten Monate ist es,
ein Wiederanfteigen der Arbeitslosigkeit zu verhin-
dern. Jede Möglichkeit der Arbeitsbeschaffung muß
ausgenutzt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Die
Gewährung von Neichszuschüssenfür Instandsetzungs-
und Umbauarbeiten hat sich schon bisher als beson-
ders geeignetes Mittel zur Arbeitsbeschaffung erwie-

ssen. Es hat sich auch hierbei wieder gezeigt, daß die
Belebung der Bautätigkeit die entscheidendeVoraus-
setzung für einen allgemeinen fWirvtschaftsaufstiegist,
und daß die stärksten Anstöße »fu·rdie Wiederbelebung
der allgemeinen Wirtschaftstatigkeit vom Baumarkt
ausgehen. Die Neichsregierung hat daher in dem

415



—

Zweiten Gesetz zur Verhinderung der Arbeitslosigkeit
vom ·21.September 1933 (RGBl. 1 S. 651) bis zu 500

Millionen NM zur Gewährung von Zuschüssen für
Jnstandsetzungs- und Ergänzungsarbeiten an Gebäu-

den, für die»Teilung von Wohnungen und den Umbau

sonstiger·Raumein Wohnungen bereitgestellt und da-
neben die Ausgabe von Zinsoergütungsscheinen bei
derartigen Arbeiten vorgesehen.

Von vdemeetrage von 500 Mill. RM stelle ich
Ihnen iminnvernehmen mit dem Herrn Reichsmini-
ster der Finanzen, zunächst einen Betrag von RM
zur Verfügung. ür die Vergebung der Mittel gel-
ten die in der D nlage beigefügten Bestimmungen,
und zwar·auchfür die früher verteilten Mittel, soweit
Vorbescheide nach dem 20. September d. I. erteilt sind
oder noch erteilt werden.

II. Auf die hohe Bedeutung dieser Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmeim Kampfe gegen die Arbeitslosig-
keit hat der Herr Reichskanzler wiederholt hingewie-
sen. Der von ihm erwartete Erfolg muß erreicht
werden. Voraussetzung hierfür ist. daß alle bei der

Durchführung beteiligten Stellen sich der Bedeutung
der Aufgabe und der daraus für sie entspringenden
großen Verantwortung bewußt sind. Vor allem muß
erwartet werden, daß die Reichsregierung im Kampfe
gegen die Arbeitslosigkeit mit allen Kräften unter-

stützt wird, und daß gerade in den nächsten Monaten
in größerem Umfange Instandsetzungs-, Ergänzungs-
und Umbauarbeiten ausgeführt werden. Es wird

Aufgabe der in Frage kommenden Verbände sein, in

dieser Richtung auf ihre Mitglieder einzuwirken·
Ich verkenne nicht, daß die Durchführung einer

derartig großen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in ver-

waltungstechnischer Hinsicht die größten Anforderun-
gen an die beteiligten Verwaltungsbehörden stellt.
Es muß unbedingt vermieden werden, daß etwa durch
Mangel an Personal die Durchführung behindert,
vor allem die beschleunigte Erteilung der Vorbe-

scheide verzögert wird. Ich erwarte daher, daß die

für die Bewilligung im Einzelfall zuständigen Stel-
len beschleunigt

etwa erforderliche Hilfskräfte ein-

stellen. Die änder bitte ich, hierauf besonders zu

achten. Für Neueinstellungen werden insbesondere
erwerbslose Architekten und sonstige Angehörige des

Baugewerbes in Frage kommen.

Wenn die Reichsregierung dem Baugewerbe, ins-

besondere dem Bauhandwerk, in großem Umfange
weitere Arbeitsmöglichkeit gibt, so muß sie »ander·er-
seits erwarten, daß die Zunahme der Auftrage nicht
zu ungerechtfertigten Preissteigerungen ausgenutzt
wird. Die Reichsregierung ist entschlossen, gegen der-

artige Preissteigerungen mit den schärfsten«Maßnah-
men vorzugehen. Besonderen Wert muß ich»darauf
legen, daß schon vor Erteilung des Vorbescheides die

Angemessenheit der Kosten des Voranschlags nachge-
prüft wird. Ich bitte ferner zu veranlassen, daß
Preissteigerungen Ihnen gemeldet werden und bitte

mir diese Meldungen zuzuleiten.
. .

Eine mißbräuchliche Ausnutzung der Reichsmittel
durch betrügerische Angaben muß verhindert werden·
Bei betrügerischem Verhalten ist in jedem Falle ein

Strafverfahren einzuleiten; auch andere Maßnahm-
men, etwa öffentliche Bekanntgabe der Namen nach
Verurteilung. dürften geeignet fein, von Betrugsver-
suchen abzuschrecken.

·

J gehe ferner davon aus, daß die ausgezahlten
Zus üsse auch sofort zur Bezahlung der Rechnungen
verwendet werden.

III. Bei der Verteilung der Mittel im Einzelfalle
muß vor allem das Ziel der Maßnahme, die Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit, im Auge behalten wer-
den. Es darf daher bei der Prufung der Antrage
nicht engherzig verfahren werden. Ich bitte, die mit

der Vergebungim Einzelfalle beauftragten Stellen

hierauf ganz esonders hinzuweisen.

Rath dem Gesetz vom 21. September 1933 soll ein

Zuschußnur gegeben werden, wenn die Arbeit volks-

wirtschaftlich wertvoll ist. Diese Vorschrift soll nicht
in der Weise ausgelegt werden, daß sie zu einer Ein-
schrankung der»Arbeitsbeschaffungführt. Instand-
setzungszf Erganzungs- und Umbauarbeiten sind
grundsatzlich volkswirtschaftlich wertvoll. Die Bestim-
mung sollte Sonderfälle treffen, in denen eine Zu-
schußgewahrungnicht vertretbar erscheint, wie z. B.
Falle, in»denen das Vorhaben baupolizeilich bean-
standet wird oder »nur völlig unzulängliche Primitiv-
wohnungen geschaffen werden sollen oder eine ren-

table Verwertung von Teilwohnungen nicht zu er-

warten ist.
Um eine sofortige Auswirkung der Zuschußgewäh-

rung auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen, darf nach
Ziffer 1 der Bestimmungen ein Zuschuß nur für Ar-
beiten gewahrt werden, die sofort oder innerhalb
kurzer Frist begonnen werden. Für die Bewilligung
eines Zuschusses darf daher nicht der Tag des Ein-
gangs des Antrags maßgebend sein, sondern der Zeit-
punkt, in dem der Antragsteller nach seiner Erklärung
mit den Arbeiten beginnen will. Die nach Ziffer 1

zu setzende Frist ist ni t zu lang zu bemessen. Ist die
Arbeit innerhalb der rist nicht begonnen, so ist der

Betrag einem anderen Antragsteller zuzuteilen.
Bei Durchführung der Maßnahme wird es sich im

Interesse einer möglichst großen Arbeitsbeschaffung
empfehlen, daß die für die Wohnungsaufsicht und

Wohnungspflege zuständigen Stellen auch ihrerseits
bei der Feststellung mitwirken, inwieweit Instand-
setzungsarbeiten vom Gesichtspunkt der Wohnungs-
aufsicht und Wohnungspflege aus notwendig sind.
Hierdurch darf selbstverständlich keine Verzögerung
des Arbeitsbeginns herbeigeführt werden·

—« Um die

Verwaltung zu vereinfachen, würde ich es für zweck-
mäßig halten, wenn Anträge von Mietern oder son-
stigen Inhabern von Räumen gesammelt durch den

Grundftückseigentümer eingereicht werden« Von einer

entsprechenden Bestimmung habe ich jedoch abgesehen,
da eine solche unter Umständen in größeren Städten

eine Verzögerung des Arbeitsbeginns zur Folge
haben könnte. Ich überlasse es daher den für die Ver-

gebung der Mittel zuständigen Stellen, eine derartige
Bestimmung zu treffen.

·

Zu der festgesetzten Höhe des Zuschusses bemerke ich,
da ich Anträgen auf weitere Erhöhung im Einzel-
fa le nicht entsprechen kann; die Gewährung eines

niedrigeren Zuschusses will ich zwar nicht ausschlie-
ßen, sie wird jedoch nur in Ausiiahmefällen in Frage
kommen.

1V. Bei der Bewilligung der Zuschüssebitte ich,
diese ausdrücklich als »Reichszufchüsse«zu bezeichnen.

Dem Rechnungshof des Deutschen Reichs und mir

muß ich das Recht vorbehalten, die Verwaltung und

Verwendung der ReichsmitteL die getrenntpon den

Ländermitteln zu verwalten sind, nach Verständigung
des Landes durch Beauftragte nachprüfen zu lassen.
Ich bitte, die mit der Verwaltung und Vergebung der

Reichsmittel beauftragten Stellen mit entsprechender
Weisung zu versehen und dies auch in die Zuschuß-
bescheide aufzunehmen.

. «

Um eine Stockung in der Bewilligung von ZU-
schüssenzu vermeiden, bitte ich, die neuen Bestimmun-
gen sofort den in Frage kommenden Stellen mitzu-
teilen und die Unterverteilung »der Mittel, soweit
durch sie die Bekanntgabe der Bestimmungen verzogert
würde, nachträglich vorzunehmen.«

Durchführungsbeftimmungen für die

500 Millionen NM Jnstandsetzungsarbeiten
vom 9. 10. 1933.

Der Reichsarbeitsminister hat folgendeBestimmun-
gen iiber die Gewährung eines Neichszuschusses und
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einer Zinsvergütuug für Jnstandsetzungs- und Ergän-
zungs-arbeiten an Gebäuden jeder Art, die Teilung
von Wohnungen und den Umban sonstiger Räume zu
Wohnungen bekannt gegeben:

»Auf Grund des Zweiten Gesetzes zur Verminde-

rung der Arbeitslosigkeit vom 21. September 1933

(RGBl. I S. 651) wird folgendes bestimmt:
A. Gewährung eines Neikhszuschusses. 1. In-

standsptzungs-und Ergänzungsarbeiten an Gebauden
(W0hng»ebauden,gewerblichen, landwirtschaftlichen
UND sonstlgen Gebäuden jeder Art) sowie für die Tei-
IUIIg von Wohnungen und den Umbau sonstiger
Raume zu Wohnungen kann nach Maßgabe der ver-

fügbaren Mittel ein Reichszuschuß gewährt«werden,
sofern die Arbeiten sofort oder innerhalb einer kurz
bsmessenen Frist begonnen werden. Die»Frist be-
stimmt die für die Bewilligung der Zuschussezustan-
dige Stelle (Ziffer 8). Der Beginn der Arbeiten ist
nachzuprüfen. Die Arbeiten müssen spatestens am

31. März 1934 vollendet sein.
2. Für Gebäude, die im Eigentum oder in der Ver-

waltung des Reichs oder eines Landes ··stehen,»darf
ein Zuschuß nicht gewährt werden. Fur Gebaude,
die im Eigentum oder in der Verwaltung einer Ge-

meinde oder eines Gemeindeverbandes stehen, darf
ein Zuschuß nur gewährt werden. falls die Gemeinde
oder der Gemeindeverband hierbei Beträge über die
im Haushalt vorgesehenen Mittel hinaus zusätzlich
aufwendet.

a) Justandsetzungs- und Ergänzungsarbeiten an Ge-
bäuden. 3. Als Instandsetzungsarbeiten im Sinne

dieser Bestimmungen gelten Arbeiten jeder Art, die

der Beseitigung von zMängeln an Gebäuden dienen,
z. B. a) Ausbesserungen aller Art am Aeußerenund

im Inneren des Gebäudes, Putz- und Anstricherneue-
rung, Schönheitsreparaturen, b) Erneuerung der

Dachrinnen und Abflußrohre und Umdecken des

Daches, c) Erneuerung und Ausbesserung von Fen-
stern, Türen, gußbödem

Decken. Treppen, Treppen-
geländern, d) rneuerung und Ausbesserung der Be-

leuchtungs-, Heizungs-, Gas-, Wasseranlagen und dgl.
— Ergänzungsarbeiten sind Arbeiten, durch die der

Wert des Gebäudes auf die Dauer erhöhtwird (z. B.

Einbau von Elektrizitäts-, Gas-, Heiz-, Luftungs-,
Bade-, Abortanlagen und von Aufzugen, Anschluß an

die Kanalisation und dergl.).
Als Arbeiten an Gebäuden gelten auch Instand-

setzungs- und Ergänzungsarbeiten an Einfriedigungen
sowie die Pflasterung von Hoflächen.

4. Ein Reichszuschuß wird nur gewährt, wenn die

Gesamtkosten der Arbeiten mindestens x00 RM betra-

gen, der Reichszuschußbeträgt ein Funftel der Ge-

samtkosten. . . » v

b) Umbauten. 5. Ein Reichszuschuß kann fur«die
Teilung von Wohnungen und den Umbau sonstiger
Räume zu Wohnungen gewährt werden, wenn durch
die Teilung einer Wohnung zwei oder mehr Wohnun-
gen, dur den Umbau sonstiger Raume eine oder

mehrere ohnungen geschaffen werden. Als Umbau

gilt auch die Schaffung von Wohnungen durch Auf-

stockung. Jede Teilwohnung mußsur sich abgeschlossen
sein. Als abgeschlossen gilt eine Wohnung, wenn sie
neben den Wohnräumen eine eigene Kuche,die·erfor-

derlichen Nebenräume und, wo die Moglichkeit dazu

gegeben ist, einen eigenen ZugangAhat.d A b t
6. «’ u u kann auch für n-«un» us au»en

gegebcecilinweårikaßselbst wenn durch·sie keine selbstau-

dige Wohnung, sondern nur Teile einer Wohnung ge-

schaffen werden. Als Ausbau ist insbesondere der

Ausbau von Räumen für erecke des Luftschutzes mi-

zusehen. Die Vollendung eines angefangenen Neu-
baues gilt nicht als Ausbau im Sinne dieser Bestim-

mgkngerReichszuschußbeträgt 50 v· H. der Kosten,
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iin Höchstfalle1000 RMfür jede Teilwohnung und

sur den einzelnen An- und Ausbau iii den Fällen der
Ziffer 6.

c)»Verfahren. 8. Ueber die Bewilligung des Zu-
schussesentscheidet auf Antrag die oberste Landes-

behorde oder eine von ihr bestimmte Stelle. Bei

Gebauden, die im Eigentum oder in der Verwaltung
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes stehen,
entscheidet die uberste Landesbehörde. Sie kann die

tEntscheidungeiner nachgeordnten Behörde über-
ragen.

9. Der Antrag muß vor Beginn der Arbeiten ge-
stellt»werden:ihm ist ein genauer Kostenvoranschlag
beizufügen Zur Antragstellung ist der Grundstücks-
eigentuiner, der Mieter oder ein sonstiger Inhaber
desGebäudes oder d»erRäume berechtigt. Die Kosten
durseii eine angemessene Höhe nicht überschreiten.

«10. Sind die Voraussetzungen für die Gewährung
eines Zuschussesgegeben, so ist über die Höhe des

Zuschussesein Vorbescheid zu erteilen. Der Zuschuß
vermindert sich anteilig, wenn die endgültigen Kosten
die Hohe des Voranschlages nicht erreichen. Ein An-
spruch nuf einen Zuschußentsteht erst mit der Ertei-
lung eines Vorbes eides. Bei Ueberschreitung des

Voranschlags entstet kein Anspruch auf Erhöhung
des Zuschusses.

11. Die aufgewendeten Kosten und die Art der Ar-
beit sind nachzuweisen. Der Nachweis ist insbeson-
dere durch Vorlage der Rechnungen —- des Handwer-
kers, des Bauunternehmers, des Baustofflieferanten,
des Architekten, der Versorgungsbetriebe (z. B. Gas-,
Wasser-, Elektrigiltätswerkex

der Baupolizei usw. —

zu erbringen. uch kann eine Bescheinigung der

Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskam-
iner oder eines vereidigten Bausachverständigen ver-

langt werden. Es kann ferner eine Nachprüfung an

Ort und Stelle erfolgen. Arbeiten, die in Schwarz-
arbeit ausgeführt sind, dürfen nicht berücksichtigtwer-

den. Rechnungen sind nur anzuerkennen, wenn der
Gewerbebetrieb des Ausstellers polizeilich angemeldet
und in die Handwerksrolle oder das Handelsregister
eingetragen ist. Im Zweifel ist dies durch eine Be-

scheinigung der Gewerbepolizei, der Handwerkskam-

merf
oder der Industrie- und Handelskammer nachzu-

weien.

12. Sind im Einzelfalle die Kosten absichtlich zu
hoch angegeben, um einen höheren Zuschuß zu er-

halten, so ist die Bewilligung eines Zuschusses nicht
zulässig. Ist ein Vorbescheid erteilt, so darf eine

Auszahlung nicht erfolgen, ein ausgezahlter Zuschuß-
betra· ist zurückzufordern. Ferner ist eine strafrecht-
liche erfolgung herbeizuführen

13. Abschrift des endgültigen Bescheides an den An-

tragsteller ist unter Angabe der Gesamtkosten. die der

Berechnung zugrunde gelegt sind, dem zuständigen
Finanzamt zu übersenden.

14. Der Reichszuschußwird in einer Summe nach
Fertigstellung der Arbeiten ausgezahlt.

B. Gewährung einer Zinsvergütung. 15. Neben
dem Reichszuschuß wird eine Verzinsung zu 4 v. H.
jährlich desjenigen Betrages gewährt, den der An-

tragsteller über den Reichszuschußhinaus aus eigenen
oder gelieheneii Mitteln aufbringt. Die Verzinsung
erfolgt in der Weise, daß das Reich dem Antragstel-
ler sechs Zinsvergütungsscheine übergibt, von denen

jeder auf 4 v. H des zur Verzinsung in Betracht
kommenden Betrages lautet und die in den Rech-
nungsjahren 1934, 1935. 1936, 1937. 1938 und 1939

durch das Reich eingelöst werden. Die Ausgabe der

Zinsvergütungsscheine erfolgt durch die Finanzämter.
Die Ausgabe und die Ausgestaltung der Zinsver-
gütungsscheineist im einzelnemin der Verordnung
zur Durchführung des Gebaudeinstandsetzuiigsgesetzes
vom 2. Oktober 1933 (RGBl. 1 S. 717) geregelt.



C. Schlußbestimmung. 16. Die Länder erlassen
nähere Vorschriften zur Durchführung der vorstehen-
den Bestimmungen.«

Die Zinsvergiitungsfcheine
bei Justandfetzung.

·

Die Verordnung zur Durchführung des Gebäude-

instandfetzungsgesetzes (GIG) vom 2. Oktober 1933
hat folgenden Wortlaut:

, »Zur Durchführungdes Abschnitts 1 § 2 Abs. 2 des

Zweiten Gese es zur Verminderung der Arbeitslosig-
keit vom 21. eptember 1933 (Reichsgesetzbl. I S 651)
—- im folgenden »Gesetz«genannt —- wird auf Grund

desAbschnittsVI § 1 des Gesetzes hierdurch ver-
or ne :

§ 1 (1) Die Ausstellung der Zinsvergütungsscheine
nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes erfolgt durch den Reichs-
minister der· Finan en, ihre Aus abe durch das Fi-
nanzamt·(Finanzkas?e),in dessen ezirk das Gebäude

belegen ist: Die den Zuschuß bewilligende Behörde
hat dem Finanzamt die Höhe des mit 4 v. H. jährlich
zu verzinsenden Zuschußbetrages schriftlich mitzuteilen.
Das Finanzamt hat für die Berechnung des Zins-
betrags den Zuschußbetrag auf einen durch 25 teil-
baren Reichsmarkbetrag nach unten abzurunden.

(2) Der Anspruch auf Ausgabe von Zinsvergü-
tungsscheinen ist nicht übertragbar.

§ 2. Die Zinsvergütungsfcheine lauten auf den

Inhaber und werden ab dem auf ihnen angegebenen
Zeitpunkt von jeder Finanzkasse in bar eingelöft· Sie
lauten auf 1, 2, 5, 10 oder 50 Reichsmark.

§ 3 (1). Je sechs Zinsveräütungsscheine
in «lei-

chen Beträ« en sind mit einem tamm verbunden vgl.
Muster). uf jedem Schein ist der Zeitpunkt ange-

geben, ab welchem er eingelöst wird. Die Zeitpunkte
sind: 1. April 1934 auf dem ersten Schein, 1. April
1935 auf dem zweiten Schein, 1· April 1936 auf dem
dritten Schein, 1. April 1937 auf dem vierten Schein,
1. April 1938 auf dem fünften Schein, 1. April 1939
aus dem sechsten Schein. Im Fall verspäteter Vor-
legung der Zinsvergütungsscheine findet eine Gewäh-
rung von Zinseszinsen nicht statt. Letzter Zeitpunkt
für die Vorlegung der Zinsvergütungsscheine zur Ein-

lösung ist der 31. März 1940. Bei späterer Vor-

legung besteht kein Anspruch auf Einlösung (2) Die

Abtrennung der Zinsvergütungsscheine vom Stamm
darf nur von der Finanzkasse, die die Scheine ein-

löst, erfolgen. Zinsvergütungsscheine, die vor der

Vorlegung zur Einlösung abgetrennt werden, ver-

lieren ihre Gültigkeit (Z) Die Zinsvergütungsscheine
und die zugehörigen Stämme find je nach dem Be-

trag der einzelnen Scheine von verschiedener Farbe:
die Scheine zu 1 RM rot, die Scheine zu 2 RM blau,
die Scheine zu 5 RM grün, die Scheine zu 10 RM
dunkelgelb, die Scheine zu 50 RM violett.

§ 4. Zinsvergütungsscheine, die so beschädigt sind,
daß die Prüfung ihrer Echtheit nicht mehr möglich
ist, sind von der Einlösung ausgeschlossen.

§ 5. Die Finanzämter (Finanzkassen) sind nicht be-

rechtigt, wegen rückständiger Steuerfchulden des Emp-
fängers der Zinsvergütungsscheine ein Zurückbehal-
tungsrecht an den Scheinen auszuüben.

·

§ 6 (1) Die Zinsvergütungsscheine sind, solange sie
mit dem Stamm verbunden sind, übertragbar, jedoch
nicht pfändbar. Sie sind nicht zum Handel an»der
Börse zugelassen. (2) Anschaffungsgeschafte »uber
Zinsvergütungsscheine unterliegen nicht der Borsen-
umsatzsteuer. Aus Anlaß der Ausgabe, Uebertragung
oder Verpfändung von Zinsvergutungsscheinen durfen
Landes- und Gemeindesteuern nicht erhoben werden.

§ 7. Für verloren gegangene oder sonst abhanden
gekommene Zinsvergütungsscheine wird kein Ersatz
gewährt.«

Finanzierung von gemeinnützigen Baugenossen-
schaften und Bausparkasfen.

Der Reichsjustizminifter hat unter dem 7. 9. 1933

folgende Verordnung erlassen:
»Auf Grund des § 33 g des Genossenschaftsgesetzes

in der Fassung der Verordnung vom 30. Mai 1933

(RGBI. l S. 317) wird verordnet:

Artikel I.

Für den Jahresabschluß einer eingetragenen Ge-
nossenschaft, die ein gemeinnütziges Wohnungsunter-
nehmen im Sinne der §§ 1, 28, 31 der Gemeinnützig-
keitsverordnung vom 1· Dezember 1930 (RGBI. I
S. 593) ist, gelten statt der § 33 d Abs. 1, 4, § 33 f

Abs. 1 des Genossenschaftsgesetzes folgende Vor-

schriften:
§ 1. In der Jahresbilanz sind unbeschadet einer

weiteren Gliederung folgende Posten gesondert aus-

zuweisen:
A. Auf der Seite der Aktiven:

1. Anlagevermögen: 1. Unbebaute Grundstücke (Zu-
gang . . . Abgang . . .

Abschreibungl.. . ); 2. Wohn-
gebäude (Zugang . . . Abgang . . . bfchreibung . . .):
Z. Aufwertungsausgleichskonto; 4. Noch nicht ab-
gerechnete Neubauten (Zugang . . . Abgang . . . Ab-

schreibung . . .); 5. Maschinen und maschinelle An-
lagen (Zugang . . . Abgang . . . Abschreibung . . .);
6. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsinventar (Zu-
gang . . . Abgang . . . Abschreibung . . .).

Il. Beteiligungen einschließlich der zur Beteili-
gung bestimmten Wertpapiere (Zugang . · . Ab-

gang .

Landesplanung.
Der Preußische Minister für Wirtschaft und Arbeit

bittet in einem Erlaß vom 25. 9. 1933 an die Herren
Oberpräidenten mit Rücksicht auf die bevorstehende
reichsre tliche Regelung der Landesplanung von

organisatorischen Aenderungen des zurzeit bestehen-
den, insbesondere der Einrichtung neuer oder der

Umgestaltung vorhandener Landesplanungsstellen bis

auf weiteres Abstand zu nehmen.

Neichsbürgschaften für Kleinwohnungsbau.
Ueber die Reichsbürgschaften für Darlehnsverpflich-

tungen zur Förderung des Kleinwohnungsbaues sind
neue Bestimmungen in Vorbereitung Die Veröffent-
lichung erfolgt demnächst. Der Reichsarbeitsminifter
hat indes schon jetzt darauf hingewiesen, daß Reichs-
bürgschaften für zweitstellige Hypotheken nur dann

bewilligt werden können, wenn es sich um Bauvor-
haben handelt, die mindestens 5 Geschoßwohnungen
umfassen, oder um Einfamilienhäuser, die in Grup-
pen von mindestens 5 Häusern durch einen einheit-
lichen Träger errichtet werden. Die Wohnflächesoll
bei den Geschoßwohnungen 75 qm, bei den Einfami-
lienhäusern in der Regel 90—100 qm nicht überstei-
gen. Die zu verbürgenden Hypotheken sollen ein-

schließlich vorhergehender und gleichstehender Grund-

pfandrechte 70 v. H. der Gesamtherstellungskosten
nicht übersteigen, sodaß die Bauherren also die erste
Hypothek (40 v. H. der Gesamtherstellungskosten) und
die reftlichen 30 v. H. der Gesamtherstellungskosten
auf andere Weise beschaffen müssen. Die Hypotheken
müssen mit 1 v. H. unter Zuwachs der ersparten
Zinsen getilgt werden.

»
.

»

Die Anträ« e auf Bürgschaftsubernahmefind schrift-
lich einzurei en, und zwar für Bauvorhaben in kreis-

angehörigen Stadt- und Landgemeinden an den zu-

ständigen Landrat, im übrigen ·an den Gemeinde-
vorstand (Magistrat, Bürgermeister»Oberburger-
meister). Es empfiehlt sich, gleichzeitig ein Doppel-
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ftück des Antrages der Deutschen Bau- und Boden-

bank A.-G, in Berlin W 8, Taubenstr. 48X49, zu
iiberfendeii.

. »

Den Anträgen find folgende Unterlagen beizufugen:
a) der Stadtplan mit eingezeichneter Erundstuckslage
b) eine Bebauungsfkizze des Grundstucks,
c) eine Stizze der geplanten Bauten,

» » .

d) ein Finanzierun splan mit einer ubferfchlagigen
Berechnung der Kostenund Lasten fowie eine vor-

läufige Nentabilitätsberechnung,
» ·

e) die grundfätzliche Bereitwilligkeitserklarung eines

leistungsfähigen Geldgebers auf Hergabe der zu

verbürgenden Hypotheken.
Anträge, denen diese Unterlagen nicht beigefügt

sind, können nicht bearbeitet werden.

Rebenberufliche Landfiedlung
Erlaß des Neichsarbeitsministers an die Regie-
rungen und Länder, betr. Fortführung des

IV. Siedlungsabschnittes der vorstädtischenKlein-

siedlung.
IV Nr. 15—390-33 Ks.

I. Umfang der Mittel.

Zur Fortführung des mit Rundschreiben vom

7. Juli 1933 —- Iiv 15—371Z33Ks —- eingeleiteten
IV. Abschnittes der vorstädtifchen Kleinfiedlung ge-
langt hiermit ein weiterer Betrag von 20 Millionen
NM zur Verteilung.

Auf die Verwendung diefer Mittel finden eben-

falls die Vorschriften des Gesexeszur Verminderung
der Arbeitslosigkeit vom 1. Juni 1933 »(NGBI. I

S. 323 ff.) und der Verordnung zur Durchfuhrung der

Arbeitsbefchaffungsmaßnahmenauf Grund des Ge-
setzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom

28. Juni 1933 (NGBI. I S. 425) Anwendung und
ferner gemäß dieser Durchführungsverordnung die

bisher für die vorftädtifche Kleinfiedlung erlassenen
Vorschriften, insbefondere die Nichtlinien vom 20. Fe-
bruar 1933 und die Anlagehierzu, in der Fassung des

Rundfchreibens vom 7. uli 1933 .-
IV 15—371,!33

Ks —- unter Berücksichtigungder sich aus den nach-
ftehenden Ausführungen ergebenden Aenderungenf

Die 20 Millionen NM werden wiederum nicht
Haushaltsmitteln des Reichs entnommen, sondern im

Wege der Vorfinanzierung beschafft. Das Finan-
zierungsverfahren wird jedoch insofern geändert, als
im Interesse der Wechselklarheitund aus Verein-
fachungsgründen im al gemeinen alle Trager,
also auch die Länder, Gemeinden, Ge-
meindeverbände

usw«
die erforder-

lichen Wechsel sel ft zu akzeptieren
haben. Hierdurch wird die Wechselgestaltung den

tatsächlichen Schuldverhältnissenmehr als bisher an-

gepaßt. Die
hilfsweiseUebernahme der

Akzeptverp lichtungen dvurch die «pro-
vinziellen Wohnungsfufrforgegeselfb
fchaften usw. kommt kunvftig nur noch in

besonderen Ausnahmefallen in Frage,
wenn nämlich der Trager als Wechsel-
verbundener ungeeignet erscheint. Diese
Regelung gilt auch für die mit Nundschreiben ziom
7. Juli 1933 — IV 15—371X33 Ks — verteilten Mittel

(Vg1· Ziffer 1 Abf. 4 dieses Nundschrveibensl
Bezüglichder Ausscheidung der Kleingavrtenund der

erforderlichen Abzweigungder Mittel fur Zusatzdar-
lehen verbleibt es auch insichtlich der 20 Millionen
NM bei den Bestimmungen zu I Abs. 5 und 6 des

Nundschreibens vom 7. Jull 1933—

II. Förderungswürdige Siedlungsvorhaben
.. . »

.d-Jm Jnsseresse nachdrucklicherForderung der Sie
-

lung und tatkräftiger Fortfuhrung der Arbeitsbe-

419

schaffungin den kommenden Monaten legt die Reichs-
regierung den größten Wert darauf, daß auch die mit
diesem Erlaß verteilten Mittel möglichst umgehend
zum Einfatz kommenszDie Siedlungsvorhaben find
daher so zu beschleunigen,daß mit den Bauarbeiteii
in kurzesterZeit begonnen und der Nohbau, soweit
irgend moglich, noch in diefem Jahr fertigggestellt
werden kann.

Ihre Vorschlägefür die Verteilung der Mittel und
den Umfangnder Siedlungsvorhaben bitte ich mir
daher mit außerfter Beschleunigung zu-
gehen »zu·

lassen.
Bezüglichder Verteilung der Siedlungsvorhaben

verbleibt es im übrigen grundsätzlich bei den Ve-
stimmungen zu II Abf. 3, 4, 5 und 6 des Rund-
schreibens vom 7. Juli 1933. N a ch w i e v o r s i n d
also neben der Unisiedlung allenthiil-
ben, namentlich aber auch bei Städten
uber 100000 Einwohner, vorzugsweise
Siedlungsvorhaben für Kurzarbeiter
wirtschaftlicher Betriebe zu fördern.
Bei großferen Vorhaben dieser Art be-
steht (gemaß Ziffer I Abs. 6 Satz 3 meines Rund-
schreibens vom 20. Februar 1933 — IV 11—300J33
Ks.—) gegebenenfalls auch die Möglich-
ke«it, solche Vorhaben im Einvernehmen
mit den Landesregierungen aus dem
seinerzeit zurückbehaltenen, begrenz-
ten Betrag von hier aus unmittelbar
zu fördern oder zu der aus dem Landes-
kontingent u entnehmenden Summe
von hier zufätzlicheNeichsmittel zur
Verfügung zu stellen.

Soweit sich in
,

Städten über 100 000 Einwohner
die alsbaldige Schaffung von Kurzarbeitersiedlungen,
die Umsiedlung oder Ansetzung von Einzelsiedlerii in
nennenswertem Umfange als unmöglich erweist, will
ich im Jnteresfe der Entlastung des

großstädtischenArbeitsmarktes im kommenden Winter für die en

Siedlungsabschnitt, dem Wunsche der Länder ent-
sprechend. ausnahmsweise nichts dagegen einwenden,
daß im Vorgelände folcher Städte nochmals G r u p -

pensiedlungen anderer Siedler zugelassen
werden, soweit ihre Errichtung nach dein pflichtmäßi-
gen Ermessen der Bewilligungsbehörden sowohl sied-
lungs- und wohnungspolitifch wie auch arbeitsmarkt-
politisch vertretbar erscheint, also jedenfalls n u r

d o r t
,

wo ein wirklicher Bedarf an Kleinsiedlungen
vorliegt und Aussicht besteht, daß die Siedler bei
Besserung des Arbeitsiiiarktes wieder Arbeit finden.

11 I. Personenkreis.
Von weitergehenden Aenderungen der Nichtlinien

möchte ich entsprechend den Darlegungen der Ver-
treter der Länderregierungen in der Sitzung der

Ausschußmitglieder der Neichs-Wohnungs-Konferenz
am 25. v. Mts· absehen. Nur hinsichtlich des

zugelassenen Personenkreises (zu I A

2b der Nichtlinien vom 20. Februar 1933) sollen
folgende Aenderungen eintreten:

1. Als Siedler dürfen kinderreiche minder-
bemittelte Familien mit 4 (bisher 5)
und mehr minderjährigen Kindern a u ch d a n n

angesetzt werden, wenn der Siedler in

voller Arbeitsteht
»

2. Als Kurzarbeiter im Sinne der Nichtlinien follen
künftig auch S a i f o n a r b e i t e r angesehen wer-

den, die im Durchschnitt eines Jahres
nicht mehr als 32 Stunden wöchentlich beschäftigt
sind. Als Anhalt kann dabei für die Errechnung
der durchschnittlichen Beschäftigung das letzte Ka-
lenderjahr gelten.

3. Wie bisher werden im b e fo»nde r en gefördert
Siedlungsvorhaben fur Kurzarbei-
ter wirtschaftlicher Betriebe, die ent-



weder durch Ueberleitung Vollbeschästigter auf
Kurzarbeit oder bei bestehender Kurzarbeit durch
deren Beibehaltung für die Zeit des Darnieder-

liegens des Arbeitsmarktes ermöglichen, d aß
neue Arbeitskräfte in dem Unter-

nehmen eingestellt
Soweit aber Neueinstellung Von Arbeitskräften
nach Lage des Einzelsalles nicht möglich ist, soll
es genugen, daß durch Ueberleitung Vollbeschästig-
ter auf Kurzarbeit oder bei schon bestehender Kurz-
arbeit durch deren Beibehaltung die sonst er-

forderliche Entlassung von Arbeits-

kräften vermieden wird. Die Förderung
von vSiedlungsoorhaben für Kurzarbeiter solcher
Betriebe soll also nicht ausgeschlossen sein.

»Die Bestimmungen zu 1—3 gelten auch
sur Siedler des III. Abschnitts, soweit
sie iioch nicht ausgewählt worden sind.

IV. Streckung der Reichsmittel durch Privatkapital.

Nach Ziffer 1 A 4 der Richtlinien vom 10. Novem-
ber 1931 und vom 1. Juli 1932 und nach I A 6 der

Richtlinien vom 20. Februar 1933 kann der Zinssatz
des Reichsdarlehns für die ganze Laufzeit bis auf
2 v. H. ermäßigt werden, wenn neben der Arbeit des
Siedlers mindestens 30 v. H. der Gesamtkosten der

einzelnen Stelle (bei 3000 RM Gefamtkosten also
mindestens 900 RM — vgl. III Abs. 1 der Anlage
zu den Richtlinien vom 20. Februar 1933 —) vom

Siedler oder Träger aufgebracht werden. Nach Zif-
fer 1 B 4 der Richtlinien vom 1. Iulil1932 und vom

20. Februar 1933 kann die Siedlerstelle dem Siedler

schon vom Beginn des zweiten der ersten Ernte sol-
genden Kalenderjahres an zu Eigentum oder in Erb-

baurecht übertragen werden, wenn das auf die Stelle

gntfallkndeReichsdarlehn nicht mehr als 1500 RM

eträg .

Beiden Bestimmungen lag die Absicht zugrunde,
einen Anreiz durch Streckung der Reichsmittel durch
Jnvestierung eigenen Geldes oder durch Aufnahme
fremden Geldes auf dem privaten Kapitalmarkt zu

geben. Nach den bisherigen Beobachtungen ist von

dieser Möglichkeit in der rückliegenden Zeit aber nur

wenig Gebrauch gemacht worden. Im Interesse der

Mobilisierung des privaten Geldes,’nachdrücklicher
Förderung der Siedlungs- und Arbeitsbeschafsungs-
maßnahmen der Reichsregierung,»weitestgehenoer
Ausdehnung der Aktion und Berücksichtigungmog-

lichst breiter Volkskreise ist es aber dringend er-
wünscht und nach Lage der Verhältnisse ni. E.«zurzeit
auch vielfach möglich, die Reichsniittel sur die ·vor-
städtischen Kleinsiedlungen entweder durch Eigen-
mittel der Siedler oder vor allem auch durch Mittel

des freien Kapitalmarktes zu strecken»Ich ersuchealle
mit der Durchführung der vorstadtischen Kleinsied-
lung befaßten Stellen, hierauf ihre besondere Auf-
merksamkeit zu richten und mit allen Mitteln darauf
hinzuwirken, daß in jedem Falle ernstliche Versuche
in dieser Richtung gemacht werden.

V· Erleichterung der Umsiedlung.

Zur Erleichterung der fomsivedlung,
die nach wie vor nach Kräften zu fordern ist, werden

die Landesbehörden, denen die Bewilligung der
Reichsdarlehen übertragen ist. hiermit ermachtigt,. im

Bedarfsfalle gemeinnützige Wohnungs- oder Sied-

lungsunternehmen mit der Trägerschaftzu betrauem
soweit diese wie . B. die PreußischenHeimstatten —

provinzielle reu andstellen sur das Wohnungs- und

Kleinsiedlungswesen —) v o n m i r u n m i t t e l b a r

als Träger vorstädtischer Kleinfiedlungen zugelassen
sind (vgl. 1 B 1 Abs. 3 der Richtlinien vom 20. Fe-
bruar 1933 und Rundschreiben vom 18. August 1933 —

IV 11——369s33 Ks —).

werden können..

·Was im übrigen das V e rsahren anbelan t, das

hinsichtlichder«Durchführung der Umsiedlung geinzu-
schlagensein wird, so hat der Herr Preußische Minister
fur Wirtschaft und Arbeit durch einen Erlaß vom

16·.9. 1933 — I. ·Nr. Z. A. II 1003 c.-8. 9. L — im
Einvernehmen mit mir für seinen Geschäftsbereich
eine Regelung getroffen, die ich für zweckmäßig er-

achte und daher auch sur die außerpreußischenLänder

zur entsprechendenAnwendung empfehlen möchte. Ich
fuge sur den Hau tabdruck je einen Abdruck des Er-
lasses desHerrn reußischen Ministers für Wirtschaft
und Arbeit vom 16. 9. 1933 und des darin angezoge-
nen Erlassevsvom 25. 8. 1933 —- Z. A. I:I 1003 c.-18.
8. J- —- mit der Anregung bei, auch für Ihren Ge-

schäftsbereichentsprechende Bestimmungen zu erlassen.
Auch im Falle der ·Umsiedlungvon einem Land in
ein anderes Land wird man die Vorschriften des Er-

Iasses entsprechend anwenden können. Ossen bleibt

dabei einstweilen»nur die Frage, welche Stelle in

diesem Falle zustandig wäre, gegebenenfalls die Zu-
stimmung der Aussiedlungsgemeinde gemäß Art. 3

J 5 Satz 2 der Verordnung zur vorstädtischen Klein-
siedlung usw. vom 23. 12. 1931 (RGBI. I S. 790) zu
ersetzen. Einen Vorschlag zu einer entsprechenden Er-

ganzung des § 5 der Verordnung vom 23. 12. 1931
habe ich den Regierungen der Länder nebst weiter-
gehenden Abänderungsvorschlägen zu §§ 6, 7 und 8
der Verordnung vom 23. 12. 1931 unter dem 14. 8.
1933 — IV 11—375-33 Ks — mit der Bitte um

Stellung zugehen lassen. Ich wäre dankbar, wenn

kchkneAeußerung der Länder baldigst erhalten
onn e.

VI. Frachtermäßigung für Baustoffe.
Verhandlungen mit dem Rei sverkehrsminifterium

und der Hauptverwaltung der eutschen Reichsbahn-
Gesellschafthaben das erfreuliche Ergebnis gezeitigt,
daß die Reichsbahn sich in verständnisvoller Würdi-

gung der Bedeutun der vorstädtischen Kleinsiedlung
bereit erklart hat, fowohlFrachtermäßigung für die

Besorderung von Baustofer und Um ugsgut wie auch
Fahrpreisermaßigung sur die Personenbeförderung
zuzugestehen.

Die Bestimmungen für die Gewährung einer Fracht-
ermaßigung für die Beförderung von Bauftoffen im

Rahmen der
vorstädtisålzenKleinsiedlung sind in der

Anlage zu Tarif- und erkehrsanzeiger I Nr. 2952J89
vom 22. September 1933 abgedruckt. Danach wird für
die Besörderun aller Güter, die unmittelbar

a·ls·Baustos’ e sur Arbeiten zum Zwecke der vor-

stadtischen Kleinsiedlun verwendet werden (soweit
dvafur Mittel des Rei s und der Länder zur Ver-
fugung gestellt fsind),»eineFrachtermäßigung von 20 v.

H. gewahrt, so ern sie in Wagenladungen auf-
gegeben werden.

Der Frachtbries muß in diesem Falle in der Spalte
,·,Jnhalt«außer der Inhaltsbezeichnung nachstehende
in rechtverbindlicher Form abgegebene Bescheinigun-
gen enthalten:
1. eine Bescheinigung des Siedlungsträgers folgenden

Wortlauts:

»Hierdurch wird bescheinigt, daß es sich bei

diesen Sendungen um Baustoffe handelt, die un-

mittelbar für Arbeiten zum Zwecke der vor-

städtischen Kleinsiedlung bestimmt find.«

.................................................. .., den

(Ort) . (Datum)

(Stenipel) (Unterschrift des Siedlungsträgers)

2. eine Bescheinigung der das Darlehn aus Mitteln
des Reichs oder der Lander bewilligenden Be-

hörde folgenden Wortlauts:
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»Bei den Arbeiten handelt es sich um den Antrag d ..............................
..

(Siedlungsträger)

............................................... ..

(Vezeichnung des Siedlungsvorhabens)

mit Mitteln des Reichs —des Landes —- gefördert wird-werden«

................................................... », den

(Da1um)

(Stempel) (Unterschrist)

Im einzelnen verweise ich auf die Bestimmungen
in der Anlage zu Tarif- und Verkehrsanzeiger I

Nr. 2952J89 vom 22. September 1933.

Weiter hat sich
die Hauptverwaltung der Deutschen

Reichsbahn-Ge ellschaft grundsätzlichbereit erklärt,fur
die Beförderung des Umzugsgutes vorstadtischer
Kleinsiedler die gleiche Frachtvergünstigung wie bis-

her schon für das West-Ost-Siedlungsgut —- d. h v25»v.
·. Ermäßigung —- zuzugestehen und dabei auf die fur

die West-Ost-Siedler vorgeschriebene Mindestentfer-
nUng von 100 km zu verzichten. Endlich ist auch eine

Fahrpreisermäßigungvon 553-H v. H. wie bisher schon
bei den West-Ost-Sied1ern ebenfalls unter Verzicht
a»Ufdie Festsetzung einer Mindestentfernung grund-
satzlich bewilligt worden. Wegen der Durchführung
der Tarifermäßigung bezüglich des Umzugsgutes und
der Personenbeförderung schweben noch Verhandlun-
gen mit·den geschäftsführenden Neichsbahndirektionen
in Berlin und Erfurt. Sobald die Verhandlungen
abgeschlossensind, werde ich den genauen Wortlaut
der Bestimmungen mitteilen-

VII. Ergänzungs- und Auslegungsbestimmungen.
In rechtlicher Hinsicht möchte ich noch folgendes

bemerken:
1. In dem Muster für den Träger-Siedlervertrag

(3 a) ist
im § 3 Abs. 2 bestimmt, daß das Miet-

(Pacht- Verhältnis vor der Uebertragung der Sied-

lerstelle auf den Siedler zu Eigentum oder in Erb-

baurecht oder vor Ablauf einer auf Grund des § il
des Träger-Siedlervertrags festgesetzten Ausschlußfrist
vom Träger nur auf Grund der.§«§553 (vertrags-
widriger Gebrauch und Vernachlässigung der »Miet-
fache, 554 (Mietzinszahlungsverzug) BGB. gekündigt
werden kann.

Nach»Mitteilungen aus der Praxis hat sich die
Beschrankung der Kündigungsmöglichkeit auf diese
in den §§ 553, 554 BGB. vorgesehenen Fälle fristloser
Kündigung als bedenklich erwiesen. Sie hindert den

Träger, in der Zeit nach Uebergabe der Siedlerstelle
und vor Eintritt der im § 9 des Träger-Siedlerver-
trages umschriebenen Voraussetzungen, also vor Er-
werb des Rechtes auf Uebertragung der Siedlerstelle
zu Eigentum oder in Erbbaurecht, solche Siedler im

Wege der Kündigung des Mietverhältnisses aus der
Siedlung zu entfernen, die sich für das Gemeinsch·afts-
leben in der Siedlung als offensichtlichvungeeignet
erwiesen haben oder einen sonstigen wichtigen Grund
zur Kündigung (staatsfeindliche Betätigung, Eigen-
tumsvergehen, Sittlichkeitsvergehen usw.) gegeben

aben.
«hIchbitte daher, die Träger vorstädtischer»Klein-

siedlungen anzuhalten, dem Muster. (3 a) fur den

Träger-Siedlervert«ragin § 3 Abs. 2 jeweils folgende
Bestimmung anzufugen:

.

,Das Miet-(Pacht-)Ver·hält·niskann außerdem
unter Einhaltung einer Kündigungsfristvon einem

Monat für den Schluß eines Kalendermonats ge-

kündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vor-

liegt, insbesondere auch, wenn der Siedler sichals
offensichtlich ungeeignet erwiesen hat. Die Kundi-

gung wegen Vorliegens eines wichtigen Grundes
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bedarf der vorherigen Zustimmung derjenigen
Stelle, die für die Bewilligung des Neichsdarlehns
zuständig is .«

Letztere Bestimmng habe ich im Interesse der Sied-
ler fur zweckmaßig gehalten, um ungerechtfertigte
Kündigungen tunlichst auszuschließen.
»Auchalle sonstigen mit der Durchführung der vor-

stadtischen Kleinsiedlung befaßten Stellen ersuche ich,
in etwa vorrätigen Mustern (3 a) für den Träger-
Siedlervertrag den gleichen Zusatz aufzunehmen.
Soweit«die Träger-Siedlerverträge bereits abge-

schlossen sind, kann eine Ergänzung der Verträge nur

mit Einverständnis der Siedler erfolgen.
2. Nach Mitteilung der Deutschen Bau- und

Bodenbank hat sich im Verlauf der Bearbeitung
der vorstädtischen Kleinsiedlung ergeben, daß der ein-
zelne Siedler unter Umständen Gefahr läuft, ohne
sein Verschulden den durch seine Mithilfe bei der

Errichtung der Siedlerstelle erarbeiteten Vermögens-
wert zu verlieren, und zwar dann, wenn der Eigen-
tümer des Siedlungsgrundstücks vor Uebertragung
der Siedlerstelle auf den Siedler zu Eigentum oder in

Erbbaurecht in Konkurs gerät. Während diese Ge-
fahr bei Körperschaften des öffentlichen Rechts, ins-

besondere bei Gemeinden oder Gemeindeverbänden,
praktisch ausgeschlossen ist, muß aber bei Privatper-
sonen oder Vereinigungen privaten Rechts mit einer

solchen Möglichkeit gerechnet werden.
»

«

Da es nicht selten vorkommt, daß der Träger des

Siedlungsvorhabens nicht gleichzeitig Eigentumer des

Siedlungsgeländes ist (z. B. bei Errichtung von Kurz-
arbeiter-Siedlun en durch Neine Gemeinde oder ein

gemeinnütziges ohnungs- und Siedlungsunterneh-
men als Träger auf dem Grund und Boden eines

Werks), dürfte die Gefahr in diesen Fällen besonders
vordringlich sein. Das Neichsdarlehen wäre bei
einem Konkurs des Grundstückseigentümers in jedem
Falle durch die Hypothekeneintragung gesichert. Der
Wert, der durch die Mitarbeit des Siedlers an der

Errichtung der Siedlerstelle geschaffen worden ist, so-
wie etwa später von dem Siedler erstellte Anlagen
wären in diesem evalle dagegen nicht geschützt,würden

vielmehr in die onkursmasse fallen und je nach den
Umständen des Einzelfalles für den Siedler praktisch
verloren sein, da die Gebäude, überhaupt alle mit
dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen nach
den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts kraft Ge-
setzes in das Eigentum des Grundstückseigentümers
übergehen (vgl. §§ 93, 94 aber auch § 95 BGB.).

Der Eintragung einer Sicherungshypothek zum
Schutze des Siedlers steht entgegen, daß nach § 1

Abs. 2 des Träger-Siedlervertrages (vgl. Muster Za)
ein Anspruch des Siedlers auf Barvergütung für die
bei der Selbst- oder Nachbarhilfe von ihm oder den
von ihm gestellten Mitarbeitern geleistete Arbeit
nicht besteht. Rechtlich bleibt also nur die Möglich-
keit der Sicherung des bedingten künftigen Anspruchs
des Siedlers durch Eintragung einer Vormerkung in
das Grundbuch Voraussetzung für die Eintragung
ist in allen Fällen, daß ein rechtsbeständiger, ins-

besondere also auch formgerecht (ng. insbesondere
§ 313 BGB. und Art. 12 § 2 des Preußischen Aus-
führungsgesetzes zum BGB.) begründet-er Anspruch
des Trägers gegen den Grundstückseigentümer auf
Uebertragung des Eigentums oder auf Einräumung
eines Erbbaurechts an dem Siedlungsgrundstück be-

steht. Soweit dies der Fall ist, könnte ein vor-

merkungsfähiger Anspruch des Siedlers in der Weise
begründet werden, daß der zwischen dem Träger und

Grundstückseigentümer bestehende Vertrag gemäß
§ 328 BGB. unter Beachtung der erwähnten Form-
vorschriften dahin ergänzt würde, »daßunter der Be-
dingung des Eintritts der im Träger-Siedlervertrag
näher umschriebenen Voraussetzungen (Erwerb des
Uebernahmerechts) auch der Siedler aus dem Ver-
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trage unmittelbar anspruchsberechtigt würde. Die
Ergänzungverhandlung könnte etwa in der folgenden
Form vorgenommen werden:

»Der Träger . . . . . . hat mit dem Eigen-
tümer . . . . . .über das Grundstück . . . . · .

den Vertrag vom . . . . . . geschlossen. Dem-
zufolge ist der Eigentümer . . . . . . verpflich-
tet, dem Träger das Grundstück zu Eigentum zu
übertragen —- dem Träger ein Erbbaurecht an

dem Grundstück zu bestellen. Zur Sicherung dieses
Anspruchs ist eine Vormerkung zugunsten des Trä-

gers im Grundbuch einzutragen —- soll eingetragen
werden.

Der Träger hat sich wiederum durch Vertrag
(Träger-Siedlervertrag) vom . . . . . . dem
Siedler gegenüber verpflichtet, das

Grundstück dem Siedler vom Beginn des vierten
der ersten Ernte folgenden Kalenderjahres an auf
Antrag zu Eigentum oder in Erbbaurecht zu über-

tragen, wenn der Siedler die ihm nach diesem
Vertrag (Träger-Siedlervertrag) obliegenden Ver-
pflichtungen erfüllt und seine und. seiner Familien-
angehörigen Eignung für die ordnungsmäßige Be-

wirtschaftung der Stelle bewiesen hat.
Für den Fall des Eintritts dieser in § 9 des

Träger-Siedlervertrages vom . . . . . . . . .. ge-
nannten Voraussetzungen soll der Siedler die Auf-
lassung des Grundstücks — Bestellung des Erbbau-

rechts an dem Grundstück —- unmittelbar von dem

Eigentümer verlangen können. Zur Sicherung die-

ses so bedingtene künftigen Anspru s des Siedlers
bewilligt der Eigentümer, daß au zugunsten des
Siedlers eine entsprechende Vormerkung in das

Grundbuch eingetragen wird.«

Im Interesse der Siedler empfehle ich, in vor-

kommenden Fällen bei den Trägern der Siedlungs-
vorhaben zu veranlassen, daß die Anwartschaft der

Sieglerauf die Siedlerstelle in dieser Weise gesichert
wir .

VIII.

Endlich möchte ich zur Erleichterung der Kontrolle
über die bewilligten Mittel noch bitten, geschäfts-
mäßig folgendes zu beachten:

Auf jedem Bewilligungsbescheid und den mir und
der Deutschen Bau- und Bodenbank A.G. zu über-

sendenden Abschriften muß künftig bei. der Ueberschrift
angegeben werden, aus welchem Siedlungsabschnitt
die Mittel bewilligt worden sind. Ich bitte dabei

folgende Bezeichnungen für die einzelnen Bauab-

schnitte zu wählen:
1. Für die mit Nunderlaß vom 27. 12. 1932 — IV c

15—310 —- verteilten Mittel: Abschnitt 11 a (Er-
gänzung).

2. Für die mit Nunderlaß vom 20. 2. 1933 — IV c

11—300 — verteilten Mittel: Abschnitt I—II.

3. Für die mit Runderlaß vom 7. 7. 1933 — IV c

15—371 — und vorstehendem Nunderlaß verteilten
Mittel: Abschnitt IV.

Bewilligungsbescheide, die dieser Forderung nicht
entsprechen, müssen künftig zuruckgegeben werden.

Umsiedlung aus Großstädten und Industrie-
gebieten in mittlere und kleine Gemeinden.

Erlaß d. M. f. Wi. u. A. vom 16. September 1933

Ar. ZA. n 1003c-8.9. L.,
betr. vorstädtische Kleinsiedlung. IV. Vonabschnitt.

Jm Anschluß an den Runderlaß vom 9. August d. J.
— ZA. 1I 1003 c-8. 8. I. — Abschnitt 1 Ziffer 3.

Auf Anregung des Herrn Neichsarbeitsministers
soll versucht werden, im Wege der vorstädtischen
Kleinsiedlung Erwerbslose aus Bezirken mit g r o -

ßer, voraussichtlich andauernder struk-
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ture«lle«r Arbeitslosigkeit auszusiedeln.
Hierfur ist folgendes Verfahren in Aussicht genom-
men:

c»1.Bewer«ber,die aus Großstädten oder aus
J nd u st r i e ge b i e te n in mittlere oder kleine Ge-

meinden umgesiedelt werden wollen, haben sich an den
sur ihren Wohnsitz zuständigen Gemeindevorstand
(Oberbur«germeister,Bürgermeister)zu wenden. Der
Antra ist nach anliegendem Muster (Fragebogen)
zu ste en.

EntsprecläkndeVordrucke, die bei Carl Heh-
manns Verlag in erlin W 8 bezogen werden kön-

nen, werden von den in Betracht kommenden Groß-

stadtenzur Abgabe an die Bewerber bereitzuhalten
ein.

2. Der Gemeindevorstand(Oberbürgermeister,Bür-
germeister) hat die Anträge vorzuprüfen und auf
Grund des Ergebnisses der Prüfung die am Schlusse
des Fragebogens vorgesehene Bescheinigung

a) über die Richtigkeit der Angaben des Bewerbers,
b) überdie Eignung des Bewerbers und seiner

Familie,
c) uber die Zustimmung gem. Art. 3 § 5 der Ver-

ordnung zur vorstadtischen Kleinsiedlung vom

23. Dezember 1931 (NGBl. 1 S. 790)
abzugeben.

Bezüglichder Bescheinigung zu b) ist sorgfältig zu
prufen, ob der Siedlungsanwärter und seine Familie
die notwendi e körperliche und seelische Eignung für
die Kleinsiedvung besitzen.Sie müssen bereit und im-
stande sein,sichden albländlichen Lebensbedingungen
anzupasem insbesondere den Anforderungen zu ge-
nugen, welche die Bewirtschaftung des Gartens und

die Kleintierhaltung mit sich bringt. Besonders ge-

eignetvsind Bewerber, die infolge ihrer Herkunft mit

landwirtschaftlicher Arbeit vertraut sind oder sich be-
reits efrfolgreichmit Gartenarbeit befaßt haben (vgl.
Abschnitt V Ziffer 4 ff. des Fragebogens). Bei der

Auswahl der Siedlungsanwärter werden daher in
erster Linie Personen in Frage kommen, die in der

Pachkriegszeit vom Lande in die Großstadt gezogen
ind und aufs Land zurückkehrenwollen. Diese Per-
oiien besigenvielfach geeignete Grundstücke in ihrem
ruheren eimatort oder können sich solche beschaffen;

auch haben sie noch Beziehungen zur bisherigen Hei-
matgemeinde.
’Bei der Entscheidung über die Erteilung der Zu-

stimmung gemäß § H a. a. O. dürfen die finanziellen
Interessen·der Aussiedlungsgemeinde nicht ausschlag-
gebend sein«.Maßgebend für die Entscheidung muß
vielmehr sein, ob Aussicht besteht, daß der Bewerber
nach Lage der in Betracht kommenden Verhältnisse am

Orte der Ansiedlung sogleich oder voraussichtlich in ab-

sehbarer Zeit wieder einen Erwerb findet und damit

Felrltöffentlichen
Fürsorge nicht mehr dauernd zur Last

a .

3. Sämtliche innerhalb einer Woche jeweils bei der

Wohnsitzgemeinde eingegan enen Anträge, die in der
in Ziffer 2 angegebenen eise vorgeprüft und be-

scheinigt sind, haben die Gemeindevorstände (Ober-
bürgermeister, Bürgermeister) mit größtmöglicher Be-

schleunigung dem Regierungspräsidenten (für Berlin:
dem Oberpräsidenten in Berlin-Charlottenburg fur
das Gebiet des Siedlungsverbandes Nuhrkohlenbezirk:
dem Verbandspräsidenten in Essen) mit einem Be-

richt vorzulegen, aus dem sich ergibt,

a) welche Bewerber ungeeignet sind und für eine

Umsiedlung nicht in Betracht kommen,

b) welche Bewerber zwar für geeignet gehalten
werden, bei denen aber »die Zustimmung der

Aussiedlungsgemeinde gemaß § 5 a. a. O. versagt
worden ist.

Die Gründe der Ablehnung der Zustimmung
sind in der Uebersicht kurz anzugeben.



c) welche Bewerber für die Umsiedlungmit Zu-
stimmung der Aussiedlungsgemeinde in Frage
kommen.

» ·

4. Die Regierungspräsidenten (der Obexprasident
in Berlin-Charlottenburg der Verbandsprasident in

Essen) haben die Berichte an Hand der Antragsunter-
lagen (Fragebogen) nachzuprufen.

«

In »den unter

Ziffer 3b genannten Fällen haben»sie zunachft festzu-
stellen, ob die Möglichkeit der Ansiedlung an dem in

Aussicht genommenen Ansiedlungsort besteht. Gege-
benenfalls haben sie auf Grund der ihnen. hiermit
übertragenen Befugnis daruber zu» entscheiden»ob

die fehlende Zustimmung der Aussiedlungsgemeinde
ersetzt wird.

v . » .

Die Anträge der Bewerber, diefnicht fur geeignet
gehalten werden, oder bei denen. die Zustimmung der

Ausfiedlungsgemeinde nicht’erteilt ist oder nicht er-

setzt wird. sind an den Gemeindevorstand [Oberburger-
meister, Bürgermeister) des Wohnortes mit dem Er-

suchen zurückzusenden,die Antragsteller abschlagig zu

be eiden.
» «fDchieübrigen Anträge sind an dennfur den Ansied-

lungsort zuständigen Regierungsprasidentenweiter-

zuleiten, der hierüber endgültig zu befinden und we-

gen der Ansiedlung der Bewerber das Weitere zu
veranla en at.

LiegtssderhWohnortdes Bewerbers und der An-

siedlungsort in demselben»Regierungsbezirk, so hat
der für den Wohnort zustandige Regierungsprasident
über den Antrag zu entscheiden.

5. Die Ansiedlung der Bewerber, die für geeignet
befunden worden sind, und zu deren Ansiedlung die

erforderliche Zustimmung vorliegt, wird in der Regel
dadurch zu geschehen haben, daß der fur den Ansied-
lungsort zuständige Regierungsprasident den Bewer-
ber einer Gemeinde zuteilt, in« der sichvfur. ihn sogleich
oder voraiisfichtlich in absehbarer Zeit eine Arbeits-

möglich)keit
bietet (vgl. Abschnitt IV des Frage-

bo ens .

«DieZuteilung kann u. a. in folgender Weise ge-
e en: .

.schBheider Erteilung aller Bewilligungsbeschejdefür
Gruppenfiedlungen, soweit sie in mittleren
oder kleineren Gemeinden errichtet·»werde«n,schreibt
der Regierungspräsident vor, daß fur eine bestimmte
Anzahl von Siedlerstellen die Siedlungsanwarter von
ihm namhaft gemacht werden. Fur diesegelten die

gzleifchlenRechte und Pflichten, wie fur die anderen
ie er.

Siedlungsanwärter, die am Orte der Anfiedlung
geeignete Grundstücke besitzen oder erwerben konnen,
sind als sogenannte Einzelsiedler anzusetzen.

Wegen der Verfahrenstragerschaft verweife ich auf
den Erlaß vom 25. August d. I. —- ZA. IkI 1003 cl18.
8

6. Bei der Auswahl des Anfiedlungsortes und der

Umsiedler ist darauf zu achten, daß am Orte der An-

siedlung eine Aenderung oder Reuordnung der Ge-

meinde-, Kirchen- oder Schulverhaltnissenicht erfor-
derlich wird, und daß in der Ansiedlungsgemeinde
nach Möglichkeit keine besonderen·Gemeinde-,Kir-

chen- und Schullasten entstehen. Die«Zuteilungaus-

wärtiger Siedler wird daher nur insoweit zu er-

folgen haben, als die vorhandenen Einrichtungen
und Anlagen auch für sie ausreichen.

. .

7 Den Zeitpunkt der Uebersiedlung bestimmt die

Ansiedlungsgemeinde,die sowohl den Bewerber als

auch die Aussiedlungsgemeinde— letztere wegen der

Weiterzahlung bzw. tErftattung
der Unterstutzung —

earitienha. » .

zquienFusikdlgngsgemeindehat auch fur die»wohn-
liche Unterbringung der vomRegierungsprasidenten
zugewiesenen ortsfremden Siedlungsanwarter und

ihrer Familien am Ansiedlungsort fur die Zeit

Bauausführung zu sorgen, gegebenenfalls unter en -

sprechender Inanspruchnahme der von der Ansied-
lungsgemeinde anzufordernden Fürsorgelasten (Art. 3
§ 3 der Verordnung vom 23. Dezember 1931).

8. Ueber die von den Regierungspräsidenten für
Zwecke der Umfiedlung zurückgeftellten und bis zum
1. November d. J. hierfür nicht in Anspruch genom-
menen Mittel kann von diesem Tage ab anderweitig
verfugt werden· Die Verwendung der Mittel ist mir
anzuzeigen.

Ich ersu·che,hiernach das Weitere zu veranlassen.
Die Gemeinden find sogleich entsprechend zu benach-
richtigen und hierbei darauf hinzuweisen, daß von

allen»beteiligten Stellen eine verständnisvolle und
tatkraftige Unterstützung der im staatspolitischen Jn-
terefse bedeutungsvollen Umfiedlungsmaßnahmen er-
wartet wird.

Wegen Ermäßigung der Eisenbahnfahrtkosten der
Umsiedler und verbilligter Beförderung ihres Haus-

äzatlsßbiszum Ort der Ansiedlung ergeht besonderer
r a .

Auswahl der Siedler nach bevölkerungspolitischen
Gesichtspunkten.

Erlaß des Reichsarbeitsminifters vom 21. Sep-
tember 1933 — IV 11 —- 412X33 Ks — an die Re-

gierungen der Länder·

(Auszug.)
Nach den Richtlinien für die vorftädtische Klein-

siedlung sollen bei der Verteilung der Darlehnsmittel
kinderreiche Familien besonders bevorzugt werden.
Dabei sind den kinderreichen Familien zur Erleichte-
rung ihrer Lage aus grundsätzlichen familienpoli-
tischen Erwägungen mit dem Fortschreiten der Sied-
lungsaktion in den einzelnen Bauabschnitten immer
weitergehende Vergünstigungen eingeräumt worden,
indem ihnen im II. Abschnitt Zinsnachläsfe und Bau-
kostenzuschüsfe,im 111. und IV. Abschnitt Zinsnach-
lässe und Zusatzdarlehen zugebilligt wurden und in-
dem neuerdings für den 1V. Siedlungsabschnitt durch
meinen Erlaß vom 7. Juli 1933 —- 1V Rr. 15 371J33
K»s.— in Abweichung von den sonst geltenden Be-
stimmungen als Siedler kinderreiche minderbemittelte
Familien mit 5 und mehr minderjährigen Kindern
auch dann zugelassen worden find, wenn der Sied-
ler in voller Arbeit steht.

Bei der Auswahl und Betreuung der Siedler auf
die Wahrung der bevölkerungs- und familienpoli-
tischen Gesichtspunkte entsprechend den wiederholten
programmatischen Erklärungen der Reichsregierung
ganz besonders Bedacht zu nehmen, insbesondere also
auch im Interesse der Erhaltung und Vermehrung
der Volkskraft nur rassisch wertvolle und erbgefunde
Siedlerfamilien anzusetzen, minderwertige, nament-

lich an vererblichen geistigen und körperlichen Ge-
brechen leidende Siedler, deren kranker und asozialer
Nachwuchs schließlichnur die Gesamtheit belastet und
die Volkskraft schwächt,aber auszuscheiden.

Wirtfkhaft

Aenderung des Bankgesetzes.
Beseitigung des Generalrates der Reichsbank.

Das R e ich s k a b i n e tt verabschiedete in seiner
Sitzung am Dienstag ein Gesetz über die A e n d e -

rung des Bankgesetzes vom 30. August 1924.

Danach soll die Leitung der R e i ch s b a nk statt
bisher vom Generalrat in Zukunft vom R e i ch s -

p r ä fi d e n t e n ernannt werden. Die auf den
Dawes-Plan zurückgehende Einrichtung des General-
rates der Reichsbank wird beseitigt. Die Reichsbank
erhält weiter die Befugnis, f e ft v e r z i n s lich e

W e r t p a p i e r e zur Regulierung des Geldmarktes
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Fukaufen und zu verkaufen, um dadurch nach Möglich-
eit auch auf dem Gebiete des Kapitalmarktes regu-

lierend und fördernd eingreifen zu können. Sie soll
die gekauften Wertpapiere und in gleicher Weise auch
die Lombardforderungen als bankmäßige Notendeckung
verwenden dürfen. Ferner sollen die Vorschriften
über eine mechanische Erhöhung des Diskont-

satzes
in Verbindung mit einer Notensteuer

be eitigt werden, da sie sich in der praktischen
Erfahrung der letzten Jahre als undurchführbar er-

wiesen haben. Die Reichsbank wird weiterhin er-

mächtigt, eine Abschlagdividende zu zahlen,
die üblicherweise am 1. Oktober eines jeden Jahres
gezahlt werden soll, damit die Reichsbankanteile wie-
der zu einem bevorzugten Anlagepapier des Sparers
werden.

Die Verkündung des Gesetzes wird nicht vor dem
28. Oktober erfolgen.

Neichserbhofgesetz.
Vom 29. September 1933.

Die Reichsregierung will unter Sicherung alter

deutxgerErbsitte das Bauerntum als Blutquelle des
deut en Volkes erhalten.

Die Bauernhöfe sollen vor Ueberschuldung und Zer-
splitterung im Erbgang geschützt werden, damit sie
dauernd als Erbe der Sippe in der Hand freier
Bauern verbleiben.

»

Es soll auf eine gesunde Verteilung der landwirt-

schaftlichlenBesi größen hingewirkt werden, da eine

Yoßenzahl ebensfähiger kleiner und mittlerer

auernhöfe, möglicht gleichmäßigüber das ganze
Land verteilt, die be te Gewähr für die Gesunderhal-
tung von Volk und taat bildet.

Die Reichsregierung hat daher das folgende Gesetz
beschlossen. Die Grundgedanken des Gesetzes sind:

Land- und forstwirts aftlicher Besitz in der Größe
von minde tens einer ckernahrung und von höch-

ktens
125 ektar ist Erbhof, wenn er einer bauern-

ähigen Person gehört.
Der Eigentümer des Erbhofs heißt Bauer.
Bauer kann nur sein, wer deutscher Staatsbürger,

deutschen oder stammesgleichen Blutes und ehrbar
i .

»

Der Erbhof geht ungeteilt auf den Anerben

uber.
Die Rechte der Miterben beschränkensich auf das

übri e Vermögen des Bauern. Nicht als Anerben
beru ene Abkömmlinge erhalten eine den Kräften
des Hofes entsprechende Berufsausbildung und Aus-

stattung; geraten sie unverschuldet in Not, so wird

ihnen die Heimatzuflucht gewährt.
Das Anerbenrecht kann durch Verfügung von To-

des wegen ni tausgeschlossen oder beschränktwerden.
Der Erbho ist grundsätzlich unveräußerlich und

unbelastbar.
Das Gesetz wird hiermit verkündet:

1. Abschnitt.
Der Erbhof.

§ 1

Begriff.
(1) Land- oder forstwirtschaftlich genutztes Grund-

eigentum ist Erbhof, wenn es

1. hinsichtlich seiner Größe den Erfordernissen der

§§ 2, 3 entspricht und
2. ich im Alleineigentum einer bauernfähigen Per-

on befindet.
(2) Höfe, die ständig durch Verpachtung genutzt wer-

den, sind nicht Erbhöfe.

(3) die Erbhöfe werden vom Amts wegen in die

Erbhöferolle eingetragen. Diese Eintragung hat
rechtserklärende, keine rechtsbegründende Bedeutung-

§ 2
s

Mindestgröße.
(1) Der Erbhof muß mindestens die Größe einer

Ackernahrun haben.
[2) Als ckernahrung ist diejenige Menge Landes

anzusehen«welche notwendig ist, um eine Familie
unabhangig vom Markt und der allgemeinen Wirt-

schaftsla e zu ernähren und zu bekleiden sowie den
Wirtscha tsablauf des Erbhofes zu erhalten.

§ 3

Höchstgrenze.
(1) Der Erbhof dar ni t rö er e’ I v

-

hundertfünfundzwanzigfHekthrtg ß sin as km

(2) Er muß von einer o telle aus o ne Vor-
werke bewirtschaftet werdenHköfiInenh

§ 4

Entstehung von Erbhöer durch Teilung.
Die Bildung mehrerer Erbhöfe durch Teilung grö-

ßeren Grundbesitzes ist zulässig. wenn

1. jeder Hof für sich den Erfordernissen der §§ 1
bis 3 entspricht und

2. der Gesamtbetrag der Schulden des Eigentümers
einschließlichder auf den zu teilenden Grundbesitz
ruhenden dinglichenLasten

dreißig
vom Hundert

des vor der Teilung zuletzt fe tgesetzten steuer-
lichen Einheitswerts nicht übersteigt.

§ 5

Entstehung eines Erbhofs durch besondere
Zulassung.

«(1)Der Reichsminister Ernährung und Land-
wirtschaft kann nach Anhorung des Kreisbauernfüh-
rers und des Landesbauernführers von den Erforder-

nissendes § 3 Ausnahmen zulassen.
2) fEine GrdFevon mehr als einhundertfünfund-

zwaigzigHektar oll jedoch in der Regel nur zugelassen
wer en,

1. wenn es mit Rücksicht auf die Bodenart oder
das Klima geboten erscheint;

2. wenn es sich um einen wirtschaftlich in sich ge-
schlossenen und in feinen Ländereien abgerunde-
ten Hof handelt, der sich nachweislich seit mehr
als einhundertund ünfzig Jahren im Eigentum
des Bauerngeschle tes befindet;

3. wenn ein um das Gesamtwohl des Deutschen
Volkes besonders verdienter Deutscher in eigener

Ebershnlloder
in seinen Nachkommen geehrt wer-

en o ;
4. wenn das auf dem Hof ansässige Geschlecht dort

Werte
sz·«B.Bauwerke von künstlerischer oder

kulturge chichtlicher Bedeutung) geschaffen hat.
die bei einer Größe des Hofes von nicht mehr
al»s einhundert unfundzwanzig Hektar keine ge-
nugende wirts aftliche Grundlage für ihre Er-
haltung finden.

.(3) Von der Voraussetzung, daß der Erbhof von

einer Hofstelle aus ohne Vorwerke bewirtschaftet wer-

den »kann,.sollnur· abgesehen werden, wenn besondere
betriebswirtschaftliche Verhältnisse das Vorwerk not-

wendig machen.
§ 6

Wein-, Gemüse- oder Obstbau.
»(1) Die Vorschriften der §§ 1 bis 5 gelten auch

sur Grundstucke, die durch Wein-, Gemuse- oder Obst-
bau genutzt werden.

’(2) Beim Weinbau ist als Ackernahrung ein Be-
trieb anzusehen, dessen Eigenerzeugung an Weintrau-
ben zum «Unterhalteiner Familie ausreicht.

(3) Beim Gemuse- oder Obstbau ist ein Betrieb
als Ackernahrung anzusehen, wenn der genutzte
Grundbesitzauch bei Umstellung auf eine andere Art
landwirtschaftlicher Nutzung als Ackernahrung im
Sinne des § 2 Abs. 2 anzusehen wäre.

·
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§ 7
Der Erbhof.

(1) Zum Erbhof gehören alle im Eigentum des
Bauern stehenden Grundstücke,die regelmäßig von
der Hofstelle aus bewirtschaftet werden, und das im

Eigentum des Bauern stehende Zubehör.
(2) Eine zeitweilige Verpachtung oder ähnliche vor-

über ehende Benutzungvon Hofgrundstiicken, z. fB.
als ltenteilsland, sch ießt die Hofzugehörigkeit nicht
aus.

§ 8
Das Hofzubehör im einzelnen.

(1) Das Hofzubegjrumfaßt insbesondere das auf
dem Hofe für ie ewirtschaftung vorhandene Vieh,
Wirtschafts- und Hausgerät einschließlichdes Leinen-

zeugs und der Betten, den vorhandenen Dunger und
die für die Bewirtschaftung dienenden Vorrate an

landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
·

(2) Zum Hofzubehör gehören außerdem die auf den

Hof bezüglichen Urkunden, aus früheren Generationen
stammende Familienbriefe, ferner Bilder mit Er-

innerungswert, Geweihe und ähnliche·auf den Hof
und die darauf seßhafte Bauernfamilie bezügliche
Erinnerungsstücke.

§ 9
.

Versicherungsforderung. Tilgungsguthaben.
Zum Erbhof gehören auch die Forderungen aus

den für für den Hof und dessen Zubehor eingegange-
nen Versicherungen nebst den hierauf ausgezahlten
Entschädigungssummen, sowie ein zur Abtragung
einer Hofschuld angesammeltes Tilgungsguthaben·

§ 10
·

Entscheidung des Anerbengerichts über die Erbhof-
eigenschast.

·

Bestehen Zweifel darüber, ob ein Hof als Erbhof
anzusehen ist, so entscheidet auf»Antrag des Eigen-

tümcehrs
oder des Kreisbauernfuhrers das Anerben-

geri t.

2. Abschnitt.
Der Bauer.

§ 11

Begriff.
(1) Nur der Eigentümer eines Erbhofs heißt

Bauer.

(2) Der Eigentümer oder Besitzer anderen land-
oder forstwirtschaftlich genutzten Grundeigentums
heißt Landwirt.

,

(3) Andere Bezeichnungen für Eigentümer oder Be-

sitzer land- oder forstwirtschaftlich genutzten Grund-

eigentums sind unzulässi .

» ·

(4) Die Berufsbezei nun der Eigentumer im

Grundbuch ist allmählich entsprechendzu andern.

§ 12

Ersordernis der deutschen Staatsangehörigkeit.
Bauer kann nur sein, wer die deutsche Staats-

angehörigkeit besitzt.
§ 13

Ersordernis deutschen oder stammesgleichen Bluts.

(1) Bauer kann nur sein, wer deutschen oder stam-
mesgleichen Blutes it.

· ·

(2) Deutschen oder tammesgleichen Blutes ist »nicht,
wer unter seinen Vorfahren väterlicher- oder mutter-

licherseits jüdis es oder
BrbigesBlut hat.

(3) Stichtag ür das orhandensein der cVoraus-
etzungendes Abs. 1 ist der 1. Januar 1800. Jst zwei-
e haft, ob die Vorausse ungen des Abs. 1 gegeben

sind, so entscheidet hierü er auf Antrag des Eigen-
tümehrs

oder des Kreisbauernführers das Anerer-

geri t.

§ 14
.. .

Ausschluß durch Entmundigungsz
Bauer kann nicht sein, wer entmiindigt ist, sofern

die Anfechtungsklage rechtskräftig abgewiesen oder

nicht innerhalb der gesetzlichen Frist erhoben ist.

§ 15

Ehrbarkeit und Befähigung des Bauern.

(1) Der Bauer muß ehrbar sein. Er muß fähig
sein, den Hof ordnungsmäßig zu bewirtschaften Man-

gelnddeAltersreife allein bildet keinen Hinderungs-
grun .

(2) Fallen die Voraussetzungen des Abs. 1 fort oder
kommt der Bauer seinen Schuldverpflichtungen nicht
nach, obwohl ihm dies bei ordnungsmäßiger Wirt-
schaftsführung möglich wäre, so kann das Anerben-
gericht auf Antrag des Landesbauernführers die Ver-
waltung und Nutznießung des Erbhofs dauernd oder

auf Zeit auf den Ehegatten des Bauern oder auf den-

jenigen übertragen, der im Falle des Todes des
Bauern der Anerbe wäre.

(3) Jst ein Ehegatte oder Anerbe nicht vorhanden
oder sind diese nicht bauernfähig, so kann das An-

erbengericht das Eigentum am Erbhof auf Antrag
des Neichsbauernführers auf eine von diesem vor-

uschla«ende bauernfähige Person übertragen. Der
seichs auernführer soll, falls geeignete Verwandte

ask
Bauern vorhanden sind, einen von diesen vor-

agen.
(4) Das Eigentum am Erbhof geht mit der Rechts-

kraft des Uebertragungsbeschlusses über. Das An-

erbengericht hat das Grundbuchamt von Amts wegen
um die Eintragung des neuen Eigentümers zu· er-

suchen
Die Vorschriften des § 419 des Bürgerlichen

Ge etzbuchs finden entsprechende Anwendung.

§ 16

Wirkung des Verlusts der Bauernfähigkeit.
Verliert der Bauer die Bauernfähigkeit, so darf er

sich nicht mehr Bauer nennen. Hierdurch wird sein
Eigentum am Hof vorbehaltlich des § 15 sowie die
Erbhofeigenschaft des Hofs nicht berührt.

§ 17

Miteigentum. Juristische Person.
(1) Ein Erbhof kann nicht «um Gesamtgut einer

ehelichen Gütergemeinschaft ge ören oder sonst im
Eigentum mehrerer Personen stehen«

BY
Ein Erbhof kann nicht einer juristischen Person

ge oren·

§ 18

Entscheidung des Anerbengerichts über die Bauern-
fähigkeit.

Bestehen Zweifel darüber, ob eine Person bauern-
fähig ist, so entscheidet auf ihren Antrag oder auf
Antrag des Kreisbauernführers das Anerbengericht.

3. A b s chn i t t.

Erbfolge kraft Aicerbenrechts.
.,

§ 19

Erbfolge in den Erbhof.
· (1) Beim Tode des Bauern bildet der Erbhof hin-

sichtlichder gesetzlichen Erbfolge und der Erbteilung
einen besonderen Teil der Erbschaft.

(2) Der
ErbliJofgeht kraft Gesetzes ungeteilt auf

erden Anerben ü .

§ 20

Anerbenordnung.
»

Zum Anerben sind in folgender Ordnung berufen:
1. die Söhne des Erblassers; an die Stelle eines

verstorbenenSohnes treten dessen Sohne und
So nessöhne;

2. der Vater des Erblasgers; · ·

Z. die Brüder des Erb assers; an die Stelle eines

vergtorbenen
Bruders treten dessen Sohne und

So nessöhne; ·
·

4. die Töchter des Erblassers; an die Stelle einer

verstorbenen Tochter treten deren Sohne und

Sohnessöhne;
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5. die Schwestern des Erblassers; an die Stelle
einer verstorbenen Schwester treten deren Söhne
und Sohnessöhne;

6. die weiblichen Abkömmlinge des Erblassers und
die Nachkommen von solchen. soweit sie nicht
bereits zu Nr. 4«gehören. Der dem Mannes-

stamm des Erblassers Näherstehende schließt den

Fernerstehenden aus. Im übrigen entscheidet
der Vorzug des männlichen Geschlechts.

§ 21

Einzelvorschriften zur Anerbenordnung.
(1) Wer nicht bauernfähig ist, scheidet als Anerbe

aus. Der Erbhof fällt demjenigen an, welcher be-

rufen sein würde, wenn der Ausscheidende zur Zeit
des Erbfalls nicht gelebt hätte-.

(2) Ein Berwandter ist nicht zur Anerbenfolge be-

rufen, solange ein Verwandter einer vorhergehenden
Ordnung vorhanden ist.

(3) Innerhalb der gleichen Ordnung entscheidet je
nach dem in der Gegend geltenden Brauch Aeltesten-
oder Iüngstenrecht. Besteht kein bestimmter Brauch,
so gilt Iüngstenrecht. Iistzweifelhaft, ob oder welcher
Brauch besteht. so ents eidet auf Antrag eines Be-

teiligten das Anerbengericht.
(4) Unter den Söhnen gehen die Söhne der ersten

Frau den anderen Söhnen vor. Bei Brüdern oder

Schwestern gehen Vollbürtige vor Halbbürtigen.
(5) Durch nachfolgende Ehe anerkannte Kinder

stecken
den nach Eingehung der Ehe geborenen’ehe-

li en Kindern gleich. Für ehelich erklärte Kinder
des Vaters gehen in derselben Ordnung den ehe-
lichen Kindern nach; uneheliche Kinder der Mutter

gehen schlechthin den ehelichen Kindern nach.
«

("6) An Kindes Statt angenommene Personen sind
nicht Mr Anerbenfolge berufen.

(7) enn zu der Zeit, zu der der Hof auf Grund

dieses Gesetzes Erbhof wird, keine Söhne oder Sohnes-
söhne vorhanden sind, so sind die Anerben der vierten

Prdnfung
vor denen der zweiten und dritten Ordnung

eru en.

§ 22

Austausch eines Erbhoss.
(1) Hat der Anerbe bereits einen Erbhof, so scheidet

er als Anerbe aus. Der Erbhof fällt demjenigen an,

welcher berufen sein würde, wenn »derAusscheidende
zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hatte.

(2) Dies tritt jedoch nicht ein, wenn der Anerbe
innerhalb sechs Wochen nach dem Zeitpunkt, in dem
er von dem Anfall Kenntnis erlangt hat, dem An-

erbengericht gegenüber in öffentlich beglaubigter Form
oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle erklärt, daß
er den angefallenen Hof übernehme.

(3) Im Falle des Abs. 2 fällt das Eigentum an

dem eigenen Hof des Anerben kraft Gesetzes dem
nächstberufenen Anerben des Erblassers an. Dieser
kann den Anfall ausschlagen. Die Vorschriften des

Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Annahme oder Aus-
schlagung einer Erbschaft finden entsprechende An-

wendung.
» »

(4) Das Anerbengericht bestimmt, in welcher Hohe
dieser Nächstberufene verpflichtet it, den Anerben
von den Nachlaßverbindlichkeiten zu efreienz · .

(5) Die Vorschrift des Abs· 4 gilt auch fur die mit
dem übertragenen Hof zusammenhängenden person-
lichen Verbindlichkeiten des Anerben. Insoweit das

Anerbengericht den Erwerber des Hofes zu ihrer fTra-
gung Verpflichtet, haftet er auch den Gläubigern
gegenüber.

§ 23

Mehrere Erbhöfe.
(1) Hinterläßt der Bauer mehrere Erbhöfe, so kön-

nen die als Anerben Berufenen in der Reihenfolge
ihrer Berufung je einen Erbhof wählen, so daß nie-
mand mehr als einen Erbhof bekommt.

»
(2) Die Wahl ist gegenüber dem Anerbengericht in

offentlich»beglaubigterForm oder zur Niederschrift
der Geschaftsstelle zu erklären. Der Vorsitzende des

Anerbengerichts hat dem Wahlberechtigten auf An-
trag eines nachstehendenWahlberechtigten eine an-

gemesseneFrixtzur Erklärung über die Wahl zu be-

stimmen. Er olgt die Wahl nicht vor Ablauf der
Frist, so tritt der Wahlberechtigte hinter die übrigen
Wahlberechtigten zurück.

(3) Jeder Anerbenberechti te erwirbt das Ei en-

tum an dem von ihm gewägltenHof mit der all-
ziehung der Wahl. sMit der»Vollziehungder letzten
Wahl erwirbtvvzugleichder Nachstberufene das Eigen-
tum an dem ubrigbleibenden Hof·

§ 24

Verfügungen von Todes wegen.

(1) Der Erblasser kann die Erbfolge kraft Anerben-

rechts durch Verfugung von Todes wegen nicht aus-

schließen oder beschranken.
(2) Die Vorschrift des Abs. 1 schließt die Ver ü un

über einzelne für die Bewirtschaftung des Hoffsgung
wesentliche Zubehörftucke nicht aus, sofern es sich nicht
um Hofesurkunden oder um die im § 8 Abs. 2 bezeich-
neten besonderen Stücke handelt.

(3) Zu den Verfügungen, durch welche die Erbfolge
kraftvanerbenrechts beschränkt wird, gehören auch
Verfugungen von Todes wegen, durch die eine Be-
lastung des

Hoffsangeordnet oder über den übrigen

Nachlagso ver ugt vwird, daß eine Berichtigung der
Nachla verbindlichkeiten gemäß den Vorschriften des

§ 34 nicht mehr möglich ist.

§ 25

Bestimmung des Anerben durch den Erblasser.

(1) Innerhalb der ersten Ordnung kann der Erb-
lasser den Anerben bestimmen,

1. wenn in der Gegend bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes Anerbenrecht nicht Brauch gewesen ist;

2. wenn in der Gegend bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes freie Bestimmung durch den Bauern

üblich gewesen ift;
3. in anderen Fällen mit Zustimmunl des An-

frbetngerichtswenn ein wichtiger rund vor-

ieg .

Darüber, ob die Voraussetzun en der Nr. 1, 2 ge-
geben sind, entscheidet in Zweife sfällen das Anerben-
gericht.

(2) Sind eheliche Söhne oder

Sohnes-Löhne
nicht

vorhanden, so kann der Erblasser mit ustimmung
des Anerbengerichts bestimmen, daß ein unehelicher
Sohn, dessen Vater er it, Anerbe wird. Vor der

Entscheidung hat das nerbengericht den Landes-
bauernführer zu hören.

(3) Mit Zustimmung des Anerbengerichts kann der

Erblasser bestimmen, daß eine Person der vierten

Ordnung vor Personen der er ten, zweiten oder drit-
ten Ordnung Anerbe wird. as Anerbengericht spll
die Zustimmung erteilen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt.

(4) Innerhalb der lzweitenund der folgenden Ord-

nungen kann der Er lasser den Anerben bestlmmen-
Er kann dabei auch mit Zustimmung des Antztbem
gerichts eine oder mehrere Ordnungen übersprIUSEIL

(5) Sind Personen der. im § 20 bezeichneten Ord-

nungen nicht vorhanden, so kann der Erblasser den
Anerben bestimmen. Ist der vom«Erblafserbestimmte
Anerbe nicht bauernfähig oder trifft der Bauer keine
Bestimmung. so bestimmt der Neichsbauernfiihrer den
Anerben. lBauernfähige Verwandte oder Verschwä-
gerte des Erblassers sollen hierbei bevorzugt berück-

sichtigt werden.
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§ 26

Verwaltung und Nutznießung für Vater oder Mutter
des Anerben-

Der Erblasser
kann anordnen, daß dem Vater oder

der Mutter es Anerben über die Volljährigkeit, je-
doch nicht über das fünfundzwangzigste Lebensjahr
des Anerben hinaus, die Verwaltung und Nutznie-
ßung des Hofs zustehen soll.

§ 27

Führung des Hofnamens.
Der Erblasser kann bestimmen, daß der Anerbe als

Zusatz zu seinem Namen den Hofnamen führt.

§ 28

Form der Anordnungen des Erblassers.
Der Erblasser kann die in §§ 25 bis 27 vorgesehe-

nen Anordnungen nur durch Destament oder Erbver-

trag treffen.
§ 29

Ausschlagung.
(1) Der Anerbe kann den Anfall des Erbhofs aus-

schlagen, ohne die Erbschaft in das übrige Vermogen
aus uschlagen. Aus diese Ausschlagung finden die

Vorstriftendes Bürgerlichen Gesetzbuchs uber die
Aus lagun der Erbschaft entspre ende Anwendung.

(2) Die usschlagun ist gegenüer. dem Anerben-

gerichte zu erklären. ie Frist für die Ausschlag-ging
beginnt mit dem Zeitpunkt in welchem der Anerbe
von seiner Berufung zum Anerben Kenntnis erlangt,
wenn jedoch die Berufun auf einer Verfügung von

Todes wegen beruht, ni t vor der Verkündung der

Verfügung.
(3) Jst der zum Anerben Berufene nicht deutscher

Staatsangehöri er, so tritt sein Ausscheiden als An-
erbe ( 21 AbE1, § 12) unächst nicht ein; es gilt
aber a s Auss lagung des nfalls des Erbhofs, wenn

er nicht die erleihung der deutschen Staatsange-
hörigkeit innerhalb der im Abs. 2 bezeichneten Frist
nachgesucht hat, oder wenn sein Gesuch abgelehnt wird.

§ 30

Versorgung der Abkiimmlinge des Erblassers.
Heimatzuflukht.

(1) Die Abkömmlinge des Erblassers werden, so-
weit sie Miterben oder pflichtteilsberechtigt sind, bis

zu ihrer Volljährigkeit auf dem Hofe angemessen un-

erhalten und erzogen.
(2) Sie sollen auch für einem dem Stande des Hofs

entsprechenden Beruf ausgebildet und bei ihrer Ver-
selbstandigung, weibliche Abkömmlin e auch bei ihrer
Verheiratung, ausgestattet werden, oweit die Mittel
des Hofs dies gestatten; die Ausstattung kann ins-

besondere auch in der Gewährung von Mitteln für
die Beschaffung einer Siedlerstelle bestehen.

(3) Geraten sie unverschuldet in Not, so könnensie
auch noch später gegen Leistung angemessener Arbeits-

hilfe auf dem Hofe Zuflucht suchen (Heimatzuflucht).
Dieses Recht steht auch den Eltern des Erblassers zu,
wenn sie Miterben oder pflichtteilsberechtigt sind.

§ 31
Altenteil des Ehegatteu.

Der überlebende Ehegatte des Erblassers kann,
wenn er Miterbe oder pflichtteilsberechtigt ist und. er

auf alle ihm gegen den Nachlaß zustehendenAnspruche
ver ichtet, von dem Anerben lebenslänglich den in

solssenVerhältnissen üblichenUnterhalt auf dem Hofe
ver angen, soweit er sich nicht aus eigenem Vermogen
unterhalten kann.

§ 32

Negelung von Streitigkeiten.
Bei Streitigkeiten aus dep §§ 30 Und 31 trifft Das

AnerbeUgericht die erforderlicheRegelung unter·billi-
ger Berücksichtigungder Verhältnisse der BeteIlIaten
so, daß der Hof bei Kräften bleibt. Es kann das Ver-
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sorgungsrecht aufheben oder einschränken, wenn der

Versorgungsberechtigte anderweit gesichert ist, oder
wenn dem Verpflichteten die Leistung nicht mehr zu-

gemutet werden kann, insbesondere, wenn sie die

Kräfte des Hofes übersteigt. Die Entscheidung des

Anerbengerichts ist endgültig.

§ 33
Der übrige Nachlaß.

Das außer dem Erbhof vorhandene Vermögen des
Bauern vererbt sich nach den Vorschriften des allge-
meinen Rechts.

§ 34

Nachlaßverbindlichkeiten.
(1) Die Nachlaßverbindlichkeiten einschließlich der

auf dem Hofe ruhenden Hypotheken, Grund- und

Rentenschulden, aber ohne die auf dem Hofe ruhenden
sonstigen Lasten (Altenteil, Rießbrauch, Entschul-
dungsrente u. a.) sind, soweit das außer dem Hof vor-

hazikeneVermögen dazu ausreicht, aus diesem zu be-
ri igen.

.(2) Soweit die Nachlaßverbindlichkeiten nicht in

dieser Weise berichtigt werden können, ist der Anerbe
den Miterben egenüber verpflichtet, sie allein zu
tragen und die Miterben von ihnen zu befreien.

§ 35

Teilung des übrigen Nachlasses.
(1) Verbleibt nach Berichtigung der Nachlaßver-

bindli keiten ein Ueberschuß, so ist dieser ausI
die Mit-

erben es Anerben nach den Vorschriften es allge-
meinen Rechts u verteilen.

(2) Der Aner e kann, falls er nach den Vorschriften
des allgemeinen Rechts überhaupt zu einem Erbteil
an dem übrigen Nachlaß berufen ist, eine Beteiligung
an dem Ueberschußnur verlangen, insoweit der auf
ihn entfallende Anteil größer it als der lastenfreie
Ertragswert des Erbhofs. Der rtragswert bestimmt
sich nach dem Reinertrag, den der Hof nach seiner bis-

herigen wirtschaftlichen Bestimmung nachhaltig ge-
währen kann.

§ 36

Verbindlichkeiten bei mehreren Erbhüfen.

(1) Gehören zum Nachlaß mehrere Erbhöfe (§ 23),
so konnen die gemäß §§ 30, 31 zur Versorgung Be-
rechtigten wählen, auf welchem Hof sie den Unter-
halt beziehen wollen. Die Pflicht zur Berufsaus-
bildung und Ausstattung wird von allen Anerben
gemeinschaftlich, und zwar im Verhältnis zueinander
entsprechend dem Wert der Höfe, getragen.

. (2) Die Anerben tragen die Nachlaßverbindlich-
keiten im Verhältnis zueinander entsprechend dem
Wert der»Höfe.

(3) Entsteht Streit über die Anwendung von Abs· 1

Satz »2oder Abs. 2, so entscheidet das Anerbengericht
endgultig.

4. Abschnitt.
Beschränkungen der Veräußerung und Belastung des

Erbhofs. Zwangsvollstreckung.
§ 37

Veräußerung und Belastung des Erbhofs.
(1) Der Erbhof ist grundsätzlich unveräuvßerlichmnd

unbelastbar. Dies gilt nicht für eine Verfuvgunguber
ZUbehOxftücke,die im Rahmen ordnungsmaßiger Wirt-

schaftsfuhrung getroffen wird.
»

Das Anerbengericht kann die Veraußerungoder

Belastung genehmigen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt. Die Genehmigung kann auch Unter eMCr

Auflage erteilt werden.
· ·

(3) Das Anerbengericht soll »dieGenehmigung zur

Veräußerung des Erbhofs erteilen, wenn der Bauer
den Hof einem Anerbenberechtigtenübergebenwill,
der beim Erbsall der Nächstberechtigteware oder vom

Erblasser gemäß § 25 zum Anerben bestimmt werden
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könnte. Das Anerbengericht soll die Genehmigung
nur erteilen, wenn der Uebergabevertrag den Erb-
hof nicht über seine Kräfte belastet.

§ 38

Bollstreckungsschutz.
(1) In »denErbhof kann wegen einer Geldforderung

nicht vollstreckt werden.

·(2) Auch in die auf dem Erbhof gewonnenen land-

wirtschaftlichen Erzeugnisse kann wegen einer Geld-
forderung nicht vollstreckt werden, jedoch vorbehaltlich
der Vorschriften der §§ 39, 59.

§ 39

Bollstreckung wegen öffentlich-rechtlicherGeld-

forderungen.
(1) Wegen bFentliger

Ab aben, wegen eines An-

spruchs aus o entli en Laten oder wegen einer

sonstigen offentli -rechtlichen Geldforderun kann in
die auf fdem Erb of gewonnenen landwirt chaftlichen
Erzeugnissevollstrerkt werden, soweit diese nicht zum

Zubehor gehören und nicht zum Unterhalt des Bauern

kdckerfselijnerFamilie bis zur nächsten Ernte erforder-
i in .

(2) Die Vollstreckung gemäß Abs. 1 darf nur be-

ginnen, wenn der Gläubiger einen Monat Vorher dem

Kreisbauernführer den Vollstreckungstitel sowie die

Erklärung hat zustellen lassen, daß er die Zwangs-
vollstreckung gegen den Bauern einzuleiten beabsichtige.

(3) Innerhalb der Frist kann der Kreisbguerm
führer, falls er vom Neichsnährstand dazu ermächtigt
ist, dem Gläubiger gegenüber schriftlich die Erklarung
abgeben, daß er die Schuld für den Neichsna rstand
übernehme. Dur diese Erklärung wird der eichs-
nährstand verpfli tet, den Gläubiger gegen Aushän-
digung dessVollstreckungstitels nebst einer öffentlich
beglaubigten Empfangsbestätigung zu befriedigen.
Der Gläubiger kann die Forderung nicht mehr gegen
den Bauern geltend machen.

(4) Soweit der Neichsnährstand den Gläubiger be-

friedigt, geht die Forderunsgdes Gläubigers kraft
Gesetzes auf ihn über. Der eichsnährstand kann aus

dem Vollftreckungstitel gegen den Bauern mit der

Beschränkung des
. 38, § 39 Abf. 1 vollstrecken.

(5) Die Vorschri ten der Abs. 2 bis 4 finden keine

Anwendung, wenn die Forderung ohne Zinsen und

Kosten den Betrag von einhundertfünfzig Neichsmark
nicht übersteigt.

5. A b s chn i t t.

Die Anerbenbehörden.

§ 40

Grundsatz.
(1) Zur Durchführung der besonderen Aufgaben

dieses Gesetzes werden Anerbengerichte, Erbhofgerichte
und das Neichserbhofgericht gebildet.

»

(2) In den durch dieses Gesetz den Anerbenbehor-
den zur Entscheidung überwiesenen Angelegenheiten

königen
die ordentlichen Gerichte nicht angerufen

wer en.

§ 41

Das Anerbengericht.
« (l) Das Anerbengericht wird durch die Landes-

Justizverwaltung bei dein Amtsgericht für dessen Be-
«irk gebildet. Die Landesjustizverwaltung kann den

ezirk anders bestimmen; sie kann insbesondere be-

stimmen, daß für mehrere Amtsgerichtsbezirke nur

ein Anerbengericht gebildet wird.

(2) Das Anerbengericht entscheidet in der Besetzung
von einem Richter als Vorsitzenden und zwei Bauern.

(3) Der Vorsitzende und sein ständiger Stellver-
treter werden von der Landesjustizverwaltung er-

nannt, und zwar regelmäßig für die Dauer des

Kalenderjahrs Sie sollen mit den Erbgewohnheiten
der bauerlichen Bevölkerung vertraut sein.

§ 42

Oertliche Zuständigkeit des Anerbengerichts.
·(1) Zuständig ist das Anerbengericht, in dessen Be-

zirk sicZZdie Hofstelle des Erbhofs befindet.
(2) estehen Zweifel, so bestimmt der Präsident des

Erbhofgerichts das zuständige Anerbengericht.

§ 43
Das Erbhofgericht.

(1) Für jedes Land wird durch die Landesjustiz-
verwaltung bei einem von ihr zu bestimmenden Ober-
landesgericht ein Erbhofgericht gebildet. Für mehrere
Länder kann dur die beteiligten Länder ein gemein-
schaftlichesErbho gericht gebildet werden. In einein
Lande koiinen auch mehrere Erbhofgerichte gebildet
werden.

(2) Das Erbhofgericht entscheidet in der Besetzung
von einem Richter als Vorsitzenden, zwei weiteren
Richtern und wei Bauern.

(3) Die Vorschriftendes § 41 Abs. 3 finden ent-

sprechende Anwendung.

§ 44

Ernennung der bäuerlichen Beifitzer.
Die

bäuerlichen
Beisitzer der Anerbengerichte wer-

den auf Vor chlag des Landesbauernfiihrers, die
bäuerlichen Beisitzer der Erbhofgerichte auf Vorschlag
des Neichsbauernführers durch die Landesjuftizver-
waltung ernannt. Außer den Beisitzern ist die er-

forderliche Zahl von Stellvertretern zu ernennen.

§ 45

Rechtsverhältnisse und
zlgßiitsrhiidigung

der bäuerlichen
eisitzer.

(1) Für die Ne tsverhältnisse und die Entschädi-
gung der bäuerli en Beisitzer gelten die sur die

Schdffen bestehenden Vorschriften der §§ 31 bis 33,
§ 35 Nr. 1 und 5, §§ 51 bis 56 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes sinngemäß mit der Maßgabe, daß es

ZigerfMitwirkung
der Staatsanwaltschaft hier nicht

e ar .

(2) Ueber die im Schlußsatz des § 55 des Gerichts-
verfafsungsgefetzes gegebene Aufsichtsbeschwerde ent-

scheidet endgültig bei den Anerbengerichten der Land-

gerichtspräsident und bei den Erbhofgerichten der

Präsident des Oberlandesgerichts.
(3) Wird das Fehlen einer Voraussetzung für die

Berufung zum Beisitzeramt nachträglich bekannt oder

fällt eine Voraussetzung nachträglich fort, so wird der
Beisitzer von der Stelle, welche ihn ernannt hat, seines
Amtes enthoben; vor der Entscheidung ist der Bei-
sitzer zu hören. Die Entscheidung ift endgültig.

§ 46

Verfahren.
(1) Das Verfahren vor den Anerbengerichten und

Erbhofgerichten wird in Anlehnung an die Grund-
sätze des Verfahrens in Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit durch Verordnung des Reichs-
ministers der Iustiz und des Neichsministers für Er-

nährung und Landwirtschaft geregelt.
(2) Die Verordnung kann eine Vorentscheidung des

Vorsitzenden und die Erhebung von Beweisen durch
einzelne Mitglieder des Gerichts vorsehen.

§ 47

Das Reichserbhosgericht.
·

Einrichtung, Verfahren und Sitz des Veichserbhof-
gerichts werden durch Verordnung des Peichsministers
der Justiz und des Neichsministers fur Ernährung
und Landwirtschaft geregelt. Dabei kann vorgesehen
werden, daß die Entscheidungen des· Neichserbhof-
gerichts der Bestätigung durch den Peichsminister für
Ernährung und Landwirtschaft bedurfen.
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§ 48

Sofortige Beschwerde-
(1) Gegen die Entscheidungen des Anerbenqerichts

findet die sofortige Beschwerde statt. Die Beschwerde-

fri(ftbeträgt zwei Wochen.
2) Gegen Entscheidungen, welche das Anerben-

gericht auf Grund des § 10, § 15 Abf. 3, § 18,v§ 21

Abf. 3, § 25, § 37 Abs. 2 getroffen hat, kann die so-
fortige Beschwerdeauch von dem Kreisbauernfuhrer
eingelegt werden. Das Anerbengericht hat die»vor-
erwähnten Entscheidungen dem Kreisbauernfuhrer
Von Amts wegen zuzuftellen.

(3c)htUeber
die Beschwerde entscheidet das Erbhof-

geri .

§ 49

Sofortige weitere Beschwerde.
(1) Gegen die Entscheidung des Erbhofgerichts fin-

det die sofortige weitere Beschwerde statt. Die Be-

fchwerdefrist beträgt zwei Wochen. .

(2) Bezieht sich die Entscheidung des Erbhofgerichts
auf eine der im § 48 Abf. 2 erwähnten Entscheidun-
gen, so kann diefe Beschwerde auch von dem Landes-
bauernführer eingelegt werden. Das Erbhofgericht
hat die vorerwähnten Entscheidungen dem Landes-

bauernführer von Amts wegen zuzustellen.
«

(3) Ueber die weitere Beschwerde entscheidet das

Neichserbhofgericht.
. » ·

(4) Die weitere Beschwerde ift«nur zvulassig,wenn

in der Entscheidung des Erbhofgerichts ein neuer selb-
ständiger Beschwerdegrund enthalten ift. Dies gilt
nicht für die im Abf. 2 vorgesehene Beschwerde des

Landesbauernfiihrers.
§ 50

«

Vollftreckung der Entscheidungen.
Aus den rechtskräftigen Entscheidungen der An-

erbengerichte, der Erbhofgerichte und des

NeiZserbhofgerichts findet .die Zwangsvollstreckung na den

Vorschriften der Zivilprozeßordnung statt.

§ 51

Kosten.
Die Gebühren und Kosten für das Verfahren vor

den Anerbenbehörden werden durch Verordnung»des
Reichsministers der Iiistizfund des Reichsministers
für Ernährung und Landwirtfchast geregelt.

6. Abschnitt·
Erbhöferolle und Grundbuch.

§ 52

(1) Die Erbhöferolle (§ 1 Abf. Z) wird beim An-

erbengericht geführt.
» »

(2) Die Eintragung der Erbhofe erfolgt gebuhren-
rei.

.f
(3) Die Einrichtung der Höferolle und das Ein-

tragungsverfahren wird durch Verordnung des

Neichsministers der qutiz geregelt.
§ 53

Grundbuchoermerk.
(1) Die Eintragung in die Höferolle ift auf Er-

suchen des Vorsitzenden des Anerbengerichts bei den

zum Erbhof gehörenden Grundftucken ini Grundbuch
zu verwerten Der Vermerk»erfolgtgebuhrenfrei.«

(2) Die zum Erbhof gehorendenvGrundstuckesind

auf ein besonderes Grundbuchblatt einzutragen Das

Grundbuchamt foll tunlichst darauf hinwirken. daß der

Bauer sie durch entsprechende Eintragung im Grund-

bUch zu einem Grundstück vereinigen laßt.

7. A b f chn i t t.

Schlußvorschriften.
§ 54

·

Oertliche Zuständigkeit der Kreis- und Landesbauern-
u rersz .

Für die örtliche Zuständigkeitder Kreis- und Lan-
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desbauernführerit der Ort maßgebend, an dem sich
die Hofftelle des rbhofs befindet.

» § 55

Befreiung von der

Eräfchaftæ
und Grunderwerbs-

euer.

Der Anerbe hat für den Uebergang des Erbhofs
keine Erbschaftssteuer oder Grunderwerbssteuer zu
zahlen.

§ 56

Auslegungsregel.
Entstehen bei Anwendung dieses Gesetzes Zweifel,

so hat vdervRichter fo zu entscheiden, wie es dem in
den Einleituiigsworten dargelegten Zweck des Ge-
fetzes entspricht.

§ 57

Inkrafttreten.
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1933 in Kraft.
(2) Es hat Wirkung für die Erbfälle, die nach die-

fem Zeitpunkt eintreten.

§ 58

Uebergangsvorschrift zu § 23 (Mehrete EtbhsMs
Besi t der Erblafser mehrere Erbhöfe, so kann er

durch eftament oder Erbvertrag in Abweichung von

§ 23 bestimmen, daß bei dem ersten nach dem Inkraft-
treten dieses Gefetzes eintretenden Erbfall insgesamt
zwei Erbhöfe auf einen Anerben entfallen, wenn der
Anerbe ein Sohn oder Sohnessohn ist und beide Höfe
zusammen einhundertfünsundzwanzig Hektar nicht
übersteigen.

§ 59

Uebergangsvorschrift zu §§ 38, 39 (Vollftreckung).
Die Vorschriften des § 39 über die Vollstreckung in

die landwirtschaftlichen Erzeugniåsls
des Erbhofs fin-

den bis zu einer andereii, im ege der Durchfüh-
rungsoerordnung zu treffenden Regelung auch auf die
Vollstreckung wegen privatrechtlicher Geldforderungen
Anwendung.

§ 60

Landesgesetze.
(1) Mit dein Inkrafttreten dieses Gesetzes treten

die landesgesetzlichen Vorschriften über das Anerben-
recht außer Kraft.

(2) Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vor-
schriften über das Anerbenrecht bei den auf Grund
der Gesetze über Auflösung der Fideikommifse gebil-
deten Gütern (insbesondere Waldgütern und Deich-
giitern), soweit sie nicht Erbhof werden, sowie bei
Erbpachtgütern.

§ 61

Ausführungsvorfchristen.

.(1·)Der Reichsminifter der Justiz und der Reichs-
minister für Ernährung und Landwirtschaft sind er-

mächtigt, gemeinschaftlich die zur Durchführung dieses
Gesetzes ersrderlichenNechtsverordnungen und all-
gemeinen »erwaltungsvorfchriften zu erlassen.

(2) Sie können hierbei, soweit sie es zur Erreichung
des wecks diefes Gesetzes für erforderlich halten,
auch orschriften ergänzenden oder abweichenden Jn-

halts treffen, insbesondere auch die im § 60 Abf. 2 be-
zeichneten Vorschriften aufheben oder abändern.

Berlin, den 29. September 1933.

Der Reichskanzler
Adolf Hitler.

Der Neichsminister der Justiz
Dr.Giirtner.

Der Neichsminifter
«ür Ernährung und Landwirt atf

R·WaltherDarrc5-.
ich f
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Nachrichten des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswefens
Baupolitik und Bauwirtskhaft

Die 21. Deutsche Ostmesse, 21.—23. August 1933.

n—. Innerhalb der Reichspropaganda für die

Befestigung der organischen Bindungen des Rei-

ches mit derOstmark und für ihren wirtschaft-
lichen Aufbau war der diesjährigen Ostmesse eine

bevorzugte Rolle zugeteilt, war sie doch auch mit

eben diesem Ziel und Zweck derzeit begründet
worden.

Der Plan der Jndustrialisierung Ostpreußens
nach dem Muster Württembergs stand naturgemäß
im Mittelpunkt der Ansstellung, um den sich die

einzelnen Wirtschaftszweige, — Wirtschaftsmög-
lichkeiten, in sachlicher und theoretischer Propa-
ganda aufbauten.

Als neuer Wirtschaftskreis war zum ersten
Male geschlossen die Ostpreußische Industrie ver-

treten: Sie füllte die größte Halle des Geländes.

Demgegenüber mußte zunächst auffallen, daß
die Siedlung nur mit einigen Prospekten und Zif-
fern durch die »Landgesellschaft« vertreten war,

zumal sie doch in der »bäuerlichen« und »neben-

beruflichen« Form Fundament und Rahmen der

Jndustrialisierung bilden soll.
Allerdings haben die gemeinnützigen Sied-

lungsträger der Provinz ihre Bereitwilligkeit
schon vordem hinlänglich betont und halten Pläne

bereit, sobald die Vorbedingungen für die Durch-
führung erfüllt sind.

Vereitschaft und Zuversicht aber war, wie die

um 40Z gegen das Vorjahr gesteigerte Aus-

steller- und Besucherziffer beweist, das charakte-
ristische Kennzeichen der diesjährigen Ostmesse.

Bundestag Deutscher Architekten, München,
25. September 1933.

fn——.Der Bund Deutscher Architekten nahm seine
30. ordentliche Bundestagung zum Anlaß, seine
Satzungen auf die Grundlage der Ständewirtschaft
umzustellen und seine Stellung innerhalb der Kul-

turpolitik des Reiches festzulegen.
Der neue Bundespräsident, Prof. Eugen Hö-

nig-München sprach zu den einzelnen Punkten
der ständischen Neuordnung und der Kulturauf-
gabe des Bundes: Der neue Aufbau solle auf der

berühmten Tradition des deutschen Bau-

m eist ers gegründet sein. Eine besondere Auf-
gabe des Bundes als Einheitsverband der selb-
ständigen Meister-Architekten solle neben der

Wahrung beruflicher und kulturpolitischer Be-

lange die Fürsorge für den fachlichen Nachwuchs
sein.

Der ideale Wille des Bundes fand sodann in

einer Rede Alfred Rosenbergs neuen Halt
und öffentliche Bestätigung:

Aus nordrassigem Schönheitswillen solle der

Architekt gestalten! Eine mächtige Regierung för-
dere und beschirme jede echte Volkskunst.

Ministerialdirektor W e i g m a n n , Vorstand
der staatlichen Bauverwaltung, gab dazu die Ver-

sicherung des Reichsinnenministeriums
Mit der Berufung Prof. Hönigs in die Reichs-

leitung des Kampfbundes für Deutsche Kultur

durch den anwesenden ReichsgeschäftsführerUr-
b a n wurden die ideellen Voraussetzungen für das

künftige Wirken des Bundes organisatorisch ab-

geschlossen.

Ausstellung »Deutsches Holz«.
Ende September wurde in Stuttgart eine Holz-

Vauausstellung eröffnet, die an 25 Typen die

Tauglichkeit des deutschen Holzes für den Eigen-
heimbau darstellt.

Düsseldorser Wanderausstellung: ,,Nebenberusliche
Landsiedlung im Rheinland«.

In Düsscldorf eröffnete am 19. 9. 1933 der Gau-

fachberater für das Siedlungswesen, Architekt
Schmalhorst, die Wanderausstellung »Nebenberuf-
liche Landsiedlung im Rheinland«. Die Aus-

ftellung, die in 45 Orten und Städten des Rhein-
landes für die Ideen der Randsiedlung werben

will, wurde Von der »RheinischenHeimstätte« und
der privaten rheinischen Architektenschaft zusam-
mengestellt. Uebersichtliche Tabellen und Sta-

tistiken veranschaulichen das angestrebte Ziel des

Siedlungswerkes: Kampf gegen die volksverderb-

liche Mietskaserne und Wohnmaschine, Förderung
des deutschen Gartenbaues. Die »nebenberufliche
Landsiedlung« strebt ein zusätzliches Einkommen

durch Arbeit im eigenen Garten und Stall an,
das allein nur Vorbedingung und sichere Grund-

lage zur Einführung der Kurzarbeit bedeutet.

Münchener Tagung der Freien Deutschen Akademie
des Städtebaus, 21. September 1933.

gr-—. Der Vortrag des Präsidenten der Akade-
mie Dr. S chm i d t - Essen behandelte neben den

Ursachen der Fehlschläge des deutschen Siedlungs-
wesens vor allem die deutsche Umsiedlung :

In der Baupolitik der letzten Jahrzehnte seien
die Städte zu aufwendig ausgestattet wor-

den, während die landwirtschaftliche
U m s i e d l u n g durch großagrarische Interessen
hintertrieb en worden sei. Der Dauer-

zustand der Wirtschaftskrise habe aber Nothilfe
durch landwirtschaftliche und Kurzarbeiter-Kri-
sensiedlungen dringlich gemacht. Das seit Jahr-
zehnten vorbereitete S t ä d te b a u g es e tz müsse
in ein Reichsbaugesetz auf volkswirt-

schaftlicher Grundlage gewandelt werden,
für das die Gesichtspunkte der L a n d e s pl a -

nung und in erster Linie der Umsiedlung
richtunggebend sein müssen.
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Als Abschluß der Tagung gab eine Entschlie-
ßung u. a. folgendes bekannt:

»Wir brauchen eine Siedlungsform, die es dem

gewerblichen Arbeiter ermöglicht, der Industrie
seine Fertigkeiten zur Verfügung zu stellen. Er

muß durch Vodenzuteilung krisensest werden und

am Eesamteigentum des Volkes als einzelner be-

teiligt sein, damit er bei krisenhaften Schwankun-
gen des Arbeitsmarktes nicht in seinem wirtschaft-
lichen Dasein gefährdet wird.«

Tagung der Vereinigung der Bauoerwaltungen
Deutscher Städte, Hannover, 1. Oktober 1933.

Auch hier stand das Thema »Städtebau und

Siedlung« im Vordergrund der Erörterungen.
Stadtbaurat Elkart führte zur Eröffnung der

Vortragsreihe über dies Thema aus:

Der Städtebau müsse der äußeren und inneren

Besiedlung Rechnung tragen. Bei beschränkten
Möglichkeiten für ländliche Siedlung müsse man

um so eifriger auf Nebenerwerbssied-
lung bedacht sein.

In der inneren Stadtsiedlung käme es darauf
an, Platz und Raum für billigste Ein-

familienhäuser zu schaffen.

Tagung des Deutschen Werkbundes,
Würzburg, 1. Oktober 1933.

Der Deutsche Werkbund wurde auf der 22. Jah-
resversammlung n e u b e g r ü n d e t. Die neuen

Satzungen werden vom Führerprinzip bestimmt.
Im V o r st a n d wurde Architekt BDA Dipl.-Ing.
Karl Ehristoph L ö r ch e r - Berlin, zum 2. Vor-

sitzenden Prof. Winfrid W e n d l a n d - Berlin,
vom Reichskampfbundführer Alfred R o s e n -

b e r g und dem Preuß. Kultusminister eingesetzt.
Damit wurde der Werkbund in die national-

sozialistische Kulturfront eingegliedert, in der er

hoffentlich seiner Vorkampfstellung in der künst-
lerischen Entwicklung wieder befestigen wird.

Architekt L d· r ch e r äußerte sich bei dieser
Gelegenheit über die künftigen A u f g a b e n

des Werkbundes: Im Plane des neuen

Bevölkerungsaufbaues habe der Werkbund die

kulturellen Belange wahrzunehmen: An der

Gestaltung des Bauernhauses durch
deutsche Handwerksarbeit habe der Werk-
bund mitzuwirken. Statt wie bisher nur

den Wohn- und Lebensbedürfnissen des

Großstädters Rechnung zu tragen. »D a s V a u -

ernhaus soll der Nährboden werden

fiir die Erziehung zu einer neuen

Staats- und Werkgesinnung.«

Industrie und Siedlung.
Auf der ersten Tagung des A r b e i t s -

befchaffungsausschusses des Indu-

strie- und Handelstages am 4. Oktober

1933 betonte der Präsident Dr. R e n te l n u. a.

die »Wichtigkeit einer großzügigen Heimftätten-
siedlung« wie sie im Zusammenhang der Indu-
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strialisierung des deutschen Ostens geplant sei. Sie

soll dazu helfen, neue Absatzmöglichkeiten durch
eine sorgfältig bedachte Abzweigung von Indu-

striebetrieben des Reiches zu sichern. Die Wert-

erhaltung und Wertvergrößerung des städtischen
Erundbesitzes dürfe indes durch die nebenberufliche
Landsiedlung nicht gehemmt werden.

Ausstellung ,,Eigenheim und Siedlung«, Harburg.
Am 4. Oktober wurde in Harburg in der Turn-

halle am Rathausplatz eine Ausstellung »Eigen-
heim und Siedlung« eröffnet, die insbesondere
Modelle von Siedlungshäusern in niedersächsi-
schem Stil zeigt.

Siedlungsausstelluug München 1934.

Für den Wettbewerb in der Mustersiedlung sind
220 Entwürfe eingereicht worden.

Der neue Eiderdamm

Am 14. September 1933 fand in Gegenwart
des Reichsministers Darr6 die Eröffnung des

großen Meliorationswerkes der Eiderabdämmung
statt, die die wertvolle Eiderniederung vor den

Sturmfluten der Nordsee schützen soll. Reichs-
minister Darr6 stellte in seiner Eröffnungsrede
den Abschluß des Werkes für das Iahr 1936 in

Aussicht.

Siedlungsneuland im Oderbruch.
Der Kreis Oberbarnim plant im Rahmen der

Arbeitsbeschaffung die Trockenlegung des Sumpf-
gebietes des Kietzer Sees im Oderbruch, die
1000 Morgen Acker Neuland für Siedlung schaf-
fen soll.

Der OberschlesischeKanal wird gebaut.
Die Inangriffnahme der Vauarbeiten am

Oberschlesischen Kanal (von der Oder nach dem

Industriegebiet) ist vom Reichskabinett auf An-

regung des Reichsverkehrsministers beschlossen
worden.

Zunächst sind 3 Millionen RM für diesen Zweck
bewilligt worden. Die Länge des Kanals beträgt
rd. 40 km. Die Baukosten werden sich auf etwa
41 Millionen RM belaufen. — Dieses große Bau-

Vorhaben wird sowohl unmittelbar durch die Bau-
arbeiten in den nächsten Jahren als auch mittel-
bar durch die Verbesserung der Absatzmöglichkeiten
eine wesentliche Verminderung der Arbeitslosigkeit
im oberschlesischenIndustriegebiet bringen.

Vor allem wird es den Absatz der Kohle er-

leichtern und die Möglichkeit geben, frachtbillig
Baustoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse, be-

sonders auch Rohstoffe zu beziehen und Fertig-
waren zu versenden.

Ein Landesplauungsverband für das

Rhein-Main-Gebiet.
wurde in Frankfurt unter Vorsitz des Reichs-
statthalters S p r e n g e r begründet.
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Neue Zweigstellen für Siedlerberatung.
Der Evangelische Siedlungsdienst, Bielefeld, ist

am 30. 9. 1933 aufgelöst worden.
Die praktische Beratungs- und Vermittlungs-

tätiakeit für den evangelischen Teil der Provinz
Westsalen und Lippe mit Ausnahme des Indu-
striebezirkes übernehmen die neu eingerichtete
Zweigstelle der Reichsftelle für Siedlerberatung.
Herford, Goebenstr. 11 (Landwirtschaftsschule);
für das Gebiet des rheinisch-westfälischenIndu-
striebezirkes die Beratungsstelle für landwirt-
schaftliche Ostsiedlung, Zweigstelle der Reichsstelle
für Siedlerberatung, Essen-Rheinland, Kronprin-
zenstraße 35.

Die seelsorgerliche Betreuung der Siedler in
ihren neuen Siedlergemeinden sowie die volks-

missionarischen Aufgaben des Siedlungsdienstes
werden bereits seit dem 1. April 1933 von der

Reichsgeschäftsstelle des Evangelischen Siedlungs-
dienltes, Berlin-Dahlem, Ziethenstr. 24, durch-
geführt.

Der bisherige Leiter des Siedlungsdienstes in

Bielefeld, Dr. Schultz, übernimmt am 1. 10. 1933

die Leitung einer für die beschleunigte Ausschlie-
ßung und Besiedlung der nordwestdeutfchen Moor-
und Oedlandbezirke bei der Regierung in Osna-
brück neu« eingerichteten Verbindungsftelle Ar-
beitsdienst und Siedlung. Desgleichen wurde in

Oppeln (L).-S.) eine neue Zweigftelle für Siedler-

beratung eingerichtet.

Kampf gegen Bauschwindel.
In Berlin haben fich etw a 160 Bau-

gewerksmeifter und Baugeschäfte zu-

sammenaefunden, die den Kern für eine Gruppe
Bauausführender bilden wollen, deren Zuverläs-
sigkeit und Ehrlichkeit ständiger Kontrolle unter-

worfen wird. Diese Liste zuverlässiger Unter-

nehmer wird beaufsichtigt von einem Organ, in

dem das Baugewerbe einschließlich der Arbeit-
nehmer und auch die Siedler Sitz und Stimme

haben. Die Liste wurde mit Unterstützung des
Verbandes der Baugeschäfte von Groß-Berlin e.

V. und der Innungen von der Fachgruppe
»Eigenheimbau«, Berlin W 9, Köthener
Str. 38 aufgestellt.

Ergebnisse der Betriebsuntersuchung einer mitt-

leren Bauunternehmung.
Nach den bauwirtschaftlichen Untersuchungen

des deutschen Handwerksinstituts über die Wirt-

schaftlichkeit eines mittleren Baubetriebes find für
die Lebensfähigkeit der Baubetriebe folgende Ge-

sichtspunkte zu berücksichtigen:
Die Ausgaben find zu trennen nach Kosten für

Organisation und Leistungsbereitschaft und nach
Aufwand für Material und Lohn.

Abschreibung und Verzinsung der Betriebs-

anlagen, Geräte und Maschinen sind wichtig. Auch
persönlicherAufwand ist reftlos zu erfassen.

Sachliche Kosten für Betriebsführung angeben.
Akkord- und Tagelohnarbeiten trennen.

Vor Errichtung eines Nebenbetriebes ift eine

genaue Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzustellen.

Deutscher Verein für Wohnungsreform.

Nach Neubildung des Verwaltungsrats hat der

Verein für Wohnungsreform in einer letzthin ab-

gehaltenen Sitzung seinen e n g e r e n V o r -

stand wie folgt neu gebildet: Vorsitzender
Vizepräsident B. Kühn, Staatskommifsar für

das Hochbauwesen bei der Stadt Berlin ; 1. stellv.
Vorsitzender G u tz m e r

, Leiter des Reichsoer-
bandes Deutscher Heimftätten; 2. stellv. Vorsitzen-
der Dr. Widmann-Laemmert, Vizepräsi-
dent der PreußifchenLandespfandbriefanstalt.

Nebenberufliche Landfiedlung

Hypothekenbürgschaftenfür Kleinwohnungen.
Der Reichsarbeitsminister ift ermächtigt, im

Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finan-
zen im laufenden Rechnungsjahr für die Förde-
rung des Kleinwohnungsbaues Bürgschaften bis

zum Gesamtbetrag von 100 Millionen RM zu

übernehmen. Bestimmungen hierfür werden

demnächst bekanntgegeben werden. Anträge wer-

den aber schon jetzt entgegengenommen und be-

handelt.
Bei dieser Aktion des Reiches ist von besonderer

Bedeutung, daß es sich bei den Bürgschaften des

Reiches um solche für nachstellige Hypotheken in

der Spanne von 40—70 v. H. handelt. Die zu

verbürgenden Hypotheken sollen einschließlich vor-

hergehender und gleichstehender Grundpfandrechte
70Z der Gesamtherstellungskosten nicht über-

steigen, fodaß die Bauherren also die erste Hypo-
thek (40Z der Gesamtherftellungskosten) und die

restlichen 3095 der Gesamtherstellungskosten auf
andere Weise beschaffen müssen. Die Hypotheken
müssen mit 1B unter Zuwachs der ersparten Zin-
sen getilgt werden.

Die künftige Tätigkeit der Brandenburgischen
Heimftätte.

Die Tätigkeit der Brandenburgischen Heimstätte
im nächsten Bereiche Berlins weist ihr besondere
Aufgaben zu, die fie im Vordergrund des öffent-
lichen Interesses zu verrichten hat. —- Es war des-

halb notwendig und förderlich, daß Direktor Dr.

Wagner die Presse in einer Konferenz über die

näheren Pläne der Heimstätte aufklärte:

Entsprechend den neuen Richtlinien für die

Heimstättenarbeit werde die Brandenburgische
Heimstätte durch Eigenheimbau und Nebenberufs-
siedlung sich stärker als bisher an der Aussiedlung
Berlins beteiligen. Ihre Mitwirkung an der

Siedlung der Hirsch-Kupfer-Messingwerke A.-G.
und der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft
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seien fruchtbare und beispielhafte Unternehmen in

dieser Richtung.

Führerring der »Kleinsiedler«.

Der kommissarische Geschäftsführer der Bran-

denburgischen Heimstätte, Dr. W a gn e r, ist zum

Mitglied des »Führerringes der Kleinsiedler« be-

stellt worden.

Das diesjährige Programm der Gagfah.
Die G agfah, Gemeinnützige Aktien-Gesell-

schaft für Angestellten-Heimstätten,Berlin, wird
in diesem Jahre etwa 4000 Wohnungen schaffen,
die einen Kostenaufwand von insgesamt 40 Mil-
lionen NM. erfordern werden.

Bäuerliche Siedlung

Private Siedlungsgesellschasten als Siedlungs-

träger bei Aufteilung von Gütern.

Folgende privaten Siedlungsunternehmungen
find neben den halbstaatlichen, provinziellen Sied-

lungsgesellfchaften zur Aufteilung von Gütern für
die Neubildung des deutschen Bauerntums vorbe-

haltlich zugelassen worden, wobei strengste Ein-

stellung bzw. Umstellung auf Gemeinniitzigkeit
entscheidet:
I. Ostpreußen:

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
Ostbund, Berlin;

II. P o m m e r n :

1. Deutsche Siedlung G. m. b. H., Belgard i. P.
(östlich der Oder),

2. Vorpommersche Bauernhof Siedlungsges. m.

b. H., Loitz (Vorpomm.);
111. Brandenburg:

1. Bauernhof Siedlungsgefellschaft m. b. H.,
Berlin, -

-

2. Gemn. Siedlungsges. Deutscher Ostbund m. b.

H., Berlin,
3. Siedlungsges. »Deutsch-Land«m.b.H., Berlin ;

IV. Grenzmark:
Bauernhof Siedlungsges. m. b. H., Berlin ;

V. Niederschlesien und
VI. Oberschlesien:

Bauernsiedlung, Berlin;
VII. Beide Mecklenburg:

Deutsche Erde Siedlungsges. m. b. H» Berlin;

v111. Schleswig-Holstein:
Gemeinnützige Siedl. Ges. Deutscher Ostbund m.

b. H.
IX. Für das ganze R eichsg eb i et sind außer-

dem folgende Gesellschaften zugelassen:
1. Deutsche Ansiedlungsbank, Berlin.
2. Deutsche Gesellfchaft für innere Kolonifation,

Berlin-Dahlem.
3.Landbank A.-G., Berlin.

Deutscher
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Landvorrat für das Siedlungsjahr 1934.

Eine Aufforderung des Landlieferungsverban-
des an feine Mitglieder zur freiwilligen Land-

hergabe erbrachte für die Ostprovinzen die Bereit-

stellung von 53 000 Hektar, deren Siedlungstaug-
lichkeit jedoch vor eingehender Prüfung in Frage
gestellt werden muß.

Ein allgemein zutreffendes Bild wird sich erst
im Frühjahr 1934 gewinnen lassen.

Eine Andeutung gibt vorläufig die Feststellung
des Landeslieferungsverbandes für die Mark

Brandenburg vom 1.0ktober.

Demnach lagen vor:

1. Freiwillige Landangebote
2. An nichtentschuldungsfähigen

3 311 Hektar

Gütern 13 273 Hektar
An Holzungen wurden dabei

mitbezeichnet 700 Hektar
3. An Gütern, denen die Landstelle

eine Absiedlung zwecks Ent-

fchuldung auferlegt hat
Abzüglich der Holzungen ergibt

sich somit eine Summe von

insgefamt etwa 18 000 Hektar
dazu ver-fügt der Domänenfiskus in Brandenburg
über einen Landbesitz von 43 000 Hektar, die

Stadt Berlin über einen solchen von 22 000 Hektar

Landhilfe als Siedlerschule.
Nach einer Verfügung des Präsidenten der

Neichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar-

beitslosenversicherung können künftig auch nicht
unterstützte Arbeitsdienstwillige zur Landhilfe
zugelassen werden, »wenn sie besondere Eignung
und Neigung mitbringen«, oder »wenn fie sich im

Ausbildungslehrgang zum Siedler in irgend einer

Form« befinden.
Der Nachweis der Siedlerschulung soll dabei

durch eine Befürwortung eines Siedlungsträgers,
einer Siedlerschule oder einer Siedlerberatungs-
stelle erbracht werden.

3 574 Hektar

Amt für Siedlungsplanung.
Der Neichsminister Darcm hat Dipl.-Ing. E.

Eh. L ö rch e r, Berlin, mit der Leitung der neu-

geschaffenen Stelle für Siedlungsplanung beauf-
tragt.

Aenderung der Verordnung über die

Siedlungsbank. .

Die Satzungen sind gesetzlich nach dem Führer-
prinzip abgeändert worden:

Die Siedlungsbank hat künftig nur einen

Geschäftsführer; »Borstand« und »Anstaltsver-
sammlungen« fallen fort.

·

Die Siedlungsbank untersteht fortab allein
der Aufsicht des Neichsernährungsministeriums.

Arbeitstagung »Bäuerliche Siedlung« in Nuthen.
Gelegentlich einer Arbeitstagung auf der« neuen
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Mecklenburgifchen Siedlung Ruthen, bei Lübz,
gaben Ministerpräsident Granzow, Dr. Kummer,
Dr. Hiege, Architekt BDA. Lörcher gewichtige Er-

klärungen ab:

Ministerpräfident Granzow betonte, die

Siedlung solle an der Frage der Finanzierung
nicht scheitern. Eine gesunde Rentenregelung
müsse das verhindern. Notfalls müsse die V er -

zinfung der in der Siedlung investierten Ka-

pitalien für den Siedler ausgeschalte t und

ihre Tilgung über 50—60 Jahre ver-

teilt werden. Ein solches Verfahren läge auch
im Sinne des Kampfes gegen die Zinsknechtschaft.
— Zur Beruhigung über die Sorge um verfüg-
bares Siedlungsland teilte der Ministerpräsident
mit, daß die erforderlichen gesetzmäßigen Maß-
nahmen in allernächsterZeit verabschiedet würden.

Dr. Hieg e stellte eine Vereinfachung des

geschäftlichenVerkehrs bei der Siedlungsbank in

Aussicht.
Dr. Kummer erklärte, im Gegensatz zur Pa-

role Hugenbergs habe die Osthilfe durchaus der

Siedlung zu dienen·

Architekt Lörcher umriß in der Aussprache
die Aufgaben des Siedlungsbaumeisters in der

bäuerlichen Wohnungsgestaltung

Geld- und Kapitalmarkt

Börse und Produktion —- Finanzierung.
Nach dem Wochenbericht des Instituts für Kon-

junkturforschung vom 20. 9. 33 wurde die Zu-
nahme der Produktion und der Beschäftigung in

den letzten Monaten zum größten Teil anders

finanziert als z. B. im Sommer 1926 beim Be-

ginn des letzten wirtschaftlichen Auffchwungs. Die

Börse und die Kreditinstitute treten gegenüber
anderen Finanzierungsquellen (Arbeitsbeschaf-
fungsmtitel, eigenen Mitteln der Unternehmun-
gen) in den Hintergrund. Entgegen den Erfah-
rungen in einer sich selbst überlassenen Wirtschaft
konnte die Produktion schon zunehmen, obwohl
Bankenund Börse die Depression noch nicht über-

wunden haben.

Geschäftsbericht 1932 der Mitteldeutschen
Heimstätte G. m. b. H» Magdeburg.

oli—. Die Gesellschaft schließtdas Geschäftsjahr
1932 buchmäßig mit einem Betriebsüberschuß von

RM 6200,— (i. V. RM 3500,—) ab. Der tat-

sächlicheWirtschaftserfolg im Berichtsjahre wird
mit RM 114 000,— gegenüber RM 74 000,— im

Vorjahre angegeben. Die Zinserträge sind von

RM 418 400,— in 1931 auf RM 277 900,— in

1932 und die Einnahmen an Betreuungsgebühren
von RM 280 800,— auf RM 183 200,——zurückge-
gangen. Hinzu kommen noch RM 8100,——Erträge
aus Beteiligungen, RM 9500,——aus Häuserbe-
wirtschaftung und RM 9200,— sonstige Einnah-

men. Demgegenüber stehen RM 393 900,— (i. V.
RM 731600,—) Gefchäftsunkoften. Nach Ab-

schreibungen von RM 19 400,——auf Anlagen und
RM 71200,— auf sonstige Vermögensteile ver-

blieb einschließlich RM 2500,— Gewinnvortrag
aus 1931 der oben bezifferte Betriebsüberschuß
aus dem RM 1000,— der Hauptrücklage, RM

1000,——der Spende für die nationale Arbeit zu-
gewiesen und RM 4200,— auf neue Rechnung
vorgetragen wurden.

Die Betreuungstätigkeit der Heimftätte er-

streckte sich auf 855 Wohneinheiten einschließlich
eines Ueberhanges aus 1931 von 467 Wohnungen
gegenüber einer Gesamtleistung von 2826 Woh-
nungen im Vorjahr. Von den in 1932 insgesamt
bearbeitet-en Wohnungen, von denen 356 auf
Eigenheime entfallen, wurden 673 im Berichts-
jahr fertiggestellt und 182 unvollendet in das

Jahr 1933 übernommen. An Kapitalbeträgen
wurden von der Gesellschaft dem Wohnungsbau
in 1933 RM 1333 200,— zugeführt (i. V. 6,6
Mill. RM). Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit hat
die Gesellschaft insgesamt 15 087 Wohnungen ge-
fördert, wovon 9300 auf Eigenheime entfallen.

Die Bilanz verzeichnet das Grundeigentum mit

RM 456 900,— (544 500,—), Beteiligungen mit

540 400,— (RM 568 900,—) und Forderungshypo-
theken mit RM 252 000,——(RM 210 000,——).Die

Zwischenkredite und sonstigen Forderungen haben
sich von 7,075 Mill. RM im Vorjahr auf 5,115
Mill. RM ermäßigt. Jnfolge dieses Rückfluffes
erscheinen die flüssigen Mittel um RM 452 000,—

erhöht mit 1,020 Mill RM. Der Bestand an

Wertpapieren ist infolge Ankaufs von Pfand-
briesen zur Ablösung einer Hypothekenschuld von

RM 2600,— auf RM 70 500,—— angewachsen.
Neben dem unveränderten Stammkapital von

RM 3,772 Mill., der Hauptrücklage von RM
201 000,——(i. V. RM 200 000,— und Rückstellun-
gen von RM 316 000,— (RM 337 700,—) find
3,155 Mill. RM Verbindlichkeiten auf der Passiv-
Seite ausgewiefen, wovon RM 2,819 Mill. (RM
3,977 Mill.) auf Darlehen, RM 226 400,— (RM
254 800,—) auf Schuldhypotheken und RM 109 000

(RM 371600,——)auf sonstige Schulden entfallen.
Die Eventualverbindlichkeiten aus Bürgfchaften,
Giro und Haftsummen sind von 2,913 Mill RM

auf 2,766 Mill. zurückgegangen

Gefchästsbericht 1932 der Schlefischen Heimftätte
G. m. b. H» Breslau.

011—. Bei der Gesellschaft ergab sich für das Ge-

schäftsjahr 1«932 ein Reingewinn von RM 160 700

(i. V. RM 190 500,—), nachdem, wie es im Ge-

schäftsbericht heißt, ausreichende, allen erkenn-
baren Risiken Rechnung tragende Abschreibungen
und vorweg interne Rückstellungen vorgenommen
worden sind. Der Gewinn setzt fich zusammen
aus den Erträgen aus Betreuungsgebühren RM

312 200,— (RM 459 800,—), Beteiligungen RM

434



390(),— (RM 5000,—-), Hausbewirtschaftung
RM 900,-— (RM 700,—) und aus Zinsüberschuß
RM 161700,— (RM 203100,—). Außerdem
stand ein Vortrag von RM 30 000,— zur Ver-

fügung. Andererseits erforderten die Geschäfts-
unkosten RM 339 70(),— (i. B. RM 465 200,——)
und die offenen Abschreibungen RM 8200,—
(RM 14 500,—). Die Geschäftsführer schlugen
vor, von dem Betriebsüberschuß RM 94 000,—
verschiedenen Rücklagen zuzuweisen und RM
66 700,——auf neue Rechnung vorzutragen.

Nach dem Geschäftsbericht ist unter dem Ein-

fluß der Finanzierungsschwierigkeiten die Betreu-

ungstätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahre
weiter stark zurückgegangen. Die Zahl der unter

ihrer Betreuung errichteten Wohneinheiten be-

trug 1310 gegenüber einer Gesamtleistung von

2199 Wohnungen im Vorjahr· In der Haupt-
sache wurden Eigenheimbauten, Stadtrandsiedlun-
gen und sonstige nebenberufliche Siedlerstellen
errichtet. Die 1310 Wohneinheiten, von denen
520 aus dem Vorjahr übernommen waren und
790 neu begonnen wurden, sind im Berichtsjahr
bis auf 198 fertiggestellt worden. Aus Ersparnis-
gründen wurden die Zweigstellen Hirschberg und

Glogau eingezogen. Mit Beginn des neuen Jah-
res wurde die Zweigstelle in Hirschberg wieder

eingerichtet, da ein entsprechender Auftrags-
bestand vorlag. Die Zahl der Angestellten hat
sich im Laufe des Berichtsjahres von 57 auf 53

verringert. Für das laufende Jahr wird mit
einem Bauprogramm in etwa gleichem Umfange
wie in 1932 gerechnet. Ertragswirtschaftlich sei
allerdings ein ungünstigeres Ergebnis zu er-

warten.

Die Bilanz, die eine starke Liquidität erkennen

läßt, verzeichnet bei 3,321 Mill. RM Stammkapi-
tal, auf das noch RM 10 000,——einzuzahlen sind,
und RM 360100,— (RM 277 700,—) Rücklagen
verschiedene Rückstellungen mit RM 104 000,—
(RM 75 000,——),Borschüsse auf spätere Kapital-
beteiligung und Darlehen des Preuß. Staates
RM 959 200,——(RM 1038 600,—), Verbindlich-
keiten aus der Betreuungstätigkeit RM 1 046 500

(RM 815 900,—), Schuldhypotheken unverändert

RM 39 200,——und sonstige Schulden RM 313 400

(RM 283 900,—)· Die Eventualverbindlichkeiten
aus Bürgschaften haben sich von RM 946 400,—

auf NM 323 900,— gesenkt. Andererseits er-

mäßigten sich Grundstücke und Grund und Ge-

bäude auf RM 79 000,—- (RM 145 400,—), wäh-
rend sich die Beteiligungen unter Berücksichtigung
der noch nicht eingezahlten Anteile auf RM
380 200,— (RM 339 900,—) und die Forderungs-
hypotheken auf NM 524 200,— (RM 232 500,—)
erhöhten. Die Forderungen aus der Betreuungs-
tiitigkeit betragen 4,425 Mill. (RM 4.130 Mill-)-
die sonstigen Forderungen RM 71000,—— (RM
117 400-—) und die flüssigen Mittel RM 807 900

(RM 944 800,—).
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Entscheidungen des Reichsaufsichtamtes.

Senatssitzung des Neichsaufsichtsamtes für Privat-
versicherung vom 13. und Vom 20. und 21. September
1933.
1. Bau- und Wirtschaftsgemeinschaft

eGmbH. in Wesermünde.
Die bestehenden Bausparverträge werden ver-

einfacht abgewickelt·
2. ,,Victoria« Bauspar GmbH. in München.

Die bestehenden Bausparverträge werden ver-

einfacht abgewickelt.

»Unterweser«

3. NiedersächsischeBausparkasse GmbH. in Hannover.
4. »Die Sparhand« Bau- und Zwecksparkasse GmbH.

in Dann-wen
5. Norddeutsche Bauspar-Gesellschast mbH. in Berlin.
6. Kölnische Bausparkasse Gall-H in Köln.

7. ,,Anker« Bausparkasse GmbH. in Nürnberg.
8. ,,Armiuia« Entschuldungs-Gesellschaft mbH. in

Münster.
Die Anträge auf Erlaubnis zum Ge-

schäftsbetriebe werden abgewiesen.
9. Bausparkasse Nordwest GmbH. in Hamburg.
10. Norddeutsche Entschuldungs- und Bauspargemein-

schaft Gmb55. in Burg a. Fehmarn.
»

Den Gesellschaften wird der G e s ch a f t s b e -

t r i e b u n t e r s a g t. Die bestehenden Bauspar-
verträge werden vereinfacht abgewickelt.

11. Westland Bausparkasse 1an. in Godesberg.
Der Antrag auf Erlaubnis zum Ge-

schäftsbetriebe wird abgewiesen.
Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig

Eine etwaige Berufung gegen die Entscheidungen hat
keine aufschiebende Wirkung.

Senatssitzung des Reichsaufsichtsamts für Privat-
versicherung am 29. September 1933:

1» Den Bausparkassen
a) ,,Land und Heim« Bausparkasse GmbH. in

Hamburg,
b) ,,Union« Bau-Sparkasse GmbH. in Lübekk,
c) Lübccker Bolksbausparkasse Griin. in Lübeck,
d) Bausparkasse Deutsche Mittelstandshilfe eGmbH.

in Berlin
wurde die Erlaubnis zum Geschäftsbetriebe erteilt.

2. Das Uebereinkommen, wonach der Bausparbestand
der ,,Min Hüsiug« Gemeinnützige 3wecksparkasse,
GmbH., in Stavenhagen in Mecklenburg, auf die
,,Union« Bau-Sparkasse GmbH. in Lübeck über-

tragen werden soll, wurde genehmigt.
3. Der Antrag auf Eröffnung des Konkurses über

das Vermögen der Bayern-Bauspar-AG. in Nürn-

berg ist zu stellen. Diese Entscheidung ist noch nicht
rechtskräftig, eine etwaige Berufung gegen sie hat
keine aufschiebende Wirkung.

4. Die früher unter Bedingungen zugelassenen Bau-
sparkasfen
a) Süd-Union Bausparkasse AG. in Stuttgart,
b) Zwecksparkasse des Landesverbandes Württ.

Haus- und Grundbesitzeroereine GmbH. in Heil-
bronn a. N.,

c) ,,L«5·aterhaus«Bausparkasse, GmbH., in Pforz-
etm

sind endgültig zugelassen worden.

Die Gesamtsumme der Baugeldzuteilungen
aller öffentlichen Bausparkassen

beläuft sich nach dem derzeitigen Stand auf 54,3
Millionen Reichsmark.
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Mirtfthaftsereignisfe und -zahlen

Wohnungsstatistik 1925——1933.

Gemäß Ankündigung des Statistischen Reichs-
amts (Abt. für Wohnungsstatistik) über eine vor-

läufige Berechnung der vom Juni 1925 bis Juni
1933 neu zugegangenen Wohnungen beträgt der

Wohnungsreinzugang in dieser Zeit rd.
2 Millionen Neubauten und Teilwohnungen
gegenüber dem Zugang von rd. 2,2 Mill. Haus-
haltungen in der gleichen Zeit. Der im Juni
1925 auf rd. 1 Million berechnete objektive
Wohnungsfehlbedarf hat sich danach bis
Juni 1933 auf rd. 1,2 Millionen um 200 000

Haushaltungen erhöht .

Die leerstehenden Wohnungen am 16. Juni 1933.

Jm Zusammenhang mit der V o l k s z ä h l u n g
v o m 16. J u ni 1933 wurden in den Städten mit
10 000 und mehr Einwohnern — mit Ausnahme
der preußischenStädte mit 10 000 bis 50 000 Ein-

wohnern und einiger sonstiger kleiner Orte —-

insgesamt 98 200 leerstehende Wohnungen, d. s.
1,3 v. H. des gesamten Wohnungsbestandes, er-

mittelt.

Der Anteil der leerstehenden Wohnungen mit
1 bis 3 Wohnungen — insgesamt 40 784 Woh-
nungen 4 am gesamten Kleinwohnungsbestand
bezifferte sich nur auf 1,1 v. H· Jn der Hauptsache
dürfte es sich bei diesem Leerwohnungsbestand um

teuere Neu- und Umbauwohnungen sowie um für
Wohnzwecke völlig ungeeignete Wohnungen han-
deln.

Deutscher Auszenhandel im zweiten
Vierteljahr 1933.

Die Einfuhr sank von 1077,0 Mill. RM im

ersten auf 1010,9 Mill. NM im zweiten Viertel-

jahr 1933. Die Abnahme war geringer als in

der gleichen Zeit des Vorjahres.
Die Ausfuhr ist von 1189,7 Mill. NM im

ersten Vierteljahr 1933 nur gering auf 1188,1
Mill. NM zurückgegangen Die Ausfuhrpreise
sanken «(1928gleich 100) von 66,8 auf 65,8. Die

Ausfuhrmengen nahmen um 1,3 v. H. zu. Jm

Borjahr waren die Umsätze von Januar-März
zum April-Juni wertmäßig um 13,9 v. H. ge-

fallen. Gegenüber Januar-März 1933 war die

Ausfuhr im April-Juni 1933 um 194,3 Mill. NM

kleiner als in der gleichen Zeit des Vorjahres.

Die Arbeitslosigkeit im September 1933.

Nach den Berichten der Neichsanstalt für Ar-

beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ist

die Zahl der bei den Arbeitsämtern gemeldeten
Arbeitslosen vom Ende August bis Ende Sep-
tember 1933 um 274 778 = 6,7 v. H. auf 3 849 510

zurückgegangen und liegt damit um 1253 240
= 24,6 v. H. unter der entsprechenden Vorjahrs-
ziffer und um rd. 100 000 unter den günstigsten
Stand vom Jahre 1931.

Fürsorge für hilfsbedürstige landwirtschaftliche
Gläubiger.

Der Neichsminister für Ernährung und Land-
wirtschaft hat an den Reichsarbeitsminister ein

Schreiben zur Frage der Fürsorge für hilfsbe-
dürftige landwirtschaftliche Gläubiger gerichtet, in
dem klar herausgestellt wird, daß der land-

wirtschaftliche Gläubiger eine wertlose
Forderung besitzt, in Wahrheit also vermögens-
los ist und gegebenenfalls Anspruch auf Wohl-
fahrtsunterstützung erheben darf.

Bauarbeitsmarkt.

Die Entlastung stieg bis zum 30. September
1933 fortlaufend: Es wurden nurmehr 254 000

arbeitslose gelernte Bauarbeiter gezählt.

Die Lebenshaltungskosten im September 1933.

Die Neichsindexziffer für die Lebenshaltungs-
kosten (Ernährung, Wohnung, Heizung, Beleuch-
tung, Bekleidung und »sonstiger Bedarf«) ist im

September gegenüber dem Bormonat um 0,5 v. H·
auf 119,0 gestiegen. Diese Bewegung ist haupt-
sächlich auf eine Erhöhung der Jndexziffern für
Ernährung und Bekleidung zurückzuführen

Die Großhandelspreise im September 1933.

Jnfolge von Preissteigerungen an den land-

wirtschaftlichen Märkten hat die Gesamtindex-
ziffer der Großhandelspreise im Laufe des Sep-
tember etwas angezogen. Sie beträgt 94,9 und

ist um 0,7 gegen den Vormonat gestiegen.

Berichtigung
Jn unserem Bericht über den Aufbau der Deut-

schen Arbeitsfront (Nr. 9, S. 368 der »Siedlung
und Wirtschaft« vom September 1933) reihten wir

infolge einer Falschmeldung Herrn Hauptschrift-
leiter B us ch - Berlin unter die Mitglieder des

»Großen Arbeitskonvents«.

Wie wir erfahren, ist Herr Hauptschriftleiter
Busch Mitglied des »Kleinen Arbeits-
konventsc

Diefes Heft ift eine Doppelnummer. Das nächste Heft erscheint am 20. Dezember 1933
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